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Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums des Innern

1. Abgeordneter
Albrecht
Feibel
(CDU/CSU)

WelcheBeauftragten (im Sinnedes¹Patienten-
beauftragtenª) sind gegenwärtig im Auftrag
der Bundesregierung tätig, und welcher Fi-
nanzbedarfist im Jahr 2003 für deren Tätig-
keit veranschlagt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 12. März 2003

Eine Zusammenstellung sämtlicherBundesbeauftragtensowieBeauf-
tragtender Bundesregierungist der nachfolgendenTabellezu entneh-
men. Da der Frage ein umfassenderer Beauftragtenbegriff zugrunde
liegt, als in der GemeinsamenGeschäftsordnung der Bundesministe-
rien (GGO) für die Beteiligungbei Gesetzesvorhaben vorausgesetzt
(§§21 und 45 GGO), gehtdie Zusammenstellung über den Kreis der
in Anlage3 der genanntenGGO-Vorschriften hinaus.

Die Spalten2 bis 4 der AnlageenthalteneineaktuelleZusammenstel-
lung der gegenwärtig tätigen Beauftragten, Spalte5 ermöglicht den
Vergleich mit den bis 1998 eingerichteten Beauftragten. Neben der
amtlichen Bezeichnung der gegenwärtig tätigen Beauftragten
(Spalte2) ist dasjeweilszuständigeRessortvermerkt(Spalte3).

Der Finanzbedarf2003 ist jeweils in Spalte4 der Anlage aufgelistet,
soweit für den betreffendenBeauftragten ein besondererFinanzbe-
darf veranschlagtist. In denübrigenFällenverfügendie Beauftragten
nicht über einen eigenenHaushaltsmittelansatz. Mit der Tätigkeit
dieserBeauftragten verbundenerfinanzieller Aufwand wird nicht im
Einzelnenerfasst,sonderngeht im Gesamthaushalt desbetreffenden
Ressortsauf.

Für den in der Frage ausdrücklicherwähnten¹Patientenbeauftrag-
tenª gilt: Es ist beabsichtigt, den ¹Beauftragtender Bundesregierung
für die Belangeder Patientenª noch in der erstenJahreshälfte2003
einzusetzen.Im Haushaltfür dasJahr2003wurdenfür die Geschäfts-
stelledesPatientenbeauftragtenMittel in Höhe von 149000Euro an-
gemeldet.
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BundesbeauftragteundBeauftragtederBundesregierung

AktuelleZusammenstellung bis1998eingerichtete Beauftragte

AmtlicheBezeichnung Ressort Finanzbedarf2003 AmtlicheBezeichnung

1. Beauftragte(r) für die Nachrichtendienste
desBundes

BK unverändert

2. Beauftragte(r)der Bundesregierung für
Fragender Abrüstung und Rüstungskon-
trolle

AA 112091Euro
Der Betragist unter Zugrundelegungder
von BMF vorgegebenenPersonalkostenan-
sätzeund der Sachkostenpauschalenfür Ar-
beitsplätzein der Bundesverwaltung veran-
schlagt.B 9 Planstellebesetzt in Personal-
union mit Abteilungsleiter Abt. 2A (Abrüs-
tung)

unverändert

3. Koordinator(in) für die deutsch-amerika-
nischezwischengesellschaftliche,Kultur-
und informationspolitische Zusammenar-
beit

AA 112091Euro
B 9 Planstelle(vgl. Erläuterung zu Ziffer 2.,
Satz1)

unverändert

4. Koordinator(in) für die deutsch-französi-
scheZusammenarbeit

AA 18000Euro
einschlieûlich Kostenerstattungen(Reise-
kosten)

unverändert

5. ± AA ± Bevollmächtigter der Bundesrepublik
Deutschland für kulturelleAngelegenheiten
im RahmendesVertragesüberdie deutsch-
französischeZusammenarbeit

6. Beauftragte� der Bundesregierungfür
Menschenrechtspolitik und humanitäre
Hilfe im Auswärtigen Amt

AA 112091Euro
B 9 Planstelle(vgl. Erläuterung zu Ziffer 2.,
Satz1)

Beauftragterder Bundesregierung für hu-
manitäreHilfe und Menschenrechtsfragen

7. Koordinator für die deutsch-russische
zwischengesellschaftlicheZusammenar-
beit

AA ±

8. Beauftragte� der Bundesregierungfür
Aussiedlerfragenund nationaleMinder-
heiten in Deutschland

BMI 21000Euro Beauftragterder Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen
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AktuelleZusammenstellung bis1998eingerichtete Beauftragte

AmtlicheBezeichnung Ressort Finanzbedarf2003 AmtlicheBezeichnung

9. Bundesbeauftragte� für Asylangelegen-
heiten beimBundesamt für die Anerken-
nungausländischerFlüchtlinge

BMI 1390000Euro unverändert

10. ± BMI ± Beauftragterder Bundesregierung für
Flüchtlingsrückkehr und rückkehrbegleiten-
denWiederaufbauin Bosnien und Herzego-
wina

11. Bundesbeauftragte(r) für die Unterlagen
desStaatssicherheitsdienstesder ehemali-
genDeutschenDemokratischenRepublik

BMI 99505000 Euro Bundesbeauftragter für die Unterlagendes
Staatssicherheitsdienstesder ehemaligen
DeutschenDemokratischenRepublik

12. Bundesbeauftragte(r) für denDaten-
schutz

BMI 4425000Euro unverändert

13. Beauftragte(r)der Bundesregierung für
Menschenrechtsfragenim Bundesministe-
rium der Justiz(zgl. Vertreter vor dem
EuropäischenGerichtshof für Menschen-
rechte)

BMJ 520168Euro
Der Betragist unter Zugrundelegungder
von BMF vorgegebenenPersonalkostenan-
sätzeund der Sachkostenpauschalenfür Ar-
beitsplätzein der Bundesverwaltung veran-
schlagt.Enthaltensinddie Durchschnittsbe-
zügefür denBeauftragtenfür Menschen-
rechtsfragen, seineständigeVertreterin so-
wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für dasJahr2003einschlieûlich der Sonder-
zuwendungenund Urlaubsgeld,Personal-
nebenkosten(Pauschbeträge)und die Sach-
kostenpauschalevon je 10260Euro pro Ar-
beitsplatzeinschlieûlich Zuschlag für Bild-
schirmarbeitsplätze

unverändert

14. Bundesbeauftragte(r) für die Behandlung
von Zahlungenandie Konversions-Kasse

BMF unverändert

15. Bundeskommissar(in)bei der Deutschen
Bau-und Grundstücks-AG

BMF unverändert
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AktuelleZusammenstellung bis1998eingerichtete Beauftragte

AmtlicheBezeichnung Ressort Finanzbedarf2003 AmtlicheBezeichnung

16. Staatskommissar(in)zur Aufsicht bei der
DeutschenGirozentrale± Deutschen
Kommunalbank, Frankfurt

BMF Staatskommissarzur Aufsichtbei der Deut-
schenGirozentrale ± DeutschenKommu-
nalbank, Düsseldorf

17. Staatsbeauftragte(r) für die DBV öffent-
lich-rechtlicheAnstalt für Beteiligungen

BMF unverändert

18. ± BMF ± Bundeskommissarbei der Deutschen
Genossenschaftsbank

19. Koordinator(in) für die deutscheLuft-
und Raumfahrt

BMWA unverändert

20. Beauftragte(r)der Bundesregierung für
den Mittelstand

BMWA unverändert

21. Koordinator(in) für die maritime Wirt-
schaft

BMWA ±

22. ± BMWi ± Beauftragterder Bundesregierung für die
Beratung in Osteuropa

23. Bundeskommissarbei der Landwirt-
schaftlichenRentenbank

BMVEL 2761Euro unverändert
(BML)

24. Beauftragte(r)der Bundesregierung für
Mi gration,Flüchtlingeund Integration

Anmerkung: Die Beauftragteführt bereits
diesenTitel auch vor dem Inkrafttreten
einesneuenZuwanderungsgesetzesund
nimmt bisdahinauchdie Aufgabeneiner
Ausländerbeauftragtenwahr

BMFSFJ 1858000Euro
davon 1290000Euro Personalkostenfür

denArbeitsstabder Beauftragten

155000Euro einmalige Kostenzur
Umsetzung desOrg.-erlassesdes
Bundeskanzlers

Beauftragteder Bundesregierung für Aus-
länderfragen(BMA )

25. Bundeswahlbeauftragte(r) für die Sozial-
versicherungswahlen

BMGS 8000Euro Bundesbeauftragter für die Durchführung
der Wahlenzu denOrganender Sozialver-
sicherungsträger(BMA)

26. Bundesbeauftragte(r) für denZivildienst BMFSFJ 127000Euro
(nur PersonalkostendesBeauftragten,
keineSachmittelzuweisung)

unverändert
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AktuelleZusammenstellung bis1998eingerichtete Beauftragte

AmtlicheBezeichnung Ressort Finanzbedarf2003 AmtlicheBezeichnung

27. Drogenbeauftragte(r)der Bundesregie-
rung

BMGS 179000Euro Beauftragte(r) der Bundesregierung für
Drogenfragen(BMI)

28. Beauftragte(r)der Bundesregierung für
die neuenBundesländer

BMVBW Beauftragte(r) der Bundesregierung für die
neuenBundesländer(BMWi)

29. Beauftragte(r)der Bundesregierung für
den Berlin-Umzugund den Bonn-Aus-
gleich

BMVBW unverändert
(BMBau)

30. Bundesbeauftragte(r) für dasBergmanns-
siedlungsvermögenbei der Treuhandstel-
le für Bergmannswohnstättenim rhei-
nisch-westfälischenSteinkohlenbezirk
und der WohnungsbaugesellschaftRhei-
nischeBraunkohle

BMVBW unverändert
(BMBau)

31. Bundesbeauftragte(r) für Wirtschaftlich-
keit in der Verwaltung

BRH unverändert

32. Beauftragterder Bundesregierung für die
Belangeder Patienten

BMGS 149000Euro
Im Haushaltfür dasJahr2003 wurdenfür
die GeschäftsstelledesPatientenbeauftrag-
ten Finanzmittel in dieserHöhe angemeldet

±



2. Abgeordneter
Albrecht
Feibel
(CDU/CSU)

Mit welchem Flüchtlingsaufkommen nach
Deutschlandrechnet die Bundesregierung im
Falle einesIrak-Krieges, und welcheVorkeh-
rungen finanzieller und logistischerArt wur-
dendiesbezüglichbereitsgetroffenbeziehungs-
weisesindin Planung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 24. März 2003

Ziel der Politik der Bundesregierung war es,einemKrieg im Irak ent-
gegenzuwirkenund die Umsetzungder VN-Resolution 1441auf fried-
lichemWegezu erreichen.

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen rechnet
durch den AusbruchdesKriegesim Irak mit einemFlüchtlingsstrom
von mehrerenHunderttausendPersonen.Für denFall, dasseshierzu
kommt, befürwortetdie Bundesregierung einenregionalenAnsatzbei
der Bewältigungder Situation.Im Interesseihrer schnellenRückkehr
und Wiedereingliederungnach dem Ende einesKonflikts sollten die
Flüchtlingeheimatnahin denNachbarländern,insbesondere demIran
und der Türkei, aufgenommenwerden.Flüchtlingsbewegungen nach
Europasolltengrundsätzlichvermiedenwerden.

Im Falle einer humanitärenNotlage in den Nachbarländern desIrak
kommt eineEvakuierung und Aufnahmevon Flüchtlingenin Deutsch-
land nur im Rahmeneinesinnerhalb der EuropäischenUnion abge-
stimmtenVorgehensin Betracht.Der EuropäischeRat hat für derarti-
geFälle am 20.Juli 2001auf der Grundlageder Erfahrungenmit der
vorübergehenden Aufnahme von Kriegsflüchtlingen ausden Staaten
des ehemaligenJugoslawiendie Richtlinie über die Mindestnormen
für die GewährungvorübergehendenSchutzesim Falle einesMassen-
zustroms von Flüchtlingen und Vertriebenen verabschiedet. Diese
Richtlinie bildet die Grundlagefür die Gewährungvorübergehenden
Flüchtlingsschutzesdurch die Mitgliedstaatender Europäischen Uni-
on. Danachentscheidetder EuropäischeRat mit qualifizierter Mehr-
heit auf Vorschlagder Kommission,wann eine entsprechende Situa-
tion gegebenist. Um die Solidarität der Mitgliedstaatenbei der Auf-
nahmevon Flüchtlingenuntereinandersicherzustellen,gibt jederMit-
gliedstaatzusammenmit demRatsbeschlussseineAufnahmekapazität
an. Soweitesim Verlauf der Irakkrise notwendigwerdensollte,müss-
te die Kommissionentsprechendtätig werden.

3. Abgeordneter
Peter
Götz
(CDU/CSU)

Auf welcheWeiseund mit welchenErgebnis-
senhat die Bundesregierung bei Vorhabender
EuropäischenUnion das Recht der Gemein-
den und Gemeindeverbände bei der Regelung
der Angelegenheitender örtlichen Gemein-
schaftgewahrtund ihre Belangegeschützt?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 21. März 2003

Die Bundesregierung hat bei Vorhabender EuropäischenUnion die
Stellungund Belangeder Kommunenstetsim Blick.

Das Gesetzüber die Zusammenarbeitvon Bund und Ländern in An-
gelegenheitender EuropäischenUnion vom 12.März 1993 regelt
nicht nur detailliert die Art der Beteiligungdes Bundesrates,soweit
Interessender Länder berührt sind,sondernsiehtin §10 ausdrücklich
vor, dassdasRechtder Gemeindenund Gemeindeverbändezur Rege-
lung der Angelegenheitender örtlichen Gemeinschaft zu wahrenund
ihre Belangezu schützensind. Dementsprechendwird auch verfah-
ren.

Nach §74 Abs.5 der GemeinsamenGeschäftsordnungder Bundesre-
gierung hat das jeweils federführende Bundesministerium nicht nur
die anderensachlichzuständigenBundesministerienund Beauftragten
möglichstfrühzeitig zu beteiligen,um ihneneinerechtzeitigeund um-
fassendeMitprüfu ng der Vorhabenzu ermöglichen, sondernauchdie
kommunalenSpitzenverbände sollenbeteiligtwerden.

Als BeispieleinerbesonderenForm der intensivenBeteiligungseidie
Kooperation zwischen Bundesregierungund Spitzenverbänden im
Rahmen der Arbeiten des Europäischen Verfassungskonvents er-
wähnt. Hier wurde der Bundesvereinigung der kommunalenSpitzen-
verbändedie Möglichkeit eröffnet, einen gemeinsamenVertreter zu
benennenund zur Begleitungder Konventsarbeiten ins Auswärtige
Amt abzuordnen,wo dieserseit1. April 2002tätig ist.

Die Bundesregierung bringt dementsprechend die Belangeder Ge-
meinden und Gemeindeverbände in die jeweiligen Verhandlungen
ein. Bei den Beratungen trifft sie ihre Entscheidungen dann nach
Abwägungaller Umständein Wahrnehmungihrer gesamtstaatlichen
Verantwortung.

Insgesamtsetztsich die Bundesregierung in den Beratungenauf der
Ebeneder EuropäischenUnion für vollziehbare Regelungenein, die
auchdie finanziellenAuswirkungen± und dasschlieûtdie Auswirkun-
genim Bereichder Kommunenein ± berücksichtigen.

Darüber hinauswird bei Vorschlägender EuropäischenKommission
für Maûnahmender EuropäischenGemeinschaftgeprüft,ob die Ziele
der in BetrachtgezogenenMaûnahmen nicht auchauf der Ebenevon
Bund, Ländern und Gemeindenverwirklicht werdenkönnen.Das gilt
nicht nur für Rechtsakte(Richtlinien,Verordnungen,Entscheidungen,
Empfehlungen), sondern auch für Förder- und Aktionsprogramme.
DiesePrüfungder Subsidiaritäthat sichbewährt.

4. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Welchen integrationsstrategischen Stellenwert
misst die Bundesregierung der Europastadt
Görlitz/Zgorzelec und den anderen urbanen
Zentren in den deutschenGrenzregionen mit
den zukünftigenMitgliedstaaten der EU wäh-
rend und nach dem Beitritt am 1. Mai 2004
bei?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 21. März 2003

Die Erweiterungder EU bietetdendeutschenGrenzregionen, und da-
mit auch den urbanen Zentren, wie Görlitz, groûe und vielfältige
Chancen,ausder peripherenLagezu einerWachstumsregionmit der
Möglichkeit zur Nutzung komparativerVorteile zu werden.Die Bun-
desregierung misst besondersden urbanen Zentren eine Drehschei-
benfunktion und damit einen hohen integrativenStellenwert bei. So
habensichDeutschlandund Polenauf raumordnerischeLeitbilder für
die Entwicklung des Grenzraumes verständigt. Um die praxisnahe
und am lokalen Bedarf orientierte grenzüberschreitendekommunale
Zusammenarbeit zu fördern und zu erleichtern,hat die Bundesregie-
rung mit PolenVerhandlungen aufgenommen.Ziel ist es,auf der Ba-
sis desKarlsruher Übereinkommens eine Rahmenvereinbarungüber
grenzübergreifendeZusammenarbeit abzuschlieûen,die den grenzna-
henKommunenweitgehendeSelbständigkeitbei der Konzeption und
DurchführungkonkretergrenzüberschreitenderVorhabenermöglicht.
Es wurden bereits Entwürfe für ein bilaterales Rahmenabkommen
ausgetauscht.Soweitbekannt,ist auf polnischerSeitedie Prüfung des
Vorhabensnoch nicht abgeschlossen. Die Bundesregierung wird sich
weiterhin für den baldigenAbschlusseinesRahmenabkommensein-
setzen.

Auch mit der tschechischenRegierungwurden bereitsOptionen für
die Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
darunter auchdie Möglichkeit einesentsprechendenbilateralenRah-
menabkommenserörtert.

5. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Mit welchenMaûnahmenversuchtdie Bundes-
regierungdie Katalysatorfunktion der Grenz-
städteund -regionenzu unterstützen, und wel-
cheDefizite existierennach ihrer Ansicht der-
zeit?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 21. März 2003

Neben den genanntenMaûnahmen zur Verbesserungder grenzüber-
schreitendenZusammenarbeit werdenbereitsseit 1990 durch Bund,
Länder und Kommunen mit Unterstützung der EU erheblicheAn-
strengungenunternommen, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der
Grenzregionenzu stärkenund die dafür notwendigenAnpassungspro-
zessezu flankieren.Das gesamteSpektrumder Fördermöglichkeiten
für die Grenzregionenenthältdie vom BMWi (Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie)im März 2002 herausgegebene Doku-
mentationNr. 502¹Förderung der Grenzregionenzu denBeitrittslän-
dern ± Die Hilfen von EU, Bund und Ländernª, die zz. aktualisiert
wird.

Zu den verschiedenenMaûnahmenwird auch auf die Antwort der
Bundesregierung zur Groûen Anfrage der Fraktion der PDS
(Bundestagsdrucksache14/9498vom 19.Juni 2002),hier insbesonde-
re zu denFragen1 bis6, 10/11,22,24bis26,28/29,36,38/39,verwie-
sen.
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6. Abgeordneter
Dr. Norbert
Lammert
(CDU/CSU)

In welcherForm beabsichtigtdie Bundesregie-
rung eine ¾nderung der GemeinsamenGe-
schäftsordnung der Bundesministerien (GGO)
mit dem Ziel, die Position der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien
im Gesetzgebungsverfahrenund gegebenen-
falls auch bei nicht-legislativen Maûnahmen
zur Durchsetzung der zwischen den Koali-
tionsparteien vereinbarten Kulturverträglich-
keitsprüfungzu stärken?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 18. März 2003

Die GemeinsameGeschäftsordnung der Bundesministerien ist in der
14.Legislaturperiode durch Kabinettbeschlussvom 26.Juli 2000 no-
velliert und dabeigrundlegenddereguliertund gestrafftworden.Auf
der Grundlage bisher gewonnenerErfahrungenmit der Neufassung
und zur Einbeziehungzwischenzeitlicheingetretenerorganisatorischer
und sonstigerVeränderungenwird siederzeitüberarbeitet.

Eine abschlieûendeAntwort kann daherzum jetzigenZeitpunkt noch
nicht gegebenwerden,da sichder Vorgangnoch in der Abstimmung
innerhalbder Bundesregierung befindet.

7. Abgeordnete
Dorothee
Mantel
(CDU/CSU)

Welche Maûnahmen und Projekte ¹gegen
Rechtsª wurden in den Jahren2001und 2002
mit einem Betrag von mehr als 50000 Euro
ausBundesmittelngefördert?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 21. März 2003

Die Bundesregierung versteht die Fragestellung nach Maûnahmen
und Projekten¹gegenRechtsª im Sinneder von der Bundesregierung
gefördertenMaûnahmen und Projekte,die der Stärkungder Zivilge-
sellschaftund der Bekämpfung desRechtsextremismus,der Fremden-
feindlichkeit und des Antisemitismus in ihren vielfältigen Erschei-
nungsformendienen.Die dieserFörderungzugrundeliegendeStrate-
gie wird ausführlich im ¹Bericht über die aktuellen und geplanten
Maûnahmenund Aktivitäten der Bundesregierung gegenRechtsextre-
mismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Gewaltª vom
14.Mai 2002(Bundestagsdrucksache14/9519)dargestellt.Dabei setzt
die Bundesregierung denSchwerpunktim BereichJugendpolitik.

Die Maûnahmen und Projekte wurden in dem Aktionsprogramm
¹Jugend für Toleranz und Demokratie ± gegenRechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismusª zusammengefasst.Das
Programm starteteim Jahr 2001. Im Jahr 2003 sollen erneut Mittel
bereitgestelltwerden.Die FortsetzungdesAktionsprogrammsist bis
mindestens2006vorgesehen.

Ziel desAktionsprogrammsist die Stärkungdemokratischen Verhal-
tensund zivilen Engagementsinsbesondere bei Jugendlichenund die
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Förderungvon Toleranzund Weltoffenheit.DasProgrammunterglie-
dert sichin drei Teilbereiche:

¹entimon ± GemeinsamgegenGewalt und Rechtsextremismusª (Ka-
pitel 1702 Titel 68414); diesesTeilprogramm ist aus dem im Jahr
2001einmaligim RahmendesKinder- und Jugendplan(KJP) durch-
geführtenProgramms¹Maûnahmen gegenGewalt und Rechtsextre-
mismusªhervorgegangen.

¹civitas ± Initiativ gegenRechtsextremismusin denneuenBundeslän-
dernª (Kapitel 1702Titel 66802und 68603).

¹XENOS ± Lebenund Arbeiten in Vielfaltª.

Im Jahr 2001wurden im RahmendesProgramms¹Maûnahmen ge-
genGewaltund Rechtsextremismusª 35 Maûnahmenmit jeweilsmin-
destensoder mehr als 50000 Euro und einemGesamtmittelvolumen
von rund 4 Mio. Euro gefördert, im Rahmenvon ¹civitasª warenes
14Maûnahmenmit einemGesamtmittelvolumenvon 1,7Mio. Euro.

Im Jahr2002wurdenim RahmendesProgramms¹entimonª 60Maû-
nahmenmit jeweilsmindestensoder mehr als50000Euro und einem
Gesamtmittelvolumenvon rund 5,3Mio. Euro gefördert,im Rahmen
von ¹civitasª warenes28 Maûnahmenmit einemGesamtmittelvolu-
menvon rund 4 Mio. Euro.

DasProgramm¹XENOSª wird nicht ausBundesmitteln, sondernaus
ESF-Mitteln finanziert. (In den Jahren 2001 und 2002 wurden ins-
gesamt147 Projekte mit einemESF-finanzierten Gesamtvolumen in
Höhe von ca.50Mio. Euro gefördert.)

8. Abgeordneter
Markus
Meckel
(SPD)

Wie habensich die Zahlen der Asylbewerber
aus Tschetschenien und die Entscheidungs-
praxis in den vergangenen zwei Jahren ent-
wickelt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 24. März 2003

Im Jahr 2001 wurden insgesamt 1960 Erstanträgegestellt, im Jahr
2002warenesinsgesamt1886.

Beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischerFlüchtlinge
(Bundesamt)bestandvom 28.Januar2000bis zum 28.Mai 2001ein
grundsätzlicher Entscheidungsstoppfür Asylbewerber aus der russi-
schenFöderationmit tschetschenischerVolkszugehörigkeit.

Im Jahr 2001hat dasBundesamt1921Entscheidungen getroffen.Im
Jahr2002warenes1884Entscheidungen.

Im Jahr 2001 betrug die Anerkennungsquote nach Artikel 16a des
Grundgesetzes(GG) 1,7%; in 25,1% der Fälle wurde Abschiebungs-
schutznach §51 Abs.1 desAusländergesetzes(AuslG) gewährt.Im
Jahr 2002 betrugen die entsprechendenProzentsätze 2,0% und
16,2%.
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9. Abgeordneter
Markus
Meckel
(SPD)

Sind in diesem Zusammenhang Abschiebun-
gen geplant, und wenn ja, aufgrund welcher
Lageeinschätzung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ute Vogt
vom 24. März 2003

Nach der ZuständigkeitsverteilungdesGrundgesetzeswird dasAus-
länderrecht von den Ländern als eigeneAngelegenheitausgeführt.
Aufenthaltsrechtliche Entscheidungen± und damit auchdie Entschei-
dungüberdie BeendigungdesAufenthaltsin Deutschland± hat daher
die örtlich zuständigeAusländerbehörde desLandesnachder gelten-
den Rechtslagezu treffen. Sie ist dabeinur an die Weisungender ihr
übergeordneten Landesbehörden und an die Entscheidungender Ge-
richte und ± falls ein Asylverfahrendurchgeführt wurde± desBundes-
amtesfür die AnerkennungausländischerFüchtlingegebunden.

Auf Bundesebenewerden geplantekonkrete Abschiebungsmaûnah-
men der Länder allenfalls insoweit bekannt, als der Bundesgrenz-
schutzAbschiebungen auf dem Luftweg in Amtshilfe für die Länder
durchführt. In diesem Zusammenhang wurden dem Bundesgrenz-
schutz 3 Rückführungen für den Zeitraum vom 19.März 2003 bis
zum 16.April 2003 gemeldet,die alle nach Moskau erfolgen sollen.
Ob darunter Personentschetschenischer Volkszugehörigkeit sind, ist
nicht bekannt.

Im RahmendesAsylverfahrensprüft dasBundesamtfür die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge Asylgründeund eventuellezielstaats-
bezogeneAbschiebungshindernisse.Wurde im konkreten Fall kein
Asylverfahren durchgeführt,sind eventuelleAbschiebungshindernisse
im Rahmender Abschiebungsentscheidungder zuständigenAuslän-
derbehördezu berücksichtigen. In Amtshilfe für die Innenbehörden
erstellt das Auswärtige Amt periodische Berichte zur asyl- und ab-
schiebungsrelevantenLage in verschiedenen Staaten,die eventuelle
Gefährdungen für Rückkehreraufzeigen.Seit dem aktuellenLagebe-
richt ¹RussischeFöderation (Tschetschenien)ª vom 27.November
2002habensichnachdenErkenntnissendesAuswärtigen Amts keine
wesentlichenVeränderungenergeben.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums der Justiz

10. Abgeordneter
Dr. Michael
Fuchs
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung bereit, das Betreu-
ungswesendahin gehendzu ändern, dassim
Wegeder Vorsorgevollmacht die private/fami-
liäre Verantwortlichkeit gefördert wird, wo-
durch eine Betreuung gemäû §1896 Abs.2
Bürgerliches Gesetzbuch nicht notwendig
wäre?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 21. März 2003

Die Bundesregierunghält Vorsorgevollmachten für auûerordentlich
wichtig, um sicherzustellen,dassdie gerichtliche BestellungeinesBe-
treuersin gröûeremUmfang alsbishervermiedenwird.

Kann ein Volljähriger auf Grund einerpsychischenKrankheit oderei-
ner körperlichen,geistigenoder seelischenBehinderung seineAngele-
genheitenganzoder teilweisenicht besorgen,sobestelltdasVormund-
schaftsgericht auf seinenAntrag oder von Amts wegenfür ihn einen
Betreuer,§1896Abs.1 Satz1 desBürgerlichen Gesetzbuchs(BGB).
Das geltendeRecht regelt in §1896Abs.2 Satz2 BGB bereits,dass
die Betreuungnicht erforderlich ist, soweit die Angelegenheitendes
Volljährigen durch einen Bevollmächtigten ebenso gut wie durch
einenBetreuerbesorgtwerdenkönnen.

Die Bundesregierung ist aberder Auffassung,dassdasmit demneuen
Betreuungsrecht eingeführte Rechtsinstitut der Vorsorgevollmacht
trotz einesweiterenAusbausim Betreuungsrechtsänderungsgesetzin
der Praxisnochzu weniggenutztwird. Deshalbfördert die Bundesre-
gierung die bessereAufklärung der Öffentlichkeit über die Möglich-
keitenund Wirkung der Vorsorgevollmacht.Sogibt dasBundesminis-
terium der Justiz in der Broschüre¹Das Betreuungsrechtª Hinweise
für eineVorsorgevollmacht.Demnächstwird dasBundesministerium
der JustizdasMuster einerVorsorgevollmachtveröffentlichen.

Nach dem Beschlussder 72.Konferenz der Justizministerinnen und
-ministervom 11. bis 13.Juni 2001in Trier wurdeeineBund-Länder-
Arbeitsgruppe gebildet,die unter Auswertungder bisher in den Län-
dern gewonnenenErfahrungenkonkrete Lösungsvorschläge zur ¾n-
derung des Betreuungsrechtserarbeitensoll. In diesemZusammen-
hang prüft die Arbeitsgruppeauch weitere Maûnahmen zur gesetz-
lichenStärkungder Vorsorgevollmacht.

11. Abgeordneter
Dr. Michael
Fuchs
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, verstärkt
Anreize für das ehrenamtlicheBetreuungswe-
senzu schaffen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 21. März 2003

Die Bundesregierunghält das ehrenamtlicheEngagementgeradeim
BereichdesBetreuungswesensfür auûerordentlich wichtig und setzt
sich für eineVerstärkungund FörderungdiesesEhrenamtesein. Die
stärkereEinbeziehungehrenamtlicher Betreuer ist auch Gegenstand
der Überlegungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe ¹Betreuungs-
rechtª.
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Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums der Finanzen

12. Abgeordnete
Susanne
Jaffke
(CDU/CSU)

In wie vielen Fällen haben nicht berücksich-
tigte KaufbewerbergegenEntscheidungen der
BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs
GmbH (BVVG) beziehungsweise der Beiräte
ein Gerichtsverfahren angestrengt,und in wie
vielen Fällen bestätigtendie Gerichte die Ent-
scheidungder BVVG beziehungsweiseder Bei-
räte (bitte tabellarisch nach Bundesländern
aufgliedern)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 25. März 2003

Nicht berücksichtigte Kaufbewerber haben in 14 Fällen gegenEnt-
scheidungen der BVVG bzw. der Beiräte Gerichtsverfahren ange-
strengt. Davon haben die Gerichte bisher vier Fälle endgültig zu
Gunstender BVVG entschieden.In zwei Fällen habendie Bewerber
die Anträge zurückgezogen;alle weiterenVerfahrensind nochanhän-
gig.

Aufgegliedert nachBundesländerergibt sichfolgenderStand:

Mecklenburg-Vorpommern: 3 nochanhängigeVerfahren
1 Entscheidungzu GunstenBVVG

Brandenburg: 2 nochanhängigeVerfahren

Sachsen-Anhalt: 2 nochanhängigeVerfahren
1 Entscheidungzu GunstenBVVG

Sachsen: 2 Entscheidungen zu GunstenBVVG

Thüringen: 1 nochanhängigesVerfahren
2 Rücknahmen

13. Abgeordnete
Susanne
Jaffke
(CDU/CSU)

Wie viele Waldflächen mit ¹Buchenwald-Ge-
sellschaftenª wurden durch die BVVG seit
1994 insgesamtprivatisiert, und welche Ein-
nahmenkonntendadurcherzieltwerden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 25. März 2003

Die BVVG führt keine gesonderte Statistik über die Privatisierung
von Waldflächenmit ¹Buchenwald-Gesellschaftenª.
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14. Abgeordnete
Susanne
Jaffke
(CDU/CSU)

Wie viel Prozent der Flächen sind dabei an
RestitutionsberechtigtenachdemEALG (Ent-
schädigungs-und Ausgleichsleistungsgesetz)
veräuûertworden(bitte tabellarischnachBun-
desländernaufgliedern)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 25. März 2003

Auf die Antwort zu Frage13wird verwiesen.

15. Abgeordnete
Susanne
Jaffke
(CDU/CSU)

Berücksichtigt die BVVG bei ihren Waldver-
käufen in FFH-Gebieten (Flora-Fauna-Habi-
tat-Gebieten) in den Betriebskonzeptionen die
Einhaltung der EU-Richtlinien zum Schutz
von Buchenwäldern (FFH-Code 9130 und
9110)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 25. März 2003

Im Kontakt mit denzuständigenBehördender Länder berücksichtigt
die BVVG Hinweisezu FFH-Gebieten und die Vorschriftenzu deren
Behandlungbei der Ausschreibungder Forstobjekteund der Auswer-
tung der Betriebskonzepte der Bewerber.

16. Abgeordneter
Bartholomäus
Kalb
(CDU/CSU)

WelchesGremium hat im Frühjahr 2000 den
Emissionspreis von 63,50Euro pro Stück für
die 3. Trancheder Aktien der DeutscheTele-
kom festgelegt,und welche Personenwaren
Mitglieder desGremiums?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 19. März 2003

Das Verfahrender Preisfestlegungwurde im Prospektveröffentlicht.
Der Emissionspreisvon 66,50Euro für institutionelle Investorenab-
züglichFrühzeichnerrabatt in Höhe von 3 Euro für Privatanlegerwur-
de ± in Anlehnung an die Notierung der Aktie ± am Samstag,den
17.Juni 2000,alsounmittelbar vor dem erstenHandelstag(Montag,
den19.Juni 2000)festgelegt.

Festgelegtwurdeder Preisvon denbeidenVertragspartnern, d.h. von
Vertretern desBundes/derKreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ei-
nerseitsund vom Konsortialführer des Bankenkonsortiums anderer-
seits.Weiterhin warendie DeutscheTelekomAG und die Privatisie-
rungsberaterdes Bundesbeteiligt. Die Leitung des BMF (Bundes-
ministeriumder Finanzen)sowieder Vorstandssprecher der KfW und
der Vorstandsvorsitzendeder DeutscheTelekom AG waren telefo-
nischeingebunden.
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17. Abgeordneter
Bartholomäus
Kalb
(CDU/CSU)

Wann und wie wurdendie vom ehemaligenFi-
nanzvorstand der DeutscheTelekom,J. K. ge-
äuûertenBedenkengegendie Übernahmedes
britischenMobilfunkunternehmensOne-2-One
dem BMF bekannt(vgl. DER SPIEGEL vom
3. März 2003)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 19. März 2003

Das in den Medien zitierte SchreibendesdamaligenFinanzvorstands
der DeutscheTelekomAG an die übrigen Mitglieder desVorstands
lag dem BMF seinerzeitnicht vor. Die interne Willensbildung des
Vorstandsals Organ der Gesellschaftist zudemder Behandlungdes
Themasim Aufsichtsrat vorgelagert und erfolgt grundsätzlich ohne
BeteiligungdesEigentümers.Die ÜbernahmedesMobilfunkanbieters
One-2-Onewurde vom Vorstandund vom Aufsichtsratder Deutsche
TelekomAG ± nachsorgfältigerund kritischer Diskussionund unter
Abwägungvon Chancenund Risiken ± gemeinsamund einvernehm-
lich verantwortet.

18. Abgeordneter
Bartholomäus
Kalb
(CDU/CSU)

Welche Personeninnerhalb des BMF waren
im Einzelnenüberdie von J. K. geäuûerteAuf-
fassunginformiert, und welcheAuswirkungen
hatte dies auf die Wahrnehmungder Eigen-
tümerrechteim Aufsichtsratder DeutscheTe-
lekom?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 19. März 2003

Die Wahrnehmung der Eigentümerrechtedes Bundes erfolgt vor
allem über das Mandat des Bundesvertreters im Aufsichtsrat der
DeutschenTelekom AG. Die Beteiligungsführung im BMF bereitet
dessenZustimmung zu Akquisitionender DeutscheTelekomAG um-
fassendund sorgfältig± unter Nutzung aller zur Verfügungstehenden
Informationsquellen ± vor. Dazu gehörenregelmäûig Gesprächemit
Vertretern des Unternehmens,die Übermittlung von Fragen an das
Aufsichtsratsbüro sowieGesprächemit Investmentbanken und ande-
ren Beratungsunternehmen.Im Fall der Übernahmevon One-2-One
wurde in Anbetrachtder strategischenBedeutungder Akquisition da-
rüber hinausnochein externesGutachtenin Auftrag gegeben,um die
gemäû §65 Abs.3 Bundeshaushaltsordnung erforderliche Einwilli-
gungdesBMF vorzubereiten.In demGutachtenwurdendie Chancen
und Risiken der Übernahme von One-2-One durch die Deutsche
Telekom AG sowohl unter finanziellen als auch unter strategischen
Gesichtspunktenherausgearbeitet und bewertetund die erforderliche
Einwilligung auf der Grundlage der ErgebnissedesGutachtenserteilt.
Die Behandlungder Übernahmevon One-2-Oneim Aufsichtsratder
DeutscheTelekom AG unterliegt im Übrigen der aktienrechtlichen
Verschwiegenheitspflicht.
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19. Abgeordnete
Gudrun
Kopp
(FDP)

Wie hoch schätztdie Bundesregierung das im
Bereichder direktenund indirektenBundesbe-
teiligungen insgesamtzu erlösendePrivatisie-
rungspotential?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 25. März 2003

Börsenplatzierungenoder GeschäftsanteilsveräuûerungendesBundes
im Rahmen offener und wettbewerblicher Vermarktungsverfahren
liegen grundsätzlich BewertungeneinesangemessenenPlatzierungs-
bzw.Kaufpreises zugrunde,die durch üblicheund international ange-
wandteVerfahrenin jedemEinzelfall zeitnahermittelt werden.Dieses
Vorgehen trägt den Anforderungen der Bundeshaushaltsordnung,
Vermögensgegenständedes Bundeszu ihrem vollen Wert zu veräu-
ûern, in vollemUmfang Rechnung.Eine Schätzung insgesamtzu erlö-
senderPrivatisierungspotentialeunabhängigvom StandeinzelnerPri-
vatisierungsverfahrenführt die Bundesregierung deshalbnicht durch.

20. Abgeordneter
Peter
Rauen
(CDU/CSU)

Können nach der im Steuervergünstigungsab-
baugesetzgeplantenAbschaffungdesAbzugs
von Aufwendungen und Geschenken (§4
Abs.5 Satz1 Nr. 1 Satz2 Einkommensteuer-
gesetz)gemeinnützige Vereineauch weiterhin
gemeinnützigkeitsunschädlichSachzuwendun-
genin Höhe von bis zu 40Euro pro Jahr,z.B.
ausAnlassdes75. Geburtstages einesVereins-
mitgliedes,leisten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 17. März 2003

GemeinnützigeVereinedürfen ihre Mittel nur für ihre steuerbegüns-
tigten satzungsmäûigen Zweckeverwendenund keineunentgeltlichen
Zuwendungen(Geschenke)an Mitglieder leisten (§55 Abs.1 Nr. 1
Abgabenordnung ± AO ±). §4 Abs.5 Satz1 Nr. 2 Einkommensteuer-
gesetzregeltdensteuerlichenAbzug von GeschenkenalsBetriebsaus-
gaben.Die Vorschrift hat für die gemeinnützigkeitsrechtlicheBehand-
lung einesVereinskeineBedeutungund beinhaltet insbesonderekeine
Ausnahmevon dem Verbot der Zuwendungenan Mitglieder. Eine
Milderungsregelunghierzu enthält der Anwendungserlasszur Abga-
benordnung(SchreibendesBMF vom 10.September2002,Nr. 10 zu
§55 AO, BStBl I S.867). Danach sieht die Finanzverwaltung An-
nehmlichkeiten, wie sie im Rahmen der Betreuungvon Mitgliedern
allgemeinüblich und nach allgemeinerVerkehrsauffassungals ange-
messenanzusehensind, nicht als schädlichfür die Gemeinnützigkeit
einesVereinsan.Eine betragsmäûigeBegrenzunggibt esdabeinicht.
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21. Abgeordneter
Peter
Rzepka
(CDU/CSU)

WelcheLiegenschaftendesFlughafensBerlin-
Tempelhofund in seinerunmittelbaren Umge-
bung gehörendem Bund, und wie werdendie
Liegenschaftenderzeit genutzt (Flughafenbe-
trieb, Wohnen,Gewerbe,Leerstand)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 20. März 2003

DasFlughafengeländeist insgesamtrund 240ha groû; davongehören
rund 183ha (76%) dem Bund und rund 57ha (24%) dem Land Ber-
lin. Die Flughafengebäude stehenfast vollständigauf bundeseigenen
Grundstücken.Sie werdenfür ZweckedesFlughafens, für gewerbli-
cheZweckeund zur Unterbringungvon Dienststellen desBundesund
desLandesgenutzt;Teileder Gebäudestehenleer.

In unmittelbarer Umgebung des Flughafensgelegenebundeseigene
Liegenschaftenwerdenwie folgt genutzt:

Liegenschaftsbezeichnung Nutzungsart

Burgherrenstraûe 11
Dudenstraûe11
Manfred-von-Richthofenstraûe6
TempelhoferDamm 2, 4 und 6

Wohngebäude
(Mehrfamilienhäuser)

Friesenstraûe15A
Manfred-von-Richthofenstraûe2

Gewerbeobjekte

Columbiadamm23±29 Spielplatz

Columbiadamm71±109,9±11 Sportplatz, Kleingärten

22. Abgeordneter
Peter
Rzepka
(CDU/CSU)

Wie sieht die Planung aus, insbesondereim
Hinblick auf die Nutzung nach der Inbetrieb-
nahme des geplantenGroûflughafens Berlin-
Brandenburg-Internationalin Schönefeld?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 20. März 2003

Im so genanntenKonsensbeschlussvom 28.Mai 1996habensichder
Bund und die LänderBerlin und Brandenburg daraufverständigt, den
FlughafenTempelhof im Zuge der Errichtung einesGroûflughafens
Berlin-Brandenburg International (BBI) zu schlieûen, sobald ein
rechtskräftiger Planfeststellungsbeschlussvorliegt. Das Land Berlin
wird dafür Sorgetragen,dassdasFlughafengebäudeTempelhofwirt-
schaftlich genutzt werden kann. Die künftige Nutzung der groûen
Freiflächen hängt von der Bauleitplanungab, die dem zuständigen
Bezirk alsTrägerder Planungshoheit obliegt.
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23. Abgeordneter
Peter
Rzepka
(CDU/CSU)

Wurde oder wird einezukünftigeVerwendung
der Liegenschaftengeprüft, beispielsweise als
Standort für die Flugbereitschaft des Bundes
bzw. die Hubschrauberstaffel des Bundes-
grenzschutzes oder als Standort für Bundes-
ministerien?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 20. März 2003

Nein.

24. Abgeordneter
Peter
Rzepka
(CDU/CSU)

In welchemUmfang trifft der Bund, auchver-
treten durch die Oberfinanzdirektion Berlin,
Vorbereitungenfür den weiterenUmzug von
Ministeriums-Mitarbeitern von Bonn nach
Berlin, und welcheLiegenschaftenim Umkreis
von 5 Kilometern um den Reichstagsind ggf.
für die Schaffung der notwendigen Büroflä-
chenvorgesehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Karl Diller
vom 20. März 2003

Die Unterbringung in Berlin erfolt im RahmendesBerlin/Bonn-Ge-
setzesvom 26.April 1994 und dem dazu ergangenenBeschlussder
Bundesregierung vom 16.Dezember1998,wonachdie so genannten
Bonn-Ministerien zur Herstellung ihrer Arbeitsfähigkeit bis zu 25%
ihrer Beschäftigten nach Berlin verlagern können. Soweit einzelne
Ministerien zusätzlichesPersonalvon Bonn nachBerlin umsetzen,ge-
schicht dies innerhalb dieser Quote. Die Unterbringung erfolgt am
StandortdesjeweiligenRessorts.

25. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(FDP)

Ist der Bundesregierung bekannt,dassdie Fi-
nanzämterFördermittel für Zuwendungsemp-
fänger, insbesondere Wirtschaftsfördergesell-
schaften,besteuern,und teilt sie die Auffas-
sung,dassdiesdemFörderrechtwiderspricht?

26. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(FDP)

Trifft eszu, dassesderzeitzwischendem För-
der- und dem Steuerrechtsich widersprechen-
de gesetzlicheRegelungengibt, und wenn ja,
wird die Bundesregierung diesenWiderspruch
in absehbarerZeit auflösen,indem sie die ge-
setzlichen Regelungen in Übereinstimmung
bringt?
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27. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(FDP)

Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, bei
denen es durch die Besteuerungvon Förder-
mitteln zur Insolvenzvon Zuwendungsempfän-
gern gekommen ist, und wenn ja, wie viele
Fällewarendies?

28. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(FDP)

Trifft es zu, dassvon der Besteuerungauch
Fördermittel der europäischenGemeinschaft
betroffen sind, die eigentlich in vollem Um-
fang der Projektfinanzierung zugutekommen
sollen,und wenn ja, hält die Bundesregierung
diesfür rechtens?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 14. März 2003

Grundsätzlich sind alle Einnahmen, die einem Steuerpflichtigenim
Rahmeneineslandwirtschaftlichen, gewerblichenoder einesder selb-
ständigenArbeit dienenden Betriebszuflieûen, in die steuerlicheGe-
winnermittlung einzubeziehen,esseidenn,die Einnahmensind nach
den §§3 bis 3b des Einkommensteuergesetzes(EStG) oder anderer
Gesetzeund Rechtsverordnungensteuerbefreit.

Ein Widerspruch zwischenFörderrecht und Steuerrechtbestehtim
Falle der Steuerpflicht der Zuschüssenicht, da diesenentsprechende
Aufwendungen gegenüberstehen, die den Gewinn mindern und die
Zuschüssedaherwiederneutralisieren.Eine Steuerfreistellungder Zu-
schüssebliebe im ErgebnisauchohneAuswirkung. Denn die Steuer-
freistellunghättezur Folge,dassnach§3cEStG eineKürzung desBe-
triebsausgabenabzugserfolgenmüsste.Es wäredemSteuerpflichtigen
hinsichtlich sämtlicher Aufwendungen, die im Zusammenhang mit
den Zuschüssen anfallen, verwehrt, diese als Betriebsausgaben (§4
Abs.4 EStG) steuerminderndgeltendzu machen.

Soweitdie Zuschüsse zur Anschaffung oder Herstellung von Anlage-
gütern gewährtwerden,bestehtein Wahlrecht nach R 34 Abs.2 der
Einkommensteuerrichtlinien.Die ZuschüssekönnenentwederalsBe-
triebseinnahmen angesetztwerden; in diesemFall werden die An-
schaffungs-oder Herstellungskostender betreffendenWirtschaftsgü-
ter durch die Zuschüsse nicht berührt. Sie könnenaber aucherfolgs-
neutral behandeltwerden;in diesemFall dürfen die Anlagegüter,für
die die Zuschüssegewährtworden sind, nur mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten bewertet werden, die der Steuerpflichtige
selbst,also ohne Berücksichtigung der Zuschüsse aufgewendethat.
DassteuerlicheErgebnisbleibt in beidenFällengleich.

Die Besteuerungder Fördermittel kann nicht zur InsolvenzdesZu-
wendungsempfängersführen, weil diesemdurch die Zuwendungdes
Zuschussesnoch nach Abzug der Steuermehr verbleibt, als er ohne
die Zuwendunghätte.Eine eintretendeInsolvenzkann somit nur auf
andereUrsachenzurückgeführtwerden.
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Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums für Wirtschaft
und Arbeit

29. Abgeordneter
Dr. Wolf
Bauer
(CDU/CSU)

Sind Berichte der ¹Frankfur ter Allgemeinen
Zeitungª vom 18.März 2003 zutreffend, wo-
nach geplant ist, die Zahl kleinerer Arbeits-
ämter durch einenNeuzuschnittder Organisa-
tionsstrukturen zu reduzieren und bisherige
Hauptämter in Geschäftsstellenohne eigene
Verwaltung umzuwandeln, und falls ja, wäre
von diesenMaûnahmen dasArbeitsamt Brühl
betroffen?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 27. März 2003

Der Bundesrechnungshofhat in der Vergangenheitbereitsmehrfach
und zuletztin seinenBemerkungenzur Haushalts-und Wirtschaftsfüh-
rung 2002 (Bundestagsdrucksache15/60, Nr. 82) vorgeschlagen, die
kleinstender jetzt 180Arbeitsämter in Geschäftsstellenumzuwandeln.
Dadurch entstünden wirtschaftlichere Einheiten.Dies entspricht auch
denVorschlägender Kommission¹Moderne Dienstleistungenam Ar-
beitsmarktª.

Die Bundesanstalt für Arbeit (BA) hattezunächstvorgesehen,im Lau-
fe desJahres2003ein Konzept für die Umwandlungzu entwickeln.
Der Vorstandder BA beabsichtigtjetzt allerdings,diesesVorhabenin
dasJahr2004zu verschieben, um unnötigeVerunsicherungenbei Mit-
arbeiterinnenund Mitarbeitern der BA zu vermeiden. Zudemsoll der
geradein Gang gekommene Umbauprozess¹BA ± Die Agenturª mit
diesemThemanicht belastetwerden.

30. Abgeordnete
Veronika
Bellmann
(CDU/CSU)

Wie schätztdie Bundesregierung denaktuellen
Stand der Umstellung des UKW-Rundfunks
auf Digitaltechnik (DAB ± Digital Audio
Broadcast)und denErfolg ihrer eigenenInitia-
tiven zur Beschleunigung dieser Umstellung
ein?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Rezzo Schlauch
vom 18. März 2003

DAB befindetsichin Deutschlandin der Einführungsphase.Einebun-
desweiteFlächendeckungwird voraussichtlich bis Ende2004erreicht
sein.Damit sinddie infrastrukturellenVoraussetzungenfür dasAnge-
bot von digital übertragenenHörfunkprogrammen, aber auch von
bundesweiten digitalenDatendienstengegeben.

DAB ist im Hörfunkbereich zunächstein Zusatzangebotzum bisher
analogübertragenenUKW-Hörfunk. Ein Umstieg von analogerauf
digitale Übertragung hat noch nicht beonnen.Es kann deshalbauch
keinenaktuellenStanddesUmstiegsgeben.
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In der Initiative Digitaler Rundfunk (IDR) desBundesund der Län-
der unter Mitwirkung der Marktbeteiligten wurden im Startszenario
2000einvernehmlich Empfehlungen bezüglichDAB erarbeitet.DAB
wurde als dasdigitale Nachfolgesystem desanalogenHöfunks identi-
fiziert. Der Zeitpunkt der AblösungdesUKW-Hör funks ist als Soll-
Vorgabebereitsin die Frequenzzuteilungs-Verordnung± einerRechts-
verordnungder Bundesregierung mit Zustimmung desBundesrates±
mit der Jahreszahl2015aufgenommen.

Die IDR hat deshalbempfohlen,durch gemeinsameAnstrengungen
aller Beteiligtenzu erreichen,dassim Jahr2010die weit überwiegende
Mehrzahl der Hörer DAB nutzt. Dies ermöglicht dann, die analoge
Hörfunkübertragungzwischen2010und 2015auslaufenzu lassen.

Digitale Rundfunkübertragung (Hörfunk und Fernsehen)wird welt-
weit vorangetrieben. Auf Dauer hat die analogeRundfunkübertra-
gung keine Zukunftschancen, weil die Zukunft der Telekommunika-
tion, der Informationstechnik und der Rundfunkübertragung aus-
schlieûlichdigital seinwird und weil ein zeitlichunbegrenztesFesthal-
ten der Rundfunkübertragungan analogerTechnik diesenwichtigen
Kommunikationsbereichvon der Nutzung neuer dann digitaler Pro-
dukte und Dienste und damit von der Weiterentwicklung und Er-
schlieûungneuerMärkte ausschlieûenwürde. In diesemZusammen-
hang sind die Länder aufgefordert, ein abgestimmtesmedienpoliti-
schesVorgehensicherzustellen, die inhaltliche Nutzung der DAB-Ka-
pazitätenzu fördern und durch einenausreichendenAnteil an Daten-
dienstenfür die Kunden einenMehrwert deutlichzu machen.

Die Marktdurchdringung mit Endgerätenfolgt dem für innovative
Gebrauchsgüter typischenKurvenverlauf, dessenDynamik auswech-
selseitigenAktionen von Inhalteanbietern, Netzbetreibern, Händlern
und Geräteherstellern resultiert. Die erwarteten Absatzzahlender
Herstellernehmenim Laufe der Jahreständigzu. Die Industrie geht
davon aus, dassbei vergleichbarenStückzahlenDigitalgeräte preis-
günstigeralsAnaloggeräteseinwerden.

Im Endgerätebereichhat sich die Anfangssituation erheblichverbes-
sert. Die Gerätevielfalt und auch die Anzahl der verkauftenGeräte
steigt,letzteresvor allemauchim Ausland,wassicherpositiveAuswir-
kungenauf die Preisentwicklung habenwird.

Die Verbreitung von DAB kann insbesondere durch die Automobil-
industrie gefördertwerden,wenndie Neufahrzeugemit DAB/UKW-
Empfängernausgerüstetund für AltfahrzeugeeineNachrüstungange-
botenwird.

Gleichwohlbedarfeshinsichtlichder Produktpalette,desMarktanteils
der Mehrnormengeräte(DAB und UKW) und der Preisgestaltung
weitererAnstrengungen.

Ein hoher Anteil von Mehrnormengerätenin den Haushaltenist der
Schlüsselfür einen späterenvertraglichen Umstieg von UKW auf
DAB.

Die Bundesregierung wird ihrerseitsalleAnstrengungenim internatio-
nalenBereichunternehmenum die Frequenzausstattungfür DAB zu
verbessern.Die Anfangsausstattung auf der Basisder Vereinbarung
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von Wiesbadenim Jahr 1995 wurde bereitsdurch die Vereinbarung
von Maastricht im Jahr 2002ergänzt.Wichtig für eine gröûereVer-
breitungvon DAB ist jedocheineKapazitätserweiterungim BandIII.
Diesewird durch einezweistufigeRegionaleFunkkonferenzder ITU
in denJahren2004und 2006(Nachfolgeder Vereinbarungvon Stock-
holm ausdem Jahr 1961)angestrebt. Die bisherigenunter maûgebli-
cher BeteiligungDeutschlands erzieltenErgebnisseder Vorbereitung
dieser Konferenz sind bei realisitischer Betrachtungsweiseermuti-
gend.

Zur mittel- bis langfristigen Digitalisierung des terrestrischen Hör-
funks und Fernsehens gibt eskeine Alternative, essei denn die lang-
fristige Abschaffung der Terrestrik.Vor diesemHintergrund gehtdie
Bundesregierung davonaus,dassdie in der IDR Beteiligtendie dort
einvernehmlich erarbeitetenund angenommenenEmpfehlungenauch
umsetzen.Damit wäredie immer wiedereingeforderte und auchnot-
wendigePlanungs- und Investitionssicherheitgegeben,damit trotz der
Schwierigkeiten in der Einführungsphase DAB ein Erfolg wird.

31. Abgeordnete
Veronika
Bellmann
(CDU/CSU)

Welche Maûnahmen plant die Bundesregie-
rung zur UnterstützungeinesHerstellersvon
Lederfaserwerkstoffen im sächsischenSieben-
lehn, welchererhebliche Umsatzeinbuûenauf-
grunddesAuftragsstoppsdurchseineamerika-
nischenPartnervor dem Hintergrund desder-
zeitigenZustandsder deutsch-amerikanischen
Beziehungenhinnehmenmuss?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Axel Gerlach
vom 27. März 2003

Die Bundesregierung hat groûesVerständnisfür die Sorgendeutscher
Unternehmen, dasssich eineEmotionalisierung der deutsch-amerika-
nischenBeziehungennegativ auf die bilateralen Geschäftsbeziehun-
genauswirkenkann.Siehat von demin Ihrer FragezitiertenVorgang
durch eine Anfrage in der Bundespressekonferenz Anfang März
Kenntniserlangt,hält ihn aberfür einenextremenEinzelfall.

Auch in Zukunft wird sich nicht vermeidenlassen,dassStaaten,die
engewirtschaftlicheund politischeBeziehungenpflegen,in Einzelfra-
gen auûenpolitischunterschiedlicheStandpunktevertreten.Die Bun-
desregierung kann auchnicht von vornhereinausschlieûen,dasssich
einzelneausländische Geschäftspartner deutscherUnternehmenoder
auchausländischeVerbraucher ± natürlich gilt dasauchim umgekehr-
ten Fall ± davon in ihrem Verhalten beeinflussenlassen,besonders
wenndie Diskussion± wie jetzt währendder Irak-Krise ± unter groûer
Anteilnahmeder Öffentlichkeit geführtwird.

Da essichin solchenFällenaberstetsum die Entscheidungen Privater
handelt,auf welchedie Bundesregierung keinenEinflusshat, siehtsie
auch keinen Anlass,in deren Geschäftsbeziehungendurch staatliche
Maûnahmeneinzugreifen.
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32. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung
zu, dass bedingt durch die Streichung der
Finanzierung von berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaûnahmendurch die Bundesanstaltfür
Arbeit Modellansätze für benachteiligte und
behindertejungeMenschen± wiez.B. dasMo-
dellprojekt ¹Neue Wegezur Ausbildungª, ein
Berufsvorbereitungsprojekt für benachteiligte
Jugendliche± vorzeitig beendet werden, da
durch den Wegfall der bundesdeutschen Fi-
nanzierung europäischeMittel zurückgezahlt
werdenmüssen,und wennja, welcheMaûnah-
men wird die Bundesregierung ergreifen, um
die Fortführung solcherModellprojektesicher-
zustellen?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 27. März 2003

Zur Situationbei berufsvorbereitendenBildungsmaûnahmen verweise
ich auf mein Antwortschreiben zu Ihrer schriftlichen Frage254 im
Monat Februar.

Das Modellprojekt ¹Neue Wegezur Ausbildungª ist ein Projekt der
Berufsbildenden SchulenGoslar und weitererBeteiligter,an demsich
das Arbeitsamt Goslar im Rahmender sog.Freien Förderung nach
§10 desDritten BuchesSozialgesetzbuch (SGBIII) beteiligt.Die Fi-
nanzierungerfolgt nicht ausdem Titel Berufsausbildungsbeihilfe,aus
dem berufsvorbereitende Bildungsmaûnahmen des Arbeitsamtes
finanziert werden.Über den Einsatzder Mittel der freien Förderung
entscheidetdasArbeitsamt eigenverantwortlich unter Beteiligungdes
örtlichenVerwaltungsausschusses.

Über eine vorzeitigeBeendigungdesgenanntenModellprojekts und
Gründehierfür hat die BundesregierungkeineKenntnis.

33. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

Wie hoch war das bisherigeFinanzierungsvo-
lumen für berufsvorbereitende Bildungsmaû-
nahmenfür benachteiligte und behindertejun-
ge Menschen,und auf welche Höhe werden
diesein 2003reduziert?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 27. März 2003

a) BenachteiligtejungeMenschen

Im Jahr 2002 haben die Arbeitsämter aus dem Titel Berufsausbil-
dungsbeihilfe 712Mio. Euro für berufsvorbereitende Bildungsmaû-
nahmenausgegeben.Beim Haushalts-Soll 2003 wird nicht zwischen
denAusgabenfür betrieblicheAusbildungund Berufsvorbereitungun-
terschieden.Insgesamtstehenfür Berufsausbildungsbeihilfe in diesem
Jahr998Mio. Euro zur Verfügung.
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b) BehindertejungeMenschen

Die Ausgabenfür die Berufsvorbereitung behinderter junger Men-
schen werden nicht gesonderterhoben. Für derartige und andere
Pflichtleistungen zur TeilhabebehinderterMenschenam Arbeitsleben
(Jugendliche und Erwachsene) sind im letzten Jahr insgesamt
2338,4Mio. Euro ausgegebenworden.In diesemJahr stehenhierfür
insgesamtAusgabemittel in Höhe von 2544,2Mio. Euro zur Verfü-
gung.Addiert mandie Haushaltsmittel für Ermessensleistungenanbe-
hinderte Menschenund für Sonderleistungen an schwerbehinderte
Menschenhinzu,stehender Bundesanstaltfür Arbeit in 2003für Teil-
habeleistungen an behinderteund schwerbehinderte Menscheninsge-
samt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung.Dies bedeuteteine Steige-
rung gegenüberdemVorjahr um 10,4v.H.

34. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

Auf Grund welcherErkenntnissegehtdie Bun-
desregierung davonaus,dasseszu Kostenein-
sparungenbei den berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaûnahmen für benachteiligte und be-
hindertejungeMenschenkommenwird?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 27. März 2003

a) BenachteiligtejungeMenschen

Die Bundesanstaltfür Arbeit rechnet bei berufsvorbereitendenBil-
dungsmaûnahmen mit einem geringerenBedarf als im Vorjahr, weil
siedie Ausgabenzielgenauer alsbisherfür die AbsicherungdesÜber-
gangsvon der Schulein Ausbildung oder Arbeit konzentrierenwill.
So kommt eine Förderung von über 25-Jährigennicht mehr in Be-
tracht. Maûnahmen für das im Herbst beginnendeAusbildungsjahr
sollennicht vor Oktoberbeginnen.

Dabei ist zu berücksichtigen,dassein Rechtsanspruch auf Berufsaus-
bildungsbeihilfe nur insoweit besteht,als die Teilnahmean einer be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaûnahmeerforderlich ist. Ob die Teil-
nahme im Einzelfall erforderlich ist, entscheidet das zuständigeAr-
beitsamt.Ihm allein obliegt auch die Auswahl der für die Durchfüh-
rung von Bildungsmaûnahmenfür benachteiligte Jugendlichein Frage
kommendenBildungseinrichtungen und -träger. Vor der Zuweisung
ist zu prüfen, ob den Jugendlichenein ± vorrangiges± Angebot zur
schulischenBerufsvorbereitunggemachtwerdenkann.

b) BehindertejungeMenschen

Die Bundesregierung geht nicht von rückläufigenberufsvorbereiten-
den Bildungsmaûnahmen für behindertejunge Menschenund einer
damit verbundenenKostenersparnis aus.Vielmehr erwartet die Bun-
desregierung, dassdie Bundesanstaltfür Arbeit auch in 2003 jedem
behindertenjungenMenschendie zu seinerTeilhabeam Arbeitsleben
erforderlicheHilfe leistenwird. Je nachSituation vor Ort könnenal-
lerdings aus heutiger Sicht zeitliche Verzögerungenbis zum Beginn
der Maûnahmen und damit verbundene Maûnahmeverkürzungen
nicht gänzlichausgeschlossenwerden.
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35. Abgeordneter
Siegfried
Helias
(CDU/CSU)

Bei welchenzurzeitgeplantenoder im Bau be-
findlichen Staudamm-Projekten werden deut-
scheInvestitionendurch Hermes-Bürgschaften
abgesichert?

36. Abgeordneter
Siegfried
Helias
(CDU/CSU)

In welchemRealisierungsstandbefinden sich
die Staudamm-Projekte, die durch Hermes-
Bürgschaftenabgesichertwerden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 14. März 2003

Bundesgarantienfür Direktinvestitionen im Ausland wurden weder
für zurzeit geplante noch im Bau befindliche Staudamm-Projekte
übernommen.

Ausfuhrgewährleistungen(Hermes-Deckungen)wurdenfür die in der
nachstehenden TabelleaufgelistetendeutschenLieferungenund Leis-
tungenüber15Mio. Euro Auftragswertausgereicht.

Die genanntenProjektebefindensichbereitsin der Bauphase(endgül-
tig in Deckunggenommen).

EndgültigangenommeneunddokumentierteStaudamm-/Wasserkraftprojekte

Land Projekt

Auftragswertin
Mio. E

Deutscher
Anteil

Erstdoku-
mentierung

¾gypten BaudesStauwehrsund Ausrüstungenfür dasWasser-
kraftwerk NagaHamadi

81,8 Sep02

¾thiopien BaueinesKavernen-Wasserkraftwerks 23,2 Feb99

China,VR Yellow River: Bauvon 13Tunneln 267,6 Dez 94

China,VR Yellow River: BaueinesErddammes(Staumauer) 97,1 Jan95

China,VR Lieferungvon 4 FrancisPumpturbinen 16,9 Jun95

China,VR Turbinenund Generatorenfür ¹Drei Schluchtenª-
Staudamm

48,8*) Jun98

China,VR Transformatorenfür ¹Drei Schluchtenª-Staudamm 45*) Dez 99

China,VR Transformatorenfür ¹Drei Schluchtenª-Staudamm 77*) Dez 99

Guinea BaueinesErddammsund einesWasserkraftwerksam
FlussKonkoure

30,1 Jul 96

Indien BaueinesWasserkraftwerksamSatluj-Fluss 64,4 Nov 94

Indien Schaltanlagefür dasWasserkraftwerk Tehri 34,8 Dez 01

Lesotho MatsokuTunnelandWeir
LesothoHighland WaterProject

17 Aug 98

Lesotho LesothoHighlandsWaterProject:MohaleDamm 39,6 Aug 98
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Land Projekt

Auftragswertin
Mio. E

Deutscher
Anteil

Erstdoku-
mentierung

Lesotho Mohale± TunnelLesothoHighlandsWaterProject 94 Aug 98

Pakistan BaueinesStauwehrs 47,8 Jul 97

Pakistan WasserkraftwerkGhaziBarotha 82,3 Jul 97

Pakistan Lieferungvon Turbinen für WKW GhaziBarotha 19,3 Dez 98

Türkei WasserkraftwerkCatalan 18,7 Dez 91

Türkei Ausrüstungfür ein Wasserkraftwerk 15,4 Feb96

Türkei WasserkraftwerkBirecik 264,6 Aug 96

Türkei HydraulischeAusrüstungenWasserkraftwerkErme-
nek(Rückversicherung)

38 Aug 02

Venezuela BauleistungenzumStaudammprojekt ¹La Vueltosaª 46,3 Dez 94

Venezuela BauleistungenzumStaudammprojekt ¹La Vueltosaª 15,7 Feb98

*) ThreeGorgesGesamtprojektvolumen:30,4Mrd. Euro.

37. Abgeordneter
Ernst
Hinsken
(CDU/CSU)

Was wird die Bundesregierung tun, damit die
vom Vorstandsvorsitzendender Bundesanstalt
für Arbeit, Florian Gerster, angekündigten
drastischenKürzungen im Bereich der beruf-
lichen Integration von Jugendlichennicht, wie
zwischenzeitlichdurch Presseerklärungen be-
kannt, umgesetztwerden, damit junge Men-
schen,die schweram Arbeitsmarkt vermittel-
bar sind,weiterhindie Möglichkeit haben,eine
qualifizierteAusbildungabzulegen?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 26. März 2003

Die Aussage,es gebedrastischeKürzungen bei den Leistungenfür
Jugendliche,trifft nicht zu.

Im Eingliederungstitel, aus dem auch die Ausgabenfür die Ausbil-
dung benachteiligterJugendlicher(ausbildungsbegleitendeHilfen, die
einebetrieblicheAusbildungunterstützen, oder eineauûerbetriebliche
Ausbildungoder Übergangshilfen) bestrittenwerden,stehenfür 2003
13,5Mrd. Euro zur Verfügung.Die Planungender Arbeitsämter, die
über die Verteilung der Mittel auf die einzelnenarbeitsmarkt-politi-
schen Instrumente entscheiden, sehen10% mehr Ausgabenals im
Vorjahr für benachteiligteJugendlichevor.

Aus demBlickwinkel der zur VerfügungstehendenHaushaltsmittelist
auch bei berufsvorbereitenden Bildungsmaûnahmen weiterhin eine
Förderungauf hohemNiveau möglich.Für Berufsausbildungsbeihilfe
± ausdiesemTitel werdenu.a. berufsvorbereitendeBildungsmaûnah-
men, aber auchLebensunterhaltungsleistungenfür regulärebetriebli-
cheAusbildungauûerhalbdesWohnortesfinanziert± stehenim Haus-
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halt der Bundesanstaltfür Arbeit in diesemJahr 998Mio. Euro zur
Verfügung.Erfreulich ist hierbeidie zu erwartendeweitereSteigerung
der Ausgabenfür die Förderung der betrieblichen Ausbildung, eine
Auswirkung der deutlichenVerbesserungen durch das Ausbildungs-
förderungsreformgesetz2001und die weiter gestiegeneMobilität der
Jugendlichen.

Die Bundesanstaltfür Arbeit rechnet bei berufsvorbereitendenBil-
dungsmaûnahmen mit einem geringerenBedarf als im Vorjahr, weil
siedie Ausgabenzielgenauer alsbisherfür die AbsicherungdesÜber-
gangsvon der Schulein Ausbildung oder Arbeit konzentrierenwill.
So kommt eine Förderung von über 25-Jährigennicht mehr in Be-
tracht. Maûnahmen für das im Herbst beginnendeAusbildungsjahr
sollennicht vor Oktoberbeginnen.

Dabei ist zu berücksichtigen,dassein Rechtsanspruch auf Berufsaus-
bildungsbeihilfe nur insoweit besteht,als die Teilnahmean einer be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaûnahmeerforderlich ist. Ob die Teil-
nahme im Einzelfall erforderlich ist, entscheidet das zuständigeAr-
beitsamt.Ihm allein obliegt auch die Auswahl der für die Durchfüh-
rung von Bildungsmaûnahmenfür benachteiligte Jugendlichein Frage
kommendenBildungseinrichtungen und -träger. Vor der Zuweisung
ist zu prüfen,ob denJugendlichenein ± vorrangiges± Angebotschuli-
schenBerufsvorbereitung gemachtwerdenkann.

38. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Wasunternimmt die Bundesregierung im Hin-
blick auf eine gemeinsameNutzung der vor-
handenenMobilfunknetze durch andereNetz-
betreibergemäû§43Abs.6 desTelekommuni-
kationsgesetzes,und wird die Bundesregierung
die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen,
dassdie Mobilfunkbetreiber auchvorhandene
Sendeanlagengemeinsamnutzen,um den Bau
unnötigerSendeanlagenzu vermeiden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Rezzo Schlauch
vom 20. März 2003

Die derzeitigeRegelungdes§43 Abs.6 desTelekommunikationsge-
setzes(freie Wahl des Verbindungsnetzbetreibers)gilt ausschlieûlich
für marktbeherrschende Betreibervon Telekommunikationsnetzenim
Festnetzbereich.

Es ist beabsichtigt,in denReferentenentwurf der TKG-Novelle, der in
den nächstenWochen zur Kommentierung veröffentlicht wird, eine
Bestimmungaufzunehmen, wonach die Regelungzur Verbindungs-
netzbetreiberauswahl für marktbeherrschende Mobilfunkbetreiber
nicht geltensoll,solangeauf demMobilfunkendkundenmarktnachhal-
tiger Dienstewettbewerb besteht.

Die gemeinsameNutzungvorhandenerodernochzu erstellenderSen-
deanlagendurch mehrereMobilfunknetzbetreibersolltenachAnsicht
der Bundesregierung unter solchenUmständenerfolgen,die die wett-
bewerblicheUnabhängigkeit der Netzbetreiber zum Wohle desKun-
den sicherstellten. Zu der Auslegungsfrage, in welchemUmfang und
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unter welchen technischen Voraussetzungen eine gemeinsameNut-
zung von Infrastruktur in Einklang mit den UMTS-Vergabebedinun-
gensteht(vgl. Entscheidungder Präsidentenkammer vom 18.Februar
2000 über die Festlegungenund Regeln im Einzelnenzur Vergabe
von Lizenzen für UMTS/IMT-2 000, Amtsblatt der Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation und Post vom 23.Februar 2000,Vfg.
13/2000)hatdie Regulierungsbehördein einemThesenpapier Stellung
bezogen,das auf den Internet-Seitender Behördeabrufbar ist unter
www.regtp.de.Dort sind in sechsPunkten die Möglichkeiten und
Grenzen für die gemeinsameNutzung von Infrastruktur dargelegt.
Die Bundesregierung plant keine weitergehendengesetzgeberischen
Maûnahmen.

39. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Wie viele Ausbildungsbetriebe sind von der
Anhebungder Geringverdienergrenzeauf 400
Euro in Bezug auf die Lohnkosten für ihre
Auszubildendenbetroffen?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 26. März 2003

Die Frage kann nicht beantwortetwerden,da die Zahl der Betriebe
mit Ausbildungsvergütungenzwischen325und 400Euro, die von der
Anhebungder Geringverdienergrenzebetroffen sind, statistischnicht
erfasstwird. SolcheAusbildungsvergütungenkommenabernur noch
in wenigenWirtschaftszweigen vor. In Ostdeutschland betrugendie
tariflichen Ausbildungsvergütungenim Jahr 2002 durchschnittlich
508Euro im Monat.

40. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierungder Meinung, dass
dieseKostensteigerungweitere Betriebedazu
veranlassenkönnte, weniger Ausbildungsstel-
len bereitzustellen,und wenn ja, welcheAus-
nahmenplant sie?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 26. März 2003

In diesenFällenhat der Gesetzgeber± wie bei der Reform von 1999±
von einerverfassungsrechtlichproblematischen Ausnahmeregelung in
der Annahmeabgesehen,dassNachteilefür die Arbeitgeberdurchdie
Arbeitsvertrags- bzw. Tarifvertragsparteienvermieden werden kön-
nen,z.B. wennbei der Vereinbarungder Bruttoausbildungsvergütung
die durch die Anhebungder GeringverdienergrenzeeintretendeErhö-
hungder Nettovergütungberücksichtigtwird.

41. Abgeordneter
Dr. Günter
Krings
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, dassdurch
Mobiltelefone ohne Vertrag (Mobiltelefone
ohne SIM-Karte) bei den Notrufstellen der
Feuerwehrund der Polizei täglichHunderttau-
sendevon unbegründetenAnrufen und Falsch-
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alarmeneingehen,weil eine rechtliche Pflicht
der Netzbetreiberbesteht,auch von kartenlo-
sen Geräten das Anwählen von Notrufnum-
mernzu ermöglichen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Axel Gerlach
vom 27. März 2003

Der Bundesregierungist bekannt, dass durch Mobiltelefone ohne
SIM-Karte der Notruf in groûem Umfang missbräuchlichgenutzt
wird. Notrufabfragestellenwerdenausschlieûlichin der Zuständigkeit
der Bundesländerbetrieben.Der Bundesregierung liegenkeine eige-
nenErkenntnissezur exaktenAnzahlmissbräuchlicher Anrufe vor.

42. Abgeordneter
Dr. Günter
Krings
(CDU/CSU)

Was gedenktdie Bundesregierung zu tun, um
diesenMissstand,der anvielenOrten zeitweise
die Erreichbarkeit der Notrufnummern für
begründeteNotrufe verhindert, zu beseitigen,
und ist insbesondereim Rahmender Novelle
des Telekommunikationsgesetzesdaran ge-
dacht, dasskünftig verpflichtendGeräte-Iden-
tifikationsnummern (sog.IMEI-Numm ern) an
die Notrufstellen von Polizei und Feuerwehr
übermitteltwerden?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Axel Gerlach
vom 27. März 2003

Die Universaldienstrichtlinie der EuropäischenUnion, die sich u.a.
mit dem Themaeiner einheitlicheneuropäischenNotrufnummer be-
fasst,enthältzur Zulässigkeitvon Notrufen durch Mobiltelefoneohne
SIM-Karte keine Vorgabe für die nationaleUmsetzungin den Mit-
gliedstaaten.Die Fragemussdaherin jedemMitgliedstaatunter maû-
geblicherBeteiligungder für die Entgegennahme von Notrufen zu-
ständigenBedarfsträgerentschiedenwerden.

Im Arbeitsentwurfzur NovellierungdesTelekommunikationsgesetzes
(TKG) ist in der Nachfolgevorschrift des§13 TKG und in dem da-
rauf beruhendenEntwurf einerRechtsverordnung über Notruf vorge-
sehen,dassin Fällen desNotrufs von einemMobiltelefon ohneoder
ohnegültigeSIM-Karte anstelleder RufnummerdesNotrufendendie
Gerätenummer desMobiltelefonsan die Notrufabfragestelleübermit-
telt wird.

43. Abgeordneter
Dr. Michael
Luther
(CDU/CSU)

Wie viele Personenin Deutschlandüber 58
JahrebeziehenArbeitslosengeldoder Arbeits-
losenhilfe unter den erleichterten Vorausset-
zungen des §428 Drittes Buch Sozialgesetz-
buch?
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Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 27. März 2003

Derzeit beziehenbundesweit323015 Leistungsempfänger Arbeitslo-
sengeldbzw. Arbeitslosenhilfeunter den erleichtertenVoraussetzun-
gendes§428desDritten BuchesSozialgesetzbuch.

44. Abgeordneter
Dr. Michael
Luther
(CDU/CSU)

Wie lange wird im Durchschnitt vom Beginn
desBezugesunter erleichtertenVoraussetzun-
genbis zum Eintritt in die Altersrentean diese
PersonenArbeitslosengeld bzw. Arbeitslosen-
hilfe gezahlt?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 27. März 2003

Zahlen über die durchschnittliche Bezugsdauervon Arbeitslosengeld
bzw. Arbeitslosenhilfe vom Zeitpunkt der Inanspruchnahmeder Re-
gelungdes§428 desDritten BuchesSozialgesetzbuch (SGBIII) bis
zumEintritt in denAltersrentenbezugliegender Bundesanstaltfür Ar-
beit nicht vor.

Anlässlicheiner Sondererhebung im Jahr 2002hat die Bundesanstalt
für Arbeit festgestellt,dassBeziehervon Arbeitslosengeld nach§428
SGBIII zum Zeitpunkt der Abmeldung aus dem Leistungsbezug
wegender Bewilligung einer Altersrente im Durchschnitt noch über
einenRestanspruchvon 375Tagenverfügten.Unter Zugrundelegung
der für die Altersgruppe maûgeblichenHöchstanspruchsdauervon
32Monaten(960Tage)hättedie Bundesanstalt für Arbeit diesemPer-
sonenkreisbis zum Eintritt in denAltersrentenbezugim Durchschnitt
585TageArbeitslosengeldgezahlt.Dabei ist jedochzu beachten,dass
der Beginn des Arbeitslosengeldbezugesnicht immer identisch mit
dem ersten Tag der Inanspruchnahme der Regelung nach §428
SGBIII ist und nicht jeder Leistungsbezieher, der die Regelungdes
§428SGBIII für sichin Anspruchnimmt, die Höchstanspruchsdauer
von 32Monatenerworbenhat.

45. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Wie viele Personenhabenseit Einführung des
Existenzgründungszuschussesfür Arbeitslose
(so genannteIch-AG) von diesemProgramm
ausdemHartz-KonzeptGebrauchgemachtim
Verhältnis zur Anzahl der Personen,die im
gleichenZeitraum ± anstattdieseMöglichkeit
zu nutzen ± Überbrückungsgeldbezogenha-
ben, insbesonderewie beurteilt die Bundesre-
gierungdabeidie in der PressegenanntenZah-
len, die wenigerals 10% der von der Bundes-
anstalt für Arbeit erwarteten 20000 Ich-AG
betragen(vgl. DER SPIEGEL 11/2003)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 20. März 2003

Seit dem 1. Januar2003bestehtmit dem Existenzgründungszuschuss
(EXGZ) nach §421 I SGBIII nebendem Überbrückungsgeld(§57
SGBIII) eine weitereMöglichkeit, die Beendigungvon Arbeitslosig-
keit durchAufnahmeeinerselbständigenTätigkeitmit Mitteln der Ar-
beitsförderung zu unterstützen. Beide Leistungen haben die gleiche
Zielsetzung,aber unterschiedliche Zwecke und Fördervoraussetzun-
gen.GründungswilligeArbeitslosekönnenalsoim Einzelfallabwägen,
ob das Überbrückungsgeldoder der Existenzgründungszuschussdie
für siegeeignetereFörderungist.

Beeinflusstvon der öffentlichen Diskussionum die so genannteIch-
AG bestehtseit In-Kraft-Treten ein regesInteressean dieserneuen
Leistungder Arbeitsförderung.Die Arbeitsämter habenbis Ende Fe-
bruar 2003einenFörderzugang beimExistenzgründungszuschussvon
insgesamtüber1630Personengemeldet.Auf Westdeutschlandentfie-
len in diesemZeitraum insgesamtrund 1060und auf Ostdeutschland
rund 570Förderfälle(siehenachfolgende Tabelle).

Diese Förderzahlenaus der Geschäftsstatistik der Bundesanstalt für
Arbeit stellenallerdingsnur einestatistische¹Momentaufnahmeª dar.
Verlässlicheoder gar repräsentativeAussagenüber Förderniveauund
-strukturenkönnen auf der Basisvon zwei Monaten nicht getroffen
werden. Die Aufnahme einer selbstständigenTätigkeit ist bei allen
Existenzgründungenmit Vorbereitungen(z.B. EntwicklungeinesGe-
schäftsplans,Beschaffungvon Fremdkapital) verbunden,hinzu kom-
men bei gründungswilligen Arbeitslosendie Beratungüber die mög-
liche Förderung durch Mittel der Arbeitsförderung, die Antragstel-
lung und die BearbeitungdiesesFörderantrags.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Förderzugänge der Monate
Januarund Februar2003in dasÜberbrückungsgeldbzw. in denExis-
tenzgründungszuschussdargestellt.Gegenüberdenrund 1630Zugän-
gen in die Förderung mit Existenzgründungszuschusshabenim glei-
chenZeitraum über 23200PersoneneineselbstständigeTätigkeit mit
Unterstützungdurch Überbrückungsgeldaufgenommen.Auf Grund
der AnlaufphasedesExistenzgründungszuschussesund desnur kur-
zenVergleichszeitraumsist eineGegenüberstellung der Förderzahlen
rechnerischzwar möglich,ein solcherVergleichist jedochnoch keine
Basisfür eineinhaltlich sinnvolleInterpretation.
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Inanspruchnahme desÜberbrückungsgeldesund Existenzgründungszuschusses(§421I SGB III) im Januar
und Februar2003(Förderzugänge)

Fördereintritte im .. . insgesamt

Januar Februar abs. rel. in %

Überbrückungsgeld(ÜG)
Bundesgebietinsgesamt 10663 12581 23244 100%

davon: Westdeutschland
Ostdeutschland

8012
2651

9423
3158

17435
5809

75%
25%

Existenzgründungszuschuss(EXGZ)
Bundesgebietinsgesamt 15 1618 1633 100%

davon: Westdeutschland
Ostdeutschland

12
3

1050
568

1062
571

65%
35%

Quelle:Bundesanstaltfür Arbeit

Die Bundesregierung kann angesichtsdes kurzen Zeitraums auch
keine Beurteilung darüber abgeben,welchesNiveau beim Förderzu-
gang in den Existenzgründungszuschussim Jahresverlauf2003 er-
reicht werden kann. Die bisherige Entwicklung gibt auch keine
Grundlage für eine zuverlässigePrognosedarüber, ob der im Haus-
halt 2003der Bundesanstalt für Arbeit für den Existenzgründungszu-
schusszugrundegelegtejahresdurchschnittliche Bestandvon 20000
Förderpersonenerreicht werden kann. Das Erreichen einer Haus-
haltsplanzahlist für sichgesehenkein hinreichender Maûstabfür den
Erfolg einesarbeitsmarktpolitischenInstruments.

46. Abgeordneter
Robert
Hochbaum
(CDU/CSU)

Warum hat die Bundesregierung in des Ant-
wort des Parlamentarischen Staatssekretärs
beim Bundesminister für Wirtschaft und Ar-
beit, Gerd Andres, vom 7. März 2003, auf
meine schriftliche Frage17 in Bundestags-
drucksache15/524 inhaltlich nicht geantwor-
tet, ob hinsichtlichder ¾uûerungdesBundes-
ministersfür Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang
Clement,auf der Tagungder Gewerkschaften
IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) in
Lahnstein, dasssich die Bundesregierung da-
für einsetze,¹dass junge Menschenunter 25
Jahreüberhauptnicht mehrauf die Straûeent-
lassenwerdenª (vgl. Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 1. Februar 2003) ± Maûnahmen
für ostdeutscheJugendlicheund jungeBerufs-
tätigeunter 25Jahrengeplantsind?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 19. März 2003

Die Fragewurde beantwortet.Aus der zitierten Antwort der Bundes-
regierungergibt sich,dasszz. keinespezifischenMaûnahmen geplant
sind.
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47. Abgeordneter
Robert
Hochbaum
(CDU/CSU)

WelcheMaûnahmen sind im Zusammenhang
mit der vom Bundesminister für Wirtschaft
und Arbeit, Wolfgang Clement, auf der Ta-
gung der Gewerkschaften IG Bergbau,Che-
mie, Energie(IG BCE) in Lahnsteingeäuûer-
ten Ankündigung, dasssich die Bundesregie-
rung dafür einsetze,¹dassjungeMenschenun-
ter 25 Jahreüberhauptnicht mehrauf die Stra-
ûe entlassenwerdenª (vgl. Frankfurter Allge-
meine Zeitung vom 1. Februar 2003) für ost-
deutscheJugendlicheund junge Berufstätige
unter 25 Jahrengeplant,und wie sehendiese
in ihrer Gestaltungaus?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 19. März 2003

In meinerAntwort vom 7. März 2003habeich die Instrumentezur be-
ruflichen Integration junger Menschendargestellt.Hierüber hinaus-
gehendeMaûnahmensindzz.nicht geplant.

48. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

WelcheMaûnahmen ergreift die Bundesregie-
rung, um ungeeignetePersonenvon der An-
werbung, Vermittlung und/oder Betreuung
von au pairsauszuschlieûen,um diesevorsorg-
lich vor möglichen Übergriffen zu schützen
(vgl. DER SPIEGEL vom 27.Januar2003)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 17. März 2003

Die Tragik desin der Zeitschrift DER SPIEGEL geschildertenFalles
ist sehrzu bedauernund esmussdaher allesgetanwerden,um eine
Wiederholungzu vermeiden.

Nach der derzeitigen RechtslagehabendeutscheAu-pair-Agenturen
ihr Gewerbeanzumelden.Unzuverlässigen Gewerbetreibenden kann
die AusübungdesGewerbesuntersagtwerden.Allerdings könnendie
Gastfamilienin Deutschlandseit dem 27.März 2002 ohne Einschal-
tung einer Au-pair-Agentur au pairs aus dem Ausland anwerben.
Gleichwohl ist es jedochweiterhin erforderlich, dassbei au pairs aus
Nicht-EU/EWR-Staaten die aufenthalts- und arbeitserlaubnisrecht-
lichenBestimmungeneingehaltenwerden.

Darüber hinaussind anlässlichdesin der Zeitschrift DER SPIEGEL
geschildertenFalles zusätzlicheMaûnahmenpräventiver Art in die
Wegegeleitetworden.

Dabei geht es insbesondereum die Verbesserung der Informationen
der au pairsüber ihre Rechteund Pflichtenund über ihre Möglichkei-
ten, bei ProblemenbestimmteStellenin Deutschlandansprechenzu
können.
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So wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium desInnern
geprüft, wie Sachverhaltenim Au-pair-Bereichnachgegangen werden
kann, die auf einen illegalenAufenthaltsstatusdesau pair schlieûen
lassen.

Dabeiwird auchder Fragenachgegangen, ob und wie erreichtwerden
kann, dassauf regionalerEbenegeeigneteInstitutionen die Aufgabe
von Ansprechpartnern für aupairsübernehmenkönnen.

Weiterhin wurde die Bundesanstalt für Arbeit im Sinneder Präventi-
on aufgefordertsicherzustellen,dassdie au pairs möglichstfrühzeitig
insbesondereüber ihre Rechteund Pflichten informiert werden.Dazu
wurdesieaufgefordert,die Arbeitsämter anzuweisen,denau pairsbei
der Erteilung der Arbeitserlaubnisauch in jedem Fall nachweislich
das Merkblatt ¹au pairª bei deutschenFamilien auszuhändigen und
die au pairs darauf hinzuweisen,dasssie sich bei Problemenim Zu-
sammenhangmit dem au pair-Verhältnis an das Arbeitsamt wenden
können.SobaldEinvernehmen darübererzielt worden ist, welcheIn-
stitutionen neben den Arbeits- und Ausländerämtern als Ansprech-
partner für au pairs auf regionalerEbenefungieren,können die au
pairsbei der Aushändigungder Arbeits-und Aufenthaltserlaubnisauf
dieseInstitutionen hingewiesenwerdenund sich bei Problemenauch
unmittelbarandieseInstitutionenwenden.

49. Abgeordnete
Maria
Michalk
(CDU/CSU)

Wie siehtdie Bundesregierung im Zusammen-
hangmit §279aDrittes BuchSozialgesetzbuch
(SGBIII) die Tatsache,dassbei der Umset-
zung von Beschäftigung schaffenden Infra-
strukturmaûnahmen (BSI) nach dem Job-
AQTIV-Gesetz öffentlich-rechtliche Träger
nicht zugelassensind, die in privatrechtlicher
Form tätig sind, obwohl es sich um kommu-
nale GmbH's handelt, die überwiegendaus
Mitteln der öffentlichen Hand finanziert wer-
den (z.B. kommunale GmbH's im Bereich
Wohnungswesen, Gesundheitswesen, Kultur
usw.), und wie steht die Bundesregierung ge-
rade unter den speziellenBedingungenin den
neuenBundesländern dazu,die Auslegungdes
Gesetzestextesin §279aAbs.1 SGBIII dahin
gehendzu präzisieren,dass¹öffentlich-rechtli-
che Träger sowie privatrechtlicheTräger, de-
ren Gesellschafter ausschlieûlich öffentlich-
rechtliche Träger sind .. .ª für BSI fungieren
können?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 19. März 2003

Mit §279aSGBIII wird dasZiel verfolgt,Arbeitsmarktpolitik und In-
frastrukturpolitik öffentlich-rechtlicher Träger (z.B. Kommunen) zu
verzahnen.Dies geschiehtin der Weise,dassdieseTrägerzur Vergrö-
ûerung des Auftragsvolumens für Infrastrukturarbeiten Zuschüsse
vom Arbeitsamterhaltenkönnen,wenndie beauftragtenWirtschafts-
unternehmensichverpflichten,Arbeislosefür einefestgelegteZeit zu
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beschäftigen.Die Begrenzungder Förderungauf öffentlich-rechtliche
Trägerstellt sicher,dassdie Arbeiten im öffentlichenInteresseliegen,
das Arbeitsergebnis also der Allgemeinheit zugutekommt und nicht
etwa erwerbswirtschaftlichen Interessen oder Interessen eines be-
grenztenPersonenkreises dient. Eine AusweitungdesTrägerbegriffs
würdeöffentlicheUnternehmenin die Förderungeinbeziehen.Öffent-
liche Unternehmen,z.B. solchein den von Ihnen benanntenBerei-
chen,vergebennicht zwangsläufigArbeiten zur Verbesserungder In-
frastruktur, die im öffentlichenInteresseliegen.Da mit der Beschäfti-
gungschaffendenInfrastrukturförderungsowohlzuvor arbeitsloseAr-
beitnehmerals auch die durchzuführenden Arbeiten förderbar sind,
ist eine Förderung mit Beitragsmittelnder Bundesanstaltfür Arbeit
nur gerechtfertigt, wenndasArbeitsergebnisder Allgemeinheit zugute
kommt. Hinzu kommt, dassöffentlicheUnternehmenoftmalsin wett-
bewerblicherKonkurrenz zu privaten Unternehmen stehen(z.B. pri-
vate Wohnungsbaugesellschaften,Krankenhäuserund Theater) und
daherdurch die Einbeziehungin die Förderung nicht gerechtfertigte
Wettbewerbsvorteile erzielen würden. Öffentliche Unternehmenun-
terliegenwie private Unternehmen den Beihilferegelungen nachdem
EG-Vertrag,die dasFörderungsrechtbegrenzen.

50. Abgeordneter
Dirk
Niebel
(FDP)

Hält die Bundesregierung die Anforderungen
an Ausbilder in Industrie und Handel für aus-
reichend,die nach den Regeln des Berufsbil-
dungsgesetzesFachkenntnisse auf Facharbei-
ter- bzw. Gesellenniveau in Verbindung mit
der Ausbildereignungsprüfungverlangen,und
welchesachlichenGründe gibt es, warum im
Handwerk zur Gesellenausbildung die Meis-
terprüfungvom Ausbilderverlangtwird?

51. Abgeordneter
Dirk
Niebel
(FDP)

Wie ist nachAnsicht der Bundesregierung die
Auswirkung auf dasAusbildungsplatzangebot,
wenn im Handwerk jeder ausbildendarf, der
fachlichkompetentauf Facharbeiter-bzw.Ge-
sellenniveauist und die Ausbildereignungsprü-
fung oder den entsprechendenTeil der Meis-
terprüfungerfolgreichabgelegthat?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Rezzo Schlauch
vom 20. März 2003

Die Bundesregierungist der Auffassung,dassesBetriebendurch die
derzeitgeltendenVorschriftenzumformalenNachweisder Ausbilder-
eignungnach Berufsbildungsgesetzund Handwerksordnung in nicht
wenigenFällen unnötig erschwertwird, Ausbildungsplätze bereitzu-
stellen.

Alle einschlägigenVorschriftenzur Ausbildereignungwerdendeshalb
derzeit mit dem Ziel überprüft, Betrieben,die ausbildenwollen und
auch ordnungsgemäû ausbildenkönnen,dies nicht durch zusätzliche
formaleHürden zu erschweren.
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Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums für
Verbrauchersc hutz, Ernährung und Landwirts chaft

52. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

WelcheMaûnahmenwurden seitensder Bun-
desregierung eingeleitet,um die Ankündigung
der Bundesministerin für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft, Renate
Künast, gegenPreisdumpingvor allem im Be-
reichdesVerkaufsvon Lebensmittelnvorzuge-
hen,sowie sieesanlässlichder Eröffnungsver-
anstaltungim Rahmender Grünen Wochean-
gekündigthat,umzusetzen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 13. März 2003

Ziel der Bundesregierungist es,ruinöseFormen desPreiskampfszu
verhindern. Dazu dienen nicht allein die in diesemZusammenhang
geltendenwettbewerbsrelevantenRechtsgrundlagensondernauchGe-
sprächemit den betroffenenMarktbeteiligten (Handel, Ernährungs-
industrie und -handwerk, Landwirtschaft, Verbraucher).Die Bundes-
regierungbegrüût, dassdie letzten Rabattaktionen inzwischenauch
innerhalbder Wirtschaft kritisch diskutiertwerden.

Über Preiskulturzu redenbedeutetauchüberdie Folgender Niedrig-
preisspiralezu diskutieren. Zu diesenFolgen zählendie Auswirkun-
genauf die Marktbeteiligten ebensowie die auf die Qualität der Pro-
dukte sowie die Einhaltung von Umwelt-, Tierschutz- und Natur-
schutzstandards.Entsprechende Informationen sollendazubeitragen,
dassdie Verbraucherinnenund Verbraucher ihre Kaufentscheidungen
bewusstertreffen können. Dabei mussvor allem die Wertschätzung
von Lebensmittelnstärkerthematisiertwerden.

53. Abgeordneter
Hans-Michael
Goldmann
(FDP)

Wie haben sich die Handelsströme(Im- und
Exporte) zwischen der EuropäischenUnion
und Mazedonien im Bereich Zucker in den
vergangenenJahrendargestellt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 14. März 2003

In denJahren1999bis 2002habensichdie Im- und Exportezwischen
der EuropäischenUnion und Mazedonien im Bereich Zucker wie
folgt entwickelt:
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EU-Auûenhandel mit Zucker (in Tonnen)

Jahr Einfuhr Ausfuhr

1999 ± 5282

2000 6 15761

2001 ± 36291

2002(JanuarbisJuni) 1615 12194

Quelle:EUROSTAT

Im gesamtenJahr 2002 hatten die Einfuhren ausMazedonieneinen
Umfang von rund 4000Tonnen.

54. Abgeordneter
Hans-Michael
Goldmann
(FDP)

Auf welche Ursachen führt die Bundesregie-
rung die aktuelleZunahmevon Zuckerimpor-
ten ausMazedonienin Mitgliedstaatender Eu-
ropäischenUnion zurück?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 14. März 2003

Die Zunahmeder ZuckerimporteausMazedonienin Mitgliedstaaten
der EuropäischenUnion im Jahr 2002sind auf die besonderenHan-
delsmaûnahmen für die am Stabilisierungs-und Assoziierungsprozess
der EuropäischenUnion teilnehmenden Länder desWestbalkan (Ver-
ordnung (EG) Nr. 2007 vom 18.September 2000) zurückzuführen,
die einezollfreie Einfuhr von Zucker zulassen,der in diesenLändern
erzeugtwordenist (Ursprung).

55. Abgeordneter
Hans-Michael
Goldmann
(FDP)

Ist der Bundesregierungbekannt, ob und in
welchenFällen Mazedonienbeim In- oder Ex-
port von Zucker gegenbestehendeinternatio-
nale Vereinbarungenoder gesetzlicheBestim-
mungenverstoûenhat?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 14. März 2003

Nein.

56. Abgeordneter
Hans-Michael
Goldmann
(FDP)

WelcheAuswirkungen habendieseZuckerim-
porte für die heimischen Zuckerrübenan-
bauer?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 14. März 2003

Grundsätzlich führen zusätzlicheZuckerimporte wegendes stagnie-
rendenVerbrauchsin der EU und der WTO-Begrenzungfür subven-
tionierte Zuckerexporte aus der EU zu Einschränkungenbeim Zu-
ckerrübenbauin der EU (Quotenkürzungen).

57. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Wie ist der Standder EU-weitenHarmonisie-
rung der Regelung zur Festsetzung von
Höchstmengenfür Kontaminanten in Lebens-
mitteln?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 12. März 2003

Grenzwertefür den zulässigenGehalt an Kontaminanten in verschie-
denenLebensmittelnsind gemeinschaftsweitin der Verordnung (EG)
Nr. 466/2001vom 8. März 2001 zur Festsetzungder Höchstgehalte
für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln, zuletzt geändert
durch die Verordnung(EG) Nr. 563/2002vom 2. April 2002zur ¾n-
derung der Verordnung (EG) Nr. 466/2001,festgelegt.Danach sind
für folgende Agrar-, Industrie- und Umweltkontaminanten Höchst-
mengenfestgesetztbzw.Revisionenvon Höchstmengenvorgesehen:

Agrarkontaminanten:Nitrat und Mykotoxine

BezüglichNitrat finden sich in der Verordnung (EG) Nr. 466/2001
Höchstmengenjeweilsfür frischenSpinat,haltbar gemachten,tiefge-
frorenenodergefrorenenSpinat,frischenSalatund Eissalat.

Im Hinblick auf die Gruppe der Aflatoxine sind Höchstmengen für
drei Kategorien festgelegt.Die erste Kategorie beinhaltet das Afla-
toxin B1, die zweite Kategorie regelt Höchtmengenfür die Summe
der Gehaltean Aflatoxin B1, B2, G1 und G2, die dritte Kategorie be-
handelt Aflatoxin M1. Bezüglich der Aflatoxin-Kategorien 1 und 2
sind Höchstmengen für Erdnüsse, Schalenfrüchte, getrocknete
Früchte,Getreideund derenjeweiligeVerarbeitungserzeugnissesowie
für bestimmteGewürzsorten festgesetzt.Ein Grenzwert hinsichtlich
desGehaltesanAflatoxin M1 findet sichfür Milch.

Höchstmengenregelungenfür OchratoxinA betreffenrohe Getreide-
körner, Getreide,Getreideerzeugnisseund getrockneteWeintrauben.

Im November 2002 wurde von der Kommission der Entwurf eines
Höchstmengenvorschlagsfür Nitrat in Beikost und Getreidebeikost
vorgelegt(SANCO/2002/1027).Es ist ferner geplant,im Herbst 2003
die Notwendigkeit der FestsetzungeinergemeinschaftsweitenHöchst-
mengefür Nitrat in RucolaSalatzu prüfen. Hierfür hat sichdie Bun-
desregierung bei der Kommissionauf Grund neuererUntersuchungs-
ergebnissedes Chemischenund VeterinäruntersuchungsamtesStutt-
gart überdie Belastungvon RucolaSalatmit Nitrat eingesetzt.
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Entwürfe für weitereHöchstmengenvorschlägeim Bereichder Myko-
toxine wurden auf Gemeinschaftsebene kürzlich von der Europä-
ischenKommission für Patulin, Aflatoxine und OchratoxinA vorge-
legt.

Hinsichtlich Patulin sollen Höchstmengenu.a. in Fruchsaft, Frucht-
saftkonzentrat,Fruchtnektar, Spirituosen,Apfelwein, Apfelkompott,
Apfelmus sowie in diätetischenLebensmitteln für Säuglinge oder
Kleinkinder festgesetztwerden.Der betreffende Verordnungsentwurf
(SANCO/10111/2002-rev.3) wurdeam 3. Oktober 2002von denMit-
gliedstaatenim StändigenAusschussverabschiedet.

Bezüglich Aflatoxin B1, Alfatoxin M1 und OchratoxinA sollen
Höchstmengen in diätetischen Lebensmitteln für Säuglinge oder
Kleinkinder festgesetztwerden.

Auf der Sitzung der Expertengruppe ¹Agrarkontaminantenª am
13.Januar2003 sind die betreffendenRegelungsentwürfe (SANCO/
0983/2002-rev.2) mehrheitlichvon den Mitgliedstaatenbegrüût wor-
den.

Darüber hinaus wurden von der Kommission erste Entwürfe für
Höchstmengenvorschlägean Fusariumtoxinenin bestimmten Lebens-
mittel vorgelegt.Vorgesehen sind Regelungenfür den Gehalt an Fu-
monisinB1 und B2, Zearalenon,Deoxynivalenol,Nivalenol sowieT-2
und HT-2-Toxinin Rohgetreide,Speisegetreide,Getreideerzeugnissen
sowie diätetischen Lebensmitteln für Säuglinge oder Kleinkinder
(SANCO/1022-1026/2002-rev.1). Die vorgeschlagenenWerte sind als
ersteDiskussionsgrundlagezu werten.Die Kommissionplant, auf Ba-
sis desBerichtsüber die Aufgabe ¹Scientific Cooperation(SCOOP)
Fusariumtoxineª, der voraussichtlich EndeMärz 2003zur Verfügung
stehenwird, konkreteHöchstmengenvorschlägezu erarbeiten.

Die auf Gemeinschaftsebenezur DiskussiongestelltenHöchstmengen
für Fumonisine, Zearalenon und Deoxynivalenol orientieren sich
überwiegendandenim nationalenVerordnungsentwurfder Bundesre-
gierungzur ¾nderungder Mykotoxin-Höchstmengenverordnung und
der Diätverordnung vorgesehenenWerten, der am 3. April 2002 an
die Kommission notifiziert wurde. Das nationaleVerordnungsvorha-
ben hat daher eine erheblicheAnschubwirkung für die Tätigkeit der
Kommission hinsichtlich der Festlegungvon Höchstmengenfür be-
stimmteFusariumtoxineauf europäischer Ebeneausgeübt.

Weiterhin wird derzeit bei der Kommission die Notwendigkeit der
Festsetzungvon Höchstmengenfür OchratoxinA in Roh- und Röst-
kaffee,Kaffeeerzeugnissen,Wein, Bier, Traubensaft, Kakao und Ka-
kaoerzeugnissen, getrocknetenFrüchten, ausgenommenaus Wein-
trauben,sowieGewürzenerörtert. DieseFragenstehenallerdingserst
amAnfang der Diskussion auf Gemeinschaftsebene.

Industriekontaminanten:3-Monochlorpropan-1,2-diol,Zinn, polycycli-
schearomatischeKohlenwasserstoffeund Aluminium

Bezüglich3-Monochlorpropan-1,2-diol(3-MCPD) finden sich in der
Verordnung(EG) 466/2001Höchstmengenjeweilsfür hydrolysiertes
Pflanzenprotein und Sojasauce.In den kommendenBeratungenauf
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EG-Ebenesollen die Ergebnissedes SCOOP-Berichtes hierzu sowie
weitereHöchstmengenfür Chlorpropanolediskutiertwerden.

Harmonisierte Höchstmengenfür Zinn in Lebensmittelnallgemein,
Säuglings-und Kleinkindernahrung sowie in Getränken (jeweils in
Konserven) werden derzeit in der zuständigenArbeitsgruppe der
Kommission beraten(SANCO/1034/2002-1rev.1). Im Hinblick auf
die SitzungdesCodexCommitteesfor Food Additives and Contami-
nants (CCFAC) im März diesesJahreshat die Kommission ein mit
den MitgliedstaatenabgestimmtesArbeitspapier angefertigtund wird
diesesin die BeratungendesCCFAC einbringen.

Hinsichtlich polycyclischeraromatischerKohlenwasserstoffe (PAK)
soll auf Grundlageder Erfahrungender Mitgliedstaatenfür die pflan-
zenölproduzierendeBrancheein Codeof Practiceerstelltwerden,der
die Reduzierung bzw.Vermeidungder PAK-Entstehung zumZiel hat.
Geprüft wird darüberhinausein Harmonisierungsbedarfbei der Fest-
setzungvon Höchstmengenfür PAK. Ein Arbeitsdokument soll auf
Grundlage des diesbezüglichen SCOOP-Berichtes erstellt werden.
DieserBericht hat zur letztenBeratungin Brüsselnoch nicht vorgele-
gen.

DesWeiterenprüft die Bundesregierung derzeit,ob Höchstmengenre-
gelungenfür Aluminium in ausgewähltenLebensmittelnerforderlich
sind.

Umweltkontaminanten: Schwermetalle, Dioxine und dioxinähnliche
PCB

GemäûVerordnung (EG) Nr. 466/2001geltenfür die Schwermetalle
Blei und Cadmium erstmalsseit dem 5. April 2002EU-weit Höchst-
mengenfür eine Vielzahl von Lebensmittelnbzw. Lebensmittelgrup-
pen. Ferner wurden Höchstmengen für Quecksilber in Fischerei-
erzeugnissenin die Verordnung(EG) Nr. 466/2001aufgenommen.

Die Verordnung(EG) Nr. 466/2001siehtin Artikel 5 Abs.2 vor, dass
die Kommission die Höchstgehalte für die Schwermetalle Blei, Cad-
mium und Quecksilber vor dem5. April 2003überprüft. Die ¹Bewer-
tung der lebensmittelbedingten Exposition der Bevölkerung der EU-
MitgliedstaatengegenüberBlei, Cadmium, Quecksilberund Arsenª
(SCOOP-Aufgabe3.2.11)wird voraussichtlich im April/Mai 2003vor-
liegenund Basisfür eineeventuelleRevisiondieserWertesein.

Für Dioxine (PCDD/PCDF ) gelten erstmalsseit dem 1. Juli 2002
Höchstmengenvor allem in Lebensmittelntierischer Herkunft. Die
Verordnung sieht vor, die Höchstgehalte spätestens bis zum 31.De-
zember2004anhandneuerDaten überdasVorhandensein von Dioxi-
nen und dioxinähnlichenPCB erstmalszu überprüfen, insbesondere
im Hinblick auf die Einbeziehungder dioxinähnlichenPCB. Ferner
siehtdie Verordnungvor, die Höchstmengenzum31.Dezember2006
erneut zu überprüfen mit dem Ziel, die Werte deutlich abzusenken
und nachMöglichkeit Höchstmengenfür weitereLebensmittel festzu-
legen.

Die Kommissionhat bereitsim Dezember2001ein Arbeitsdokument
für ein EU-weitesDioxin-Monitoring in Lebensmitteln,welchesdie
Datengrundlage für die Revision der Werte sein soll, vorgelegt.Das
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Arbeitsdokumentwurde in der entsprechenden EU-Expertengruppe
mehrmalsberaten.Das überarbeiteteDokument ¹Draft Commission
Recommendation on the monitoring of backgroundlevelsof dioxins,
furans and dioxin-like PCBs in foodstuffsª (SANCO 4546/01-rev.2
vom 11.Dezember2002)wurde auf der SitzungdesStändigenAus-
schussesam 19.Dezember 2002 in Brüssel vorgelegt. Koordiniert
vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
wird seitheram deutschenBeitrag für das EU-Dioxin-Monitoring in
Lebensmittelngearbeitet.

58. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Sieht die Bundesregierung hier nationalen
Handlungsbedarf?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 12. März 2003

Die Bundesregierung unterstützt eine europaweiteHarmonisierung
der Regelungenzur Festsetzungvon Höchstmengenfür Kontaminan-
ten in Lebensmitteln. Ob eineFestsetzungnationaler Höchstmengen,
z.B. für Fusariumtoxineund Aluminium in bestimmtenLebensmitteln
sowieNitrat in Rucola Salat von der Bundesregierung in Erwägung
gezogenwird, hängt nicht zuletzt vom Fortgang der Diskussion auf
Gemeinschaftsebeneab. Darüber hinausstehenBund und Länder im
stetigen Informationsaustauschim Hinblick auf eventuelleweitere
Kontaminanten in Lebensmitteln. Weiterhin werden kontinuierlich
die ErgebnisseausForschungsvorhaben,z.B. der Bundesforschungs-
anstalten,geprüft bzw.Forschungsvorhabenvergeben,um denBedarf
anweiterenHöchstmengenfestsetzungenzu ermitteln.

59. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Muss Deutschland26,44Mio. Euro Agrargel-
der an die EU-Kommissionzurückzahlen,und
wennja, warum?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 14. März 2003

Es ist zutreffend,dassdie EuropäischeKommissionmit Entscheidung
vom 14.Februar 2003u. a. auchdie gemeinschaftlicheFinanzierung
von Zahlungenfür Flächenprämien an Landwirte in Deutschlandin
Höhe von 26,44Mio. Euro verweigert hat. Nach einer Prüfung in
Brandenburgist die EuropäischeKommissionzu der Auffassungge-
kommen, dassdas dort angewandteSystemder Identifizierung der
Flächenund der Kontroll en vor Ort mit denBestimmungendeseuro-
päischenRechtsnicht im Einklang steht.Sieschlieûtdeshalb5% der
in Brandenburg in den Haushaltsjahren1999,2000und 2001gezahl-
ten Flächenprämienvon der Gemeinschaftsfinanzierungaus.
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Die Bewertung der Feststellungender EuropäischenKommission
wird von den zuständigenStellen in Deutschlandnicht geteilt. Die
Bundesrepublik Deutschlandwird daher im Einvernehmenmit dem
Land Brandenburggegendie Entscheidungder EuropäischenKom-
missionKlage vor dem EuropäischenGerichtshof erheben.Die Kla-
geschriftwird zurzeitvorbereitet.

Da die Klage keineaufschiebendeWirkung hat, mussder Anlastungs-
betragbis EndeApril 2003demKassenbestand der Gemeinschaftzu-
geführtwerden.

60. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Wie könntendie Kontrollen im BereichAcker-
kulturen optimiert werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 14. März 2003

Eine Optimierung von Kontrollen im Bereich der Ackerkulturen ist
bereitsheutedurch einen Einsatz von Satellitenfernerkundungmög-
lich. Die Fernerkundungwird derzeit in 11 Bundesländern als Kon-
trollinstrument erfolgreicheingesetzt.

Ab dem 1. Januar2005wird in Deutschlandwie in den anderenEU-
Mitgliedstaatenauf der Grundlageder VO (EG) Nr. 1593/2000vom
17.Juli 2000 ein computergestütztes geografischesInformations-
systemzur Kontrolle der flächengebundenenZahlungenim Rahmen
desIntegriertenVerwaltungs-und Kontrol lsystemseingeführt.

Durch die Verwendung von Orthofotos, in Verbindungmit der Fern-
erkundungund Informationen der Liegenschaftskataster, wird damit
ein Systemeingeführt,welchessowohldie Antragstellerals auch die
Verwaltungdurch genauereInformationen unterstütztund somit eine
weitereOptimierungder Kontrollen ermöglicht.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums der Verteidigung

61. Abgeordnete
Helga
Daub
(FDP)

Trifft es zu, dass Bundeswehrsoldaten des
Kommandos Spezialkräfte (KSK) mit ameri-
kanischenSoldatenin Kuwait trainiert haben,
und wennja, wann?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. März 2003

Deutsche Soldatendes Kommandos Spezialkräfte haben nicht an
Übungen in Kuwait gemeinsammit amerikanischenSoldatenteilge-
nommen.

62. Abgeordnete
Helga
Daub
(FDP)

Gibt es Planungenoder Anfragen seitensder
USA für einen Einsatzvon KSK-Kräften auf
der arabischenHalbinsel?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 12. März 2003

Dem Bundesministerium der Verteidigung liegen keine Planungen
oder Anfragen seitensder USA bezüglicheinesEinsatzesdeutscher
KSK-Kräfte auf der arabischenHalbinselvor.

63. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Welche Konsequenzen ergebensich aus dem
jüngstenUrteil desBundesarbeitsgerichtsüber
die Arbeitszeitvon ¾rztenfür die Bundeswehr-
krankenhäuser?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 17. März 2003

Die EG-Arbeitszeitrichtlinie 93/104vom 23.November1993,auf die
sichder BeschlussdesBundesarbeitsgerichtesvom 18.März 2003be-
zieht, und dasUrteil desEuropäischenGerichtshofes C-303/98vom
3. Oktober2000schlieûendie Anwendungauf die Streitkräfteaus.

64. Abgeordnete
Ursula
Lietz
(CDU/CSU)

Welche Regeln gelten bezüglichder Kosten-
übernahmedurch die Bundeswehrbei künst-
lichen Befruchtungen bei weiblichenSoldaten
bzw. bei Ehefrauenvon Soldatender Bundes-
wehr?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 24. März 2003

Nach§30desSoldatengesetzeshabenSoldatinnenund Soldatenunter
anderem Anspruch auf unentgeltliche truppenärztliche Versorgung
nach MaûgabebesondererGesetze.In §69 Abs.2 desBundesbesol-
dungsgesetzeswird dieserAnspruch für Berufssoldaten und Soldaten
auf Zeit ausgestaltetund durch die AllgemeineVerwaltungsvorschrift
zu §69 Abs.2 desBundesbesoldungsgesetzesvom 25.Juli 2001kon-
kretisiert.
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Nach Nummer 2 Abs.1 dieser Verwaltungsvorschrift umfasst der
Anspruch auf unentgeltliche truppenärztliche Versorgung alle zur
Gesunderhaltung, Verhütung und frühzeitigen Erkennung von
gesundheitlichen Schädensowie zur Behandlungeiner Erkrankung
spezifischerforderlichen medizinischen Leistungen.

Darunter fallen alle medizinischanerkanntenMaûnahmenzur Diag-
nostikund TherapiekrankhafterZustände.

Ist der EhemannSoldat,umfasstder LeistungsumfangalleBehandlun-
genmit dem Ziel, ein funktionsfähigesSpermazu erwirken sowiedie
Fähigkeit zur Durchführung des Beischlafszu ermöglichen.Ist die
Ehefrau Soldatin, umfasstder Anspruch alle Maûnahmen, die eine
Produktion befruchtungsfähiger Eizellen,eine einnistungsbereite Ge-
bärmutter und die Fähigkeit zur Durchführung des Beischlafszum
Ziel haben.

Weitergehende Leistungenzur Erfüllung desKinderwunschesin einer
bisher kinderlosen Ehe sind von dem Anspruch auf unentgeltliche
truppenärztliche Versorgungnicht erfasst.Der Schritt desTransfers
desSpermaszur Frau als homologeInseminationoder die Zeugung
einesEmbryosin Vitro zur Befruchtungder Ehefrauliegt im persönli-
chenLebensbereichder Familie.Hier wird die GrenzedesAnspruchs
auf unentgeltlichetruppenärztlicheVersorgungüberschritten.

65. Abgeordnete
Ursula
Lietz
(CDU/CSU)

Gibt eshierbeiUnterschiedezu denVorschrif-
ten desGesundheitswesensfür den zivilen Be-
reich?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 24. März 2003

Andersalsdie Regelungenfür die unentgeltliche truppenärztlicheVer-
sorgungder Soldatinnenund Soldatensehendie Beihilfevorschriften
des Bundes(§6 Abs.1) die Erstattung von Aufwendungenfür die
künstlicheBefruchtungvor. Auch der Leistungskatalog der gesetzli-
chenKrankenversicherungerfasstunter bestimmtenVoraussetzungen
medizinischeMaûnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft
(§27adesSozialgesetzbuchesV).

66. Abgeordnete
Dorothee
Mantel
(CDU/CSU)

Sind die Presseberichteder ¹Main-Postª und
der ¹Kitzinger Zeitungª vom 7. März 2003zu-
treffend, dassder ParlamentarischeStaatssek-
retär beim Bundesministerder Verteidigung,
Walter Kolbow, über denamerikanischenPrä-
sidentenGeorgeW. Bushgeäuûerthabe¹Dies
ist kein Partner, sondern ein Diktatorª und
dass er über den amerikanischenVerteidi-
gungsministerDonald Rumsfeld gesagthabe,
RumsfeldsolleersteinmaldiplomatischenAn-
standlernen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hans Georg Wagner
vom 17. März 2003

Es trifft lediglich der Bericht der Main-Post zu. Daraus ergibt sich,
dassder Präsidentder Vereinigten Staatennicht alsDiktator bezeich-
net wurde. Die Aussagezum amerikanischen Verteidigungsminister
ist zutreffendwiedergegeben.

67. Abgeordnete
Dorothee
Mantel
(CDU/CSU)

Wenn ja, wie beurteilt die Bundesregierung
dieseQualifizierung des amerikanischenVer-
teidigungsministersDonald Rumsfeldund die
Bezeichnungdes amerikanischenPräsidenten
GeorgeW. BushalsDiktator?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hans Georg Wagner
vom 17. März 2003

Was die ¾uûerungzum Verteidigungsministerder USA betrifft, so
hat der ParlamentarischeStaatssekretärbeimBundesminister der Ver-
teidigung,Walter Kolbow, bei dieserVeranstaltung nicht für die Bun-
desregierung gesprochen.Im Übrigen wird auf die Antwort auf die
Frage66verwiesen.

68. Abgeordneter
Thomas
Rachel
(CDU/CSU)

Betrachtetdie Bundesregierungden heutigen
Wortlaut der Gelöbnisformel/Eidesformel,
dendie Wehrpflichtigen/Berufs-und Zeitsolda-
ten sprechenmüssen,nochalsdemderzeitigen
Auftrag der Bundeswehrentsprechend?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 24. März 2003

Die Eides-und Gelöbnisformel ist auchunter den verändertengleich-
heitspolitischen Rahmenbedingungen dem Auftrag der Bundeswehr
angemessen.

Mit dem in §9 desSoldatengesetzesvorgeschriebenenEid und dem
feierlichenGelöbnisbekräftigendie Soldatinnenund Soldatenin zere-
monieller Form die Bindung an ihre Dienstpflichten im Rahmender
Erfüllung des Verfassungsauftrages der Streitkräfte. Beides findet
seineAusgestaltung in der mit der Eides-und Gelöbnisformelwort-
gleichenGrundpflicht zum treuen Dienen des§7 desSoldatengeset-
zes.Danachhat die Soldatinbzw.der SoldatdenrechtmäûigenBefeh-
lendesVorgesetztenerforderlichenfallsauchunter EinsatzdesLebens
Folgezu leisten.Das gilt überall,wo deutscheSoldatinnenund Solda-
teneingesetztwerdendürfen, im Friedenwie im Krieg und somitauch
bei Einsätzender Bundeswehrim Rahmenvon besonderenAuslands-
verwendungen.
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69. Abgeordneter
Thomas
Rachel
(CDU/CSU)

Beabsichtigtdie Bundesregierung die Gelöb-
nisformel für Wehrpflichtigeund die Eidesfor-
mel für Berufssoldaten auf Grund des verän-
derten Auftrages der Bundeswehr von der
Landesverteidigung hin zu umfassendenAus-
landseinsätzender Bundeswehrmit frieden-
sicherndenZweckenzu ändern, und wenn ja
mit welchemWortlaut?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 24. März 2003

Da die Eides-und Gelöbnisformel jedeArt einesvon der Verfassung
getragenenEinsatzeserfasst,ist nicht beabsichtigt, die Eides-und Ge-
löbnisformelim Wortlaut zu ändern.

70. Abgeordneter
Kurt
Segner
(CDU/CSU)

Wird der Bundeswehrstandort Neckarzim-
mern, an dem Ersatzteilefür Tornados gela-
gert und gewartetwerden,von denUmstruktu-
rierungen in der Bundeswehr in igendeiner
Weisebetroffensein?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 25. März 2003

Bundesminister der Verteidigung,Dr. PeterStruck,hat am 21.Febru-
ar 2003± in Fortsetzungder Erläuterungenvom 5. Dezember2002±
erklärt, dassdie Bundeswehrreform weiterentwickelt wird und hierzu
einen konzeptionellenRahmen in Form neuer Verteidigungspoliti-
scher Richtlinien erhält, die bis zum Frühjahr 2003 erarbeitet und
durch Bundesminister der Verteidigung,Dr. PeterStruck,entschieden
werden.

Parallel dazu werdenmit der von Bundesminister der Verteidigung,
Dr. Peter Struck, gebilligtenWeisungdesGeneralinspekteursan die
Inspekteureder Teilstreitkräfte vom 20.Februar 2003 die Aufgaben
und Fähigkeitender Bundeswehr mit demZiel überprüft, die Planung
von Betriebund Investitionenmit der Finanzplanungzu synchronisie-
ren. Diese Ergebnisse werden Bundesminister der Verteidigung,
Dr. PeterStruck,im April vorgelegtwerden.

Die sich hieraus ergebendenAuswirkungen auf die Strukturen der
Bundeswehrund auf die Stationierung sind dannvorbehaltlosund be-
sonderssorgfältig zu prüfen. Dabei ist es nicht das ausschlieûliche
Ziel, die Stationierung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten
zu optimieren, sonderndiesesgeschiehtunter Anwendung einesum-
fassendenKriterienkataloges zur Vorbereitung und Bewertungvon
Stationierungsentscheidungen, der seit dem Jahr 2000verbindlich für
alleStationierungsentscheidungenangewendetwird.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegendaher noch keine Erkenntnisse
vor, inwieweit sich darausresultierende Anpassungenauf die Statio-
nierungder Bundeswehr und damit auf die Standorte± wedergenerell
nochbezogenauf Neckarzimmern ± auswirkenkönnen.
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71. Abgeordneter
Jens
Spahn
(CDU/CSU)

Welche Verwertungsmöglichkeiten sieht die
Bundesregierung für die Kaserne Gellendorf
in Rheine nach Abzug der letzten dort statio-
nierten Truppen im Laufe desJahresund in-
wieweitwill die Bundesregierung sichaneinem
möglichenKonversionskonzeptinhaltlich und
finanziellbeteiligen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 25. März 2003

Die Bewältigungdesdurch die Standortkonversion ausgelöstenStruk-
turwandelsliegt in ersterLinie in der Verantwortung der Länder. Die
Kommunen habenals Planungsträger entscheidenden Anteil an der
erfolgreichen Konversion ehemaliger Militärliegenschaften in eine
zivile Nutzung.

Wie in anderenBundesländern wurden auch in Nordrhein-Westfalen
Konversionsarbeitsgruppeneingerichtet. DieseArbeitsgruppenstehen
unter dem Vorsitz des Leiters der Bundesvermögensabteilung der
Oberfinanzdirektion Köln ± AuûenstelleMünster ±. Die Arbeitsgrup-
pe für denStandortRheinehat ihre Arbeit aufgenommen.

In der Konversionskonferenzvom 6. Februar 2003 in Rheinewurde
betont,dasseinemöglichst übergangslosezivile Anschlussnutzung an-
gestrebtwird. Es ist geplant,die KaserneGellendorf als gemischtes
Gewerbegebietzu nutzen.Diesbezügliche Gesprächemit der Bundes-
vermögensverwaltung, die die Liegenschaftveräuûernwird, werden
bereitsgeführt.

Bei derartigenKonversionsprojektenwirkt der Bund an der Rahmen-
planungmit. Die Durchführung der Förderungliegt in der Zuständig-
keit der Länder. Die Länder könnenregionaleFörder- und Entwick-
lungsschwerpunktesetzen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat gemeinsammit
dem Bundesministerium der Finanzensowieden Wirtschaftsministe-
rien der Länder eine Publikation über dasVerwertungsverfahren für
die frei werdenden Areale erstellt.Darüber hinaussind die für Kon-
versionsfragenzuständigenOrganisationseinheitenin denWirtschafts-
ministerien der Länder aufgelistet,die über wirtschaftliche Förder-
möglichkeiten in denStandorteninformieren.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

72. Abgeordneter
Jens
Spahn
(CDU/CSU)

Wie stellt sichdie Bundesregierungzu der vom
Sprecherdes nordrhein-westfälischenLandes-
kriminalamtesim Zusammenhang mit der Zu-
nahmevon Straftaten von Minderjährigen un-
ter Alkoholeinfluss gemachtenEinschätzung,
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dass¹die Vorschriften desJugendschutzgeset-
zesoffenbar nicht besondersernst genommen
werdenª (WELT am SONNTAG NRW vom
16.März 2003), und wie will sie in Zukunft
bessersicherstellen,dassAlkohol und Tabak
tatsächlichnur im Rahmen der gesetzlicher-
laubtenAltersgrenzenabgegebenwerden?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Parlamentarische Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 25. März 2003

Die Bundesregierunggehtdavonaus,dassdie Regelungendes§4 des
Gesetzeszum Schutzeder Jugendin der Öffentlichkeit (JÖSchG)zur
Abgabe alkoholischerGetränke in Gaststätten,Verkaufsstellen oder
sonstin der Öffentlichkeit von denGewerbetreibenden und Veranstal-
tern grundsätzlich eingehaltenwerden.

Vorsätzlicheoder fahrlässigeZuwiderhandlungen gegendiese Vor-
schrift durch Gewerbetreibendeoder Veranstalterwerdennach §12
JÖSchGalsOrdnungswidrigkeit oder ± wennz.B. durch einevorsätz-
liche Zuwiderhandlung wenigstensleichtfertig ein Kind oder eine
jugendlichePersonin der körperlichen, geistigenoder sittlichen Ent-
wicklungschwergefährdetwird ± alsStraftatgeahndet.Danebenhan-
delt jedePersonüber 18 Jahren,die ein VerhalteneinesKindes oder
einer jugendlichen Personin der Öffentlichkeit herbeiführt oder för-
dert, das durch die Bestimmungendes JÖSchG verhindert werden
soll,ordnungswidrig.

Nach §9 JÖSchG darf Kindern und Jugendlichenunter 16 Jahren
dasRauchenin der Öffentlichkeit nicht gestattetwerden.Ein Abgabe-
verbot für Tabakwaren an Minderjährige bestehtjedoch nach dem
JÖSchGnicht.

Mit dem Jugendschutzgesetzvom 23.Juli 2002 (JuSchG)± BGBl. I
S.2730±, dasgemeinsammit demJugendmedienschutz-Staatsvertrag
der Länder voraussichtlicham 1. April 2003 in Kraft tritt und das
JÖSchGablöst,wird nebendenRegelungenzur Abgabealkoholischer
Getränke in der Öffentlichkeit (§9) ein Verbot der Abgabevon Ta-
bakwarenanKinder und Jugendlicheunter16Jahren(§10)mit Über-
gangsregelungenfür Zigarettenautomaten(§30Abs.2) eingeführt.

Auch nach dem JuSchGwerdenvorsätzlicheoder fahrlässigeZuwi-
derhandlungendurch Gewerbetreibende oder Veranstalterals Ord-
nungswidrigkeit (§28) oder± unter bestimmtenVoraussetzungen± als
Straftat (§27 Abs.2) geahndet.Des Weiteren handelt jede Person
über 18Jahren,die ein Verhalten einesKindes oder einer jugendli-
chenPersonin der Öffentlichkeit herbeiführt oder fördert, dasdurch
die Bestimmungen desJuSchGverhindert werdensoll, ordnungswid-
rig (§28Abs.4).

Die Kontrolle der Einhaltungder BestimmungendesJÖSchGund zu-
künftig desJuSchGwird von den in denLändern zuständigenBehör-
den durchgeführt. DieseBehördenkönnendemnächstOrdnungswid-
rigkeiten nach dem JuSchGmit einer Geldbuûebis zu 50000 Euro
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ahnden(§28 Abs.5). GegenüberdemJÖSchG,daseineGeldbuûein
Höhe von bis zu 15000 Euro vorsieht, ist dies eine Erhöhung um
mehralsdasDreifache.

73. Abgeordnete
Antje
Tillmann
(CDU/CSU)

Ist dasBundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauenund Jugendder Auftraggeberder
an der Universität Magdeburg angefertigten
Studie über die Wirkung der Bundespro-
grammegegenRechtsextremismus gegenüber
der Friedrich-Ebert-Stiftung?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Parlamentarische Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 16. Januar 2003

Nein.

74. Abgeordnete
Antje
Tillmann
(CDU/CSU)

Wenn nicht, war das Bundesministerium für
Familie,Senioren,Frauenund Jugenddarüber
informiert, dasseine entsprechende Studie in
Arbeit war?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Parlamentarische Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 16. Januar 2003

Nein. Nach Kenntnis der Bundesregierung wurdedie Studiemit dem
Titel ¹BürgernetzwerkegegenRechts± Evaluierung von Aktionspro-
grammenund MaûnahmengegenRechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeitª im Auftrag desArbeitskreises¹Bürgergesellschaftund
Aktivierender Staatª der Friedrich-Ebert-Stiftung finanziert und von
Prof. Roland Roth unter Mitarbeit von Anke Benackverfasst.Die
Studie beschäftigtsich mit den laufendenAktionsprogrammen und
MaûnahmengegenRechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in
der BundesrepublikDeutschland,wobei die vom Bund geförderten
Programmeim Mittelpunkt desInteressesstehen.Es handeltsichum
eineUntersuchung,die nicht auf eigenenErhebungen beruht,sondern
sichsekundäranalytischauf (in der Literatur und im Internet) vorhan-
denesWissenund die Informationsbereitschaftvon Beteiligten(Pro-
jektträgernetc.)stützt.

Die Erstellungist im engenZusammenhang mit demZiel desArbeits-
kreises,einen Beitrag zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
mentsund desdarin liegendenDemokratisierungspotentialseinerseits
und zu den praktischenReformen der Modernisierung des¹aktivie-
rendenStaatesªandererseitszu leisten,zu sehen.Das Untersuchungs-
settingist entsprechendausgerichtet.
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75. Abgeordnete
Antje
Tillmann
(CDU/CSU)

SeitwannsinddemBundesministerium für Fa-
milie, Senioren,Frauenund Jugenddie Ergeb-
nisseder genanntenStudiebekannt?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Parlamentarische Staatssekretärin
Marieluise Beck
vom 16. Januar 2003

Auf Grund einerPressenachfrageam 6. Dezember2002hat dasBun-
desministerium für Familie, Senioren,Frauen und JugendKenntnis
überdenAbschlussund dasVorliegender Studieerhalten.Die Ergeb-
nissewurden zwischenzeitlichzur Kenntnis genommenund im Kon-
text mit den hier vorliegendenInformationen zu Zielen, Inhalten und
ErgebnissendesAktionsprogramms¹Jugendfür Toleranzund Demo-
kratie ± gegenRechtsextremismus,Fremdenfeindlichkeit und Anti-
semitismusªmit seinenTeilprogrammen;

· ¹civitas ± initiativ gegenRechtsextremismus in den neuenBundes-
ländernª (Kapitel 1702Titel 68602/68603);

· ¹entimon ± GemeinsamgegenGewalt und Rechtsextremismusª
(Kapitel 1702Titel 68414);sowie

· ¹xenos± Lebenund Arbeiten in Vielfaltª, gefördertausMitteln des
EuropäischenSozialfonds, unterstützt Projekte mit Arbeitsmarkt-
bezug.Die Programmverantwortung liegt hier beim Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Arbeit (bisherBMA), dasdie Durchfüh-
rung in Kooperation mit dem Bundesministeriumfür Familie,
Senioren,Frauenund Jugendwahrnimmt.

bewertet.

Insgesamtleistet die Studie einen wichtigen Beitrag zur Bewertung
der vorhandenenProgrammeund MaûnahmengegenRechtsextremis-
musund Fremdenfeindlichkeit auf den EbenendesBundes,der Län-
der und Kommunen.Siebringt Leistungen, Fortschritteund verbesse-
rungswürdigeElementeder Programmein ein ausgewogenesVerhält-
nis. So würdigt die Studiemit Recht dascivitas-Programm dahin ge-
hend,dassmit ihm ¹sinnvolle neueWegebeschritten(werden),indem
Rechtsextremismus nicht als Jugendproblem, sondern als einesder
ganzenGesellschaftbegriffen wird, und nicht alspsychosozialesPhä-
nomen,sondernalspolitischesgefasstwird, demdurch eineStärkung
der Demokratiefähigkeit begegnetwerden kannª. Im Vergleich zu
dem früherenAgAG-Programmwiesendie neuenProgrammedeutli-
cheVorzügeªauf. Wo im Rahmender StudieKritik geübtwird, ist sie
konstruktiv und will Wege der Weiterentwicklung aufzeigen.Diese
Hinweise beziehensich weniger auf die inhaltlichen Konzepte der
untersuchtenProgramme,alsvielmehrauf Aspekteihrer Umsetzung:

· Transparenzim Auswahlprozessder zu förderndenProjekte,

· unzulänglicheZeitstrukturen(Jährlichkeitder Programme!),
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· mangelndekommunaleVerankerung(FehlendeKofinanzierungs-
möglichkeitenoder -bereitschaftvor Ort),

· Ausbauder Fortbildungsangeboteund der Qualitätsentwicklung,

· Verbesserungder Vernetzungder TeilprogrammedesAktionspro-
gramms,

um nur die wichtigstenKritikpunkte zu nennen,sind seit längeremin
der Debatteund werdenin der vorliegenden Studieerneutzur Diskus-
siongestellt.

Die Bundesregierung nimmt dieseHinweiseernst, auch wenn die in
der StudievorgetragenenVorschlägezur Weiterentwicklung desAkti-
onsprogramms stärker den Charakter von Handlungsempfehlungen
an die Kommunen und Länder haben.Der Bund hat mit der Initiie-
rung desAktionsprogramms¹Jugendfür Toleranzund Demokratie±
gegenRechtsextremismus,Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismusª
seinegrundgesetzlichfixierte Anregungskompetenzwahrgenommen.
Es bestehtaber keinesfallsdie Absicht, fehlendeoder unzureichende
Unterstützung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten gegen Rechtsextre-
mismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus vor Ort durch
Kommunenund Länder auf Dauer durch Mittel desBundeszu erset-
zen. Vielmehr ist hier ein verstärktesEngagementder dafür Verant-
wortlichen in Ländern und Kommunen erforderlich. Der Bund kann
und wird dieseAktivitäten auch zukünftig modellhaft begleitenund
im RahmendesAktionsprogrammsauchfinanziell unterstützen.Um
eine möglichsteffektive Umsetzungder dafür zur Verfügungstehen-
den Mittel zu erzielen,wird dasAktionsprogramm ¹Jugend für Tole-
ranz und Demokratie ± gegenRechtsextremismus,Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismusªinsbesonderein denProgrammteilencivitas
und entimon ständigweiterentwickelt. Dabei werden aufbauend auf
den Ergebnissender wissenschaftlichen Begleitungsowieder Arbeit
der Servicestellen die Förderschwerpunkte jährlich neufixiert und die
den jeweiligenFörderentscheidungenzugrundeliegendenProjektaus-
wahlkriterien ständigüberprüft und ergänzt.Die Ergebnisseder Stu-
die gebendazuzusätzlichewertvolleAnregungen.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung

76. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Erwägt die Bundesregierung den Leistungs-
katalog der gesetzlichenKrankenversicherung
entsprechenddem VorschlagdesSachverstän-
digenratsfür die Konzertierte Aktion im Ge-
sundheitswesen um die in dessenGutachten
2003 auf Seite125 angesprochenenMaûnah-
men, wie u.a. ambulanteVorsorgeleistungen
in Kur- und Badeorten,einzugrenzenbzw.par-
tiell zu begrenzen?
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Antwort der Drogenbeauftragten der Bundesregierung,
Parlamentarische Staatssekretärin Marion Caspers-Merk
vom 21. März 2003

Die Bundesregierung plant eine umfassendeGesundheitsreform im
Jahr2003.

Da die Diskussionen über die vorgesehenenMaûnahmennoch nicht
abgeschlossensind,könnennochkeinekonkretenAngabenzu Einzel-
heitengemachtwerden.

77. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung
zu, dassvon den 600 Mio. Euro die der phar-
mazeutischeGroûhandel laut Beitragssiche-
rungsgesetzalsGroûhandelssparbeitrag tragen
sollte,mehr als500 Mio. Euro an die Apothe-
ken weitergereichtwerdenund somit die Apo-
thekenmit einemfür diesenicht zu verkraften-
den, deutlich über dem vom Gesetzgeberge-
wollten Sparbeitragvon 350 Mio. Euro belas-
tet werden,und wenn ja, wasunternimmt sie
dagegen?

Antwort der Drogenbeauftragten der Bundesregierung,
Parlamentarische Staatssekretärin Marion Caspers-Merk
vom 20. März 2003

Der Groûhandel hat in seinemGesprächmit Vertretern desBundes-
ministeriumsfür Gesundheit und SozialeSicherungzugesagt,einenei-
genensubstanziellenBeitragzu den Einsparungenim Arzneimittelbe-
reichund somitzur Konsolidierungder gesetzlichenKrankenversiche-
rung zu leisten.Das Bundesministerium für Gesundheitund Soziale
Sicherunggeht davon aus, dassder Groûhandel zu dieser Aussage
stehtund diesenEinsparbeitrag erbringt.

Die Lieferkonditionen zwischenGroûhandel und Apothekenwerden
nach Inkrafttreten des Beitragssatzsicherungsgesetzesneu ausgehan-
delt. Die SchreibendespharmazeutischenGroûhandelsan die Apo-
theken von Dezember2002 waren nach Aussagedes Groûhandels
eine erstekurzfristige Reaktion auf dasBeitragssatzsicherungsgesetz.
Die Verhandlungenwerdennunmehrmit denApotheken geführt.Die
Verhandlungen sind derzeit offenbar noch nicht abgeschlossen.Eine
gesetzlicheVerpflichtung der Apotheker und des Groûhandels,die
freiwilligen Rabatteoffen zu legen,bestehtnicht, so dassder Bundes-
regierungkeine belastbarenAngabenzum Gesamtvolumen der frei-
willig vereinbarten Rabattevorliegen.

Die freiwilligen Rabatte des Groûhandelsan Apotheken sind nicht
gesetzlichvorgegebeneEinnahmebestandteile, welchedie Apotheker
zusätzlichzu ihrer gesetzlichgarantierten Handelsspanne erhalten.
Diese Rabatte werden auf Grund privatrechtlicher Vereinbarungen
zwischenApothekern und Groûhändlern im Einzelfall freiwillig ver-
einbart. Grundlage für die Höhe der Vergütungen für den Groû-
handeleinerseitsund die Apotheken andererseits sind die durch die
Arzneimittelpreisverordnung festgelegtenHandelsspannen und die
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AbschlagsregelungendesFünften BuchesSozialgesetzbuch.DieseRe-
gelungensind grundsätzlicheiner Gestaltung durch den Gesetz-und
Verordnungsgeber zugänglich.Der im Beitragssatzsicherungsgesetz
vorgeseheneGroûhandelsabschlagist eine kurzfristig wirksame So-
fortmaûnahme.Dieser Abschlagsoll im Rahmeneiner strukturellen
Modernisierung der Regelungenzur Preisbildungin den Handelsstu-
fen abgelöstwerden.

Es bestehtdie Notwendigkeit, am Einsparziel des Beitragsatzsiche-
rungsgesetzesfestzuhalten.Die Arzneimittelausgabender gesetzlichen
Krankenversicherung sind, trotz des hohen Vorjahresniveaus,allein
im Dezember2002um 9,2%angestiegen. Die von denSpitzenverbän-
den der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
für dasJahr2002geschlosseneZielvereinbarung ist um 2,1Mrd. Euro
verfehlt worden. Allein dieseÜberschreitunghat für die Apotheken
auf der Basisder gesetzlichenHandelsspannen zu Mehreinnahmen
beim Rohertrag von etwa 390Mio. Euro und beim Groûhandelvon
ca. 180Mio. Euro geführt, die bei Einhaltung der Zielvereinbarung
nicht erreichtwordenwären.

78. Abgeordnete
Maria
Michalk
(CDU/CSU)

Beabsichtigtdie Bundesregierung bei der im
Rahmen der Gesundheitsreform geplanten
Gründung eines¹Zentrums für Qualität in der
Medizinª ein Ausschreibungsverfahrendurch-
zuführen,oder soll einedirekte Zuschlagsertei-
lung erfolgen?

Antwort der Drogenbeauftragten der Bundesregierung,
Parlamentarische Staatssekretärin Marion Caspers-Merk
vom 19. März 2003

Über die Errichtung einesDeutschenZentrums für Qualität in der
Medizin wird der Gesetzgeberim Rahmender anstehendenModerni-
sierungdesdeutschenGesundheitswesensentscheidenund dabei± zu-
mindestmittelbar± dieseFrageklären.

79. Abgeordnete
Maria
Michalk
(CDU/CSU)

Wie sind in diesemZusammenhang die Einlas-
sungenhierzu in der ¹SächsischenZeitungª
vom 7. Februar2003auf der Titelseiteder Ru-
brik Medizin zu werten,wonachdie Bundesmi-
nisterin für Gesundheitund SozialeSicherung,
Ulla Schmidt,dem Vorschlag,dasZentrum in
Dresden anzusiedeln,aufgeschlossen gegen-
übersteht?

Antwort der Drogenbeauftragten der Bundesregierung,
Parlamentarische Staatssekretärin Marion Caspers-Merk
vom 19. März 2003

Die Entscheidungüber den StandortdesvorgesehenenZentrumsfür
Qualität in der Medizin wird zu gegebenerZeit zu treffen sein.Vor-
schäge,dasZentrum in Dresdenanzusiedeln, werdenin die weiteren
Überlegungen zur Standortwahleinbezogenwerden.
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80. Abgeordneter
Jens
Spahn
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die im Rah-
men des laufenden Prozessesam Bielefelder
Landgericht um die Bielefelder Drogenbera-
tungsstellegetätigte Einschätzung, Ziel einer
niedrigschwelligen EinrichtungseiÜberlebens-
hilfe (Generalanzeiger vom 4. Februar 2003,
S.1), und sieht die Bundesregierung weitere
ZieleeinersolchenEinrichtung?

Antwort der Drogenbeauftragten der Bundesregierung,
Parlamentarische Staatssekretärin Marion Caspers-Merk
vom 26. März 2003

Die Bundesregierung teilt die in dem genannten Zeitungsartikelgetä-
tigte Einschätzung.Wie bereits in der Antwort auf Ihre mündliche
Fragevom 13.Februar2003ausgeführt,stützt sichdie Drogenpolitik
der Bundesregierung auf die vier SäulenPrävention,Therapie,Über-
lebenshilfe sowie Repression und Angebotsreduzierung. Niedrig-
schwelligeEinrichtungen dienen vor allem der Überlebenshilfe. Sie
sindAnlaufstellenfür schwerstdrogenabhängigeMenschen,die beson-
ders gefährdetsind, an den Wirkungen der Drogen zu sterbenoder
sich durch das gemeinsameBenutzenvon unsterilem Spritzbesteck
mit HIV oder Hepatitis zu infizieren. In den Kontaktstellen werden
langjährig verelendetenMenschenaber auch weiterführende Hilfen,
zum BeispieleineEntgiftung, eineSubstitutionsbehandlungoder eine
drogenfreieTherapievermittelt. Es ist erklärtespolitischesZiel, den
Süchtigendie Kontaktaufnahme zur Hilfe zu erleichtern. Die erste
Schwellemussdabei niedrig sein, damit sie überhauptüberschritten
werdenkann.

81. Abgeordneter
Jens
Spahn
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die in der
Zeitschrift ¹DIE WELTª vom 3. Februar
2003 zitierte Einschätzung, die ¾nderungdes
Betäubungsmittelgesetzes(BtMG) aus 2000
habe die Rechtsunsicherheit verschärft und
sieht sie Handlungsbedarf, dieseUnsicherheit
zu beheben?

Antwort der Drogenbeauftragten der Bundesregierung,
Parlamentarische Staatssekretärin Marion Caspers-Merk
vom 26. März 2003

Die Bundesregierungteilt dieseEinschätzung nicht. Durch die ¾nde-
rung desBetäubungsmittelgesetzesim Frühjahr 2000wurden die be-
reitsseitvielenJahrenvon einigendeutschenStädtenfinanziertensog.
Drogenkonsumräume, und nur auf derartige Einrichtungen bezieht
sich die Gesetzesänderung, unter strengenVoraussetzungen auf eine
rechtlicheinwandfreieGrundlagegestellt.§10aAbs.2 BtMG ermäch-
tigt die Länder, durch Rechtsverordnungdie Voraussetzungenfür die
Erteilung einerErlaubniszur Errichtung einesDrogenkonsumraumes
zu schaffen.Von dieserErlaubnishabenzahlreicheLänder Gebrauch
gemacht.Das Bundesgesetzverpflichtetdie Länder, in diesenRechts-
verordnungen Mindeststandards zu medizinischen, ordnungsrecht-
lichen und anderenFragen für dieseEinrichtungen festzulegen. So
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haben die Betreiber solcher Drogenkonsumräume Maûnahmen zu
ergreifenund mit den jeweiligenOrdnungsbehörden zusammenzuar-
beiten, um Straftatenzu verhütenund Belästigungenim Umfeld zu
vermeiden(§10aAbs.2 Nr. 5 BtMG).

Die Ergebnisse einerdurch dasZentrum für angewandtePsychologie,
Umwelt- und Sozialforschung (ZEUS) im Jahr 2002 durchgeführten
wissenschaftlichen Evaluierungder etwa 20 bestehendenEinrichtun-
gensolcherArt in Deutschlandzeigen,dassdieseStandardseingehal-
ten werdenund insbesonderekeine gravierendenProblemehinsicht-
lich der Rechtslagebei Drogenkonsumräumenaufgetretensind (Eva-
luation der Arbeit der Drogenkonsumräume in der Bundesrepublik
Deutschland;Baden-Baden,2003).

82. Abgeordneter
Peter
Weiß
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Wird die Bundesregierung die mit demGesetz
zur Sicherungder Beitragssätzein der gesetzli-
chenKrankenversicherungund in der gesetzli-
chen RentenversicherungverordneteNullrun-
de für Krankenhäuserim Jahr2003zumindest
teilweiseaufheben, nachdemfeststeht,dassdie
durchschnittlichenPersonalkostensteigerungen
für die Krankenhäuserbei bis zu 4,5%im Jahr
2003liegen?

Antwort der Drogenbeauftragten der Bundesregierung,
Parlamentarische Staatssekretärin Marion Caspers-Merk
vom 19. März 2003

Auf Grund der angespanntenFinanzsituation in der gesetzlichen
Krankenversicherungwar eineBegrenzungder Ausgabenentwicklung
erforderlich. Davon konnten und können Krankenhäuser grundsätz-
lich nicht ausgenommenwerden.Die Veränderungsratevon Null vom
Hundert bedeutetnicht, dassdie Krankenhäuser keine zusätzlichen
Mittel erhaltenkönnen.Alle Ausnahmevorschriftennach§6 der Bun-
despflegesatzverordnung gelten weiterhin unverändert. Weiterhin
können Veränderungender Leistungsstruktur und der Fallzahlenso-
wie anteiligePersonalkostensteigerungeninfolgeder BAT-Tarifverein-
barungenzusätzlichberücksichtigt werden.Eine volle und unkonditio-
nierte Erstattungvon Mehrkostenwäreein Rückfall in die Selbstkos-
tenfinanzierung, die bereitsunter der CDU/CSU und FDP geführten
Regierung seinerzeit abgeschafft wurde. Trotz der angespannten
Finanzierungssituationunterstütztdie Bundesregierung weiterhin die
dringend erforderliche Umsetzung strukturverändernder Maûnah-
men. So werdendie Krankenhäuserausder Vorgabeeiner Nullrate
ausgenommen,die bereitsim Jahr2003freiwillig dasneueDRG-Fall-
pauschalensystemanwenden.Nachdemsich 533 Krankenhäuserbe-
reits bis zum 31.Oktober 2002für diesesOptionsmodellentschieden
hatten,habensich auf Grund der mit dem 12.SGBV-¾nderungsge-
setzvorgesehenenNachfrist (31.Dezember2002)bis zu 700 weitere
Krankenhäuser angemeldet.Für diesegilt die Veränderungsrate von
2,09%in denneuenBundesländern und 0,81%im übrigenBundesge-
biet. Voraussetzung ist allerdings,dassdasGesetzim Bundesrateine
Mehrheit bekommt.
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83. Abgeordneter
Peter
Weiß
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Wie will die Bundesregierung gewährleisten,
dass die Psychiatrie-Personalverordnung sei-
tensder psychiatrischenKrankenhäusereinge-
halten wird, wenn diese im Jahr 2003 zwin-
gend der Nullrunde bei den Krankenkassen-
leistungenunterworfen sind, da sie sich nicht
für die vorgezogene Einführung von Diagnosis
Related Groups (DRG) anmelden konnten
und andererseitsPersonalkostensteigerungen
von durchschnittlich 4,5% zu verkraften ha-
ben?

Antwort der Drogenbeauftragten der Bundesregierung,
Parlamentarische Staatssekretärin Marion Caspers-Merk
vom 19. März 2003

Die psychiatrischen Krankenhäuser verbleibenim bisherigenSystem
der Bundespflegesatzverordnung. Auch für sie geltendie in der Ant-
wort zu Frage82 dargestelltenAusnahmeregelungenzur Berücksichti-
gungvon Veränderungender Leistungsstruktur und der Fallzahlenso-
wie von BAT-Tarifvereinbarungen.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums für Verkehr ,
Bau- und Wohnungsw esen

84. Abgeordnete
Renate
Blank
(CDU/CSU)

Nach welchenKriterien errechnetsich die je-
weilige Länderquote für Straûenbauprojekte
im neuen Bundesverkehrswegeplan,und in
welcherWeisewerdendabeidie Transitverkeh-
re berücksichtigt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 25. März 2003

Der Entwurf des neuen Bundesverkehrswegeplans(BVWP) 2003
führt unter Ziffer 7.3.1.4aus:

¹Der Quotientausder SummedeslandesspezifischenProjektvolu-
mensaus laufendenund festdisponierten Vorhabensowieneuen
VorhabendesVordringlichen Bedarfs± einschlieûlich der RWA-
Pool-Projekte± und dem gesamtenInvestitionsvolumen für den
VB ergibt denjeweiligenLandesanteil.ª (Landesquote).

Prognostizierte Transitverkehre werdenbei der Nutzenermittlung der
jeweiligen Projekte und insofern in der Nutzen-Kosten-Analysebe-
rücksichtigt. Siehabenauf die Höhe desjeweiligenLandesanteilsnur
in den Fällen mittelbaren Einfluss, in denen die Einzelprojekte als
neuerVordringlicherBedarffestgelegtwerden.
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85. Abgeordnete
Renate
Blank
(CDU/CSU)

WelcheHöhe habendie prozentualenQuoten
der Bundesländer im neuen Bundesverkehrs-
wegeplanfür denBundesfernstraûenbau?

86. Abgeordnete
Renate
Blank
(CDU/CSU)

WelcheHöhe habendie betragsmäûigenQuo-
ten der Bundesländerim neuen Bundesver-
kehrswegeplan für denBundesfernstraûenbau?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 25. März 2003

Die gewünschtenAngabengehenausder nachstehendenTabelleher-
vor:

LänderanteileamVB Bundesfernstraûen(mit Planungsreserve)

Land

Laufendeund
festdisponierte

Vorhaben
[Mio. E]

neueVorhaben
[Mio. E]

gesamt
[Mio. E]

Länderanteile
mit VDE

[%]

zumVergleich:
Länderanteile
im BVWP '92

mit VDE
[%]

BW 2369 3424 5793 12,0 11,3

BY 3155 3377 6532 13,7 14,0

BE 563 313 876 1,8 2,0

BB 1758 856 2614 5,5 5,9

HB 336 173 509 1,1 0,8

HH 607 260 867 1,8 1,4

HE 1928 1570 3498 7,3 5,8

MV 1747 424 2171 4,5 5,0

NI 1744 2014 3758 7,9 8,2

NW 3240 4392 7632 16,0 15,8

RP 1111 1031 2142 4,5 4,0

SL 186 182 368 0,8 0,7

SN 1940 844 2784 5,8 7,4

ST 2231 644 2875 6,0 7,7

SH 603 718 1321 2,8 2,6

TH 3335 716 4051 8,5 7,4

Summe 26853 20938 47791 100,0 100,0

davonABL 15279 17141 32420 67,8 64,6

davonNBL 11574 3797 15371 32,2 35,4

Anmerkung:ohne2 Mrd. Euro RefinanzierungsanteilBund.

Quelle:Entwurf BVWP 2003,Tab.18.
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87. Abgeordnete
Renate
Blank
(CDU/CSU)

Welchen prozentualen und betragsmäûigen
Anteil habendabeidie Verkehrsprojekte Deut-
scheEinheit der betroffenenBundesländer?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 25. März 2003

Die Kostender ab2001zu finanzierendenReststreckender Verkehrs-
projekte DeutscheEinheit sind mit ihren Nominalbeträgen in der in
Antwort zu Frage151/März beschriebenenErmittlung der Landes-
anteile berücksichtigt. Insgesamt ist ein Investitionsvolumen von
rund 7,7Mrd. Euro (davon rund 71% für die neuenBundesländer)
vorgesehen.

88. Abgeordneter
Wolfgang
Börnsen
(Bönstrup)
(CDU/CSU)

Mit welchenVorhabenbzw. Maûnahmenhat
dasBundesministerium für Verkehr, Bau-und
Wohnungswesen den Ausbau der Hinterland-
verbindungen im Bundesverkehrswegeplan
sichergestellt, wennesEnde desJahres,so die
Zeitung¹Der Nordschleswigerª vom 12.März
2003 zu einer Entscheidungüber die Finan-
zierung der Fehmarnbeld-Querung kommen
wird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 26. März 2003

Die Bundesregierung hat im Entwurf des Bundesverkehrswegeplans
2003 (BVWP 2003) durch den Ausbau der BundesstraûeB 207 zur
BundesautobahnA 1 sowiedurch den Ausbau der Schienenstrecken
Hamburg±Lübeck und Neumünster±Bad Oldesloelangfristig die Vo-
raussetzungen für die Bewältigung der Verkehrsströme zwischen
Deutschlandund Skandinavien geschaffen.Zudemist im Entwurf des
BVWP 2003die AusbaustreckeHamburg±ÖresundregionalsInterna-
tionalesProjekt berücksichtigtworden.

89. Abgeordneter
Wolfgang
Börnsen
(Bönstrup)
(CDU/CSU)

WelchenkonkretenInhalt ± bishin zumFinan-
zierungsaufwand ± hat die Vereinbarungzwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und
demKönigreich Dänemarküberdie gemeinsa-
me Verkehrsstudiezum Infrastrukturausbau
desKorridors Hamburg±Öresund,wie er laut
¹Der Nordschleswigerª vom 12. März 2003
bei dem Treffen desdänischenVerkehrsminis-
ters Flemming Hansenmit dem Bundesminis-
ter für Verkehr, Bau und Wohnungswesen,
Dr. Manfred Stolpe,paraphiertwurde?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 26. März 2003

Die Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
dem Königreich Dänemark über den Infrastrukturausbauim Korri-
dor Hamburg±Öresund beinhaltetsowohl im deutschenals auch im
dänischenSchienennetz einenstufenweisen AusbaudesSchienenkor-
ridors Hamburg±Öresund in Abhängigkeit von der Verkehrsentwick-
lung und der politischenEntscheidungzur FestenQuerungüber den
Fehmarnbelt. Auf deutscherSeite hat der Ausbau der bestehenden
StreckeHamburg±Lübeck höchstePriorität. Der Text der Vereinba-
rung ist im Internet unter der Adressewww.bmvbw.de für die Öffent-
lichkeit zugänglichgemachtworden.

90. Abgeordneter
Wolfgang
Börnsen
(Bönstrup)
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung vor dem Hintergrund
des ursprünglich vorgesehenen,aber derzeit
von der Bundesregierung wieder zurückgezo-
genen Kostenausgleichs bereit, die zusätzli-
chen Belastungendurch die Einführung der
Lkw-Maut für deutsche Speditionsunterneh-
men in verkehrsfernen Randregionen± wie
zum Beispiel im Norden Schleswig-Holsteins
(s. FlensburgerTageblattvom 18.März 2003)
± bei der Festsetzungder Gebührendurcheine
sachgemäûeReduzierung zu berücksichtigen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 26. März 2003

Die Bundesregierung beabsichtigt,zeitgleichmit Einführung der Lkw-
Maut einengröûtmöglichenSchritt zur Harmonisierung der Wettbe-
werbsbedingungenim europäischenGüterkraftverkehr vorzunehmen.
Für diesen Harmonisierungsschritt ist ein Volumen von etwa
300Mio. Euro im Jahr vorgesehen.Da die Bundesregierung eineab-
schlieûendeStellungnahmeder EuropäischenKommissionzum Har-
monisierungsmodell aus rechtlichen Gründen abwarten wollte, die
Mauthöheaber vor dem Start desLkw-Maut-Systems am 31.August
2003 feststehenmuss,beschränktsich die Mauthöheverordnung zu-
nächstauf die Festlegungder Mautsätze.Die Bundesregierung prüft
zur UmsetzungdeszugesagtenHarmonisierungsschrittesderzeit un-
terschiedlicheHarmonisierungsmodelle.

Durch die Einführung der Lkw-Maut erwartet die Bundesregierung
keine negativenAuswirkungen auf ländlich-periphereRegionen.Das
gewachseneund ausgewogeneStandortgefügein Deutschlandwird
durchdie Lkw-Maut nicht beeinflusst.

Angesichtsder zunehmendüberregionalen und internationalenwirt-
schaftlichen Verflechtungen ist die regionale Differenzierung der
Lkw-Maut entsprechendder Wirtschaftskraft oder LageeinerRegion
abzulehnen.Eine geringereMaut käme grundsätzlich auch solchen
Nutzern der günstigerenAutobahnen zugute,die weder ihren Aus-
gangsortnochihren Zielort in diesenperipherenGebietenhaben.
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Eine regionaleAbsenkungder Maut würdenicht nur die gerechteWe-
gekostenanlastung beeinträchtigen, sondernauchdie Einnahmenaus
der Mauterhebung schmälern,die überwiegendfür den Bau und den
Erhalt der Verkehrsinfrastruktur verwandt werden.Eine verbesserte
Verkehrsinfrastruktur wird insgesamtzur Stärkung des Wirtschafts-
standortesDeutschlandbeitragenund damit auchfür ländlicheRegio-
nender Bundesrepublik Deuschlandvon erheblichemNutzensein.

91. Abgeordneter
Klaus
Brähmig
(CDU/CSU)

In welcheBedarfskategorie werdendie Einzel-
abschnitteder OrtsumgehungPirna (1. bis 3.
Bauabschnitt/Bundesautobahn A 17 ± Pirna-
Sonnenstein) in den Entwurf des Bundesver-
kehrswegeplanseingeordnet?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 26. März 2003

Im Entwurf des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesenzum BVWP 2003 ist die OrtsumgehungPirna im Zuge
der BundesstraûeB 172 komplett in den ¹Vordringlichen Bedarfª bei
denfestdisponiertenVorhabeneingestuft.

92. Abgeordneter
Klaus
Brähmig
(CDU/CSU)

Wie hochbeziffertdie Bundesregierung die für
dieseMaûnahmeeingestellten Mittel?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 26. März 2003

Ab dem Jahr 2003sind für den 3. Bauabschnitt der Bundesautobahn
A 17 und die OrtsumgehungPirna im Zuge der BundesstraûeB 172
als Autobahnzubringer Gesamtkostenin Höhe von 172,2Mio. Euro
veranschlagt.

93. Abgeordneter
Herbert
Frankenhauser
(CDU/CSU)

Wie bewertet die Bundesregierung Zeitungs-
berichte (vgl. Frankfurter Rundschau vom
14.Februar 2003), dass die Deutsche Bahn
AG die Kosten für den Transrapidhöher und
die Erlöseniedrigereinschätztalsin der Mach-
barkeitsstudie,die der Bund zur Hälfte mitfi-
nanziert,unterstellt, und stimmt die Bundesre-
gierung der Aussagezu, dassdie bisherigen
Berechnungenin den Bereichen Fahrzeug-,
Leittechnik-, Infrastruktur- und Instandhal-
tungskostengroûe risikobehaftetePositionen
beinhalten?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 13. März 2003

Nach Kenntnis der Bundesregierung und eigenem Bekunden der
DeutschenBahnAG (DB AG) liegt dieserkeineStudiemit neuenEr-
kenntnissensowieaktuellenZahlenzur Wirtschaftlichkeit desTransra-
pids im Sinnedeszitierten Presseberichtesvor. Die DB AG hat mit
dem Land Nordrhein-Westfalen im Projektrahmenvertrag für den
Metrorapid eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vor Einleitung des
Planfeststellungsverfahrensvereinbart. Die Bundesregierung beab-
sichtigt,die Wirtschaftlichkeit desProjektesentsprechendder Erläute-
rungen im aktuellenHaushaltsentwurf 2003auf der Grundlageeiner
Risikomatrixzu prüfen.

94. Abgeordneter
Herbert
Frankenhauser
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,dass
der Transrapid insbesonderein der Form des
Metrorapids zu Entlastungender bestehenden
Nahverkehrsverbindungen und entsprechen-
den Einnahmeausfällenbei der Bahn führen
würde, die in den bisherigen Berechnungen
nicht berücksichtigtwurden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 13. März 2003

Die Bundesregierunghat in ihrer Antwort auf die schriftliche Frage
Nr. 40 des AbgeordnetenDr. Ralf Brauksiepe(Bundestagsdrucksa-
che14/8322)ausführlichzur Frageder Verlagerungswirkung desMe-
trorapidsStellunggenommen.

Im Übrigen wird die seitensder DB AG gemäûProjektrahmenvertrag
vorgeseheneWirtschaftlichkeitsuntersuchungzeigen, inwieweit der
Metrorapid innerhalb des DB Konzerns zumindestergebnisneutral
dargestelltwerdenkann.

95. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Welche Risikobeurteilung ergibt sich für die
Hochwassergefahr an der Elbe mit dem Hin-
tergrund desEisstandesauf der Elbe im Janu-
ar 2003?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 25. März 2003

Das Schadensrisikobeim Zusammentreffen von Hochwasserund
schweremEisgangmit der Folge von Eisversetzungenist von einer
Vielzahl von Faktoren abhängig(z.B. Abfluss,Dauer und Stärkeder
Frostperiode,Flusskrümmungen,Flussverengungen) und auf Grund
dessehrseltenengleichzeitigenAuftretensnicht kalkulierbar.

Beim Ablauf desHochwassersauf der Elbe im Januar2003 konnte
durch den gezieltenEinsatzvon siebenEisbrechernder Abgang des
Eisesschadensfreisichergestelltwerden.
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96. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

In welchem Zeitraum und in welcher Höhe
steigt die Hochwassergefahr auf der Elbe
durchEisversatz?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 25. März 2003

Eisversetzungenentstehen,indem sich durch Zusammen-und Über-
einanderschiebenvon EisschollenAbflusshindernisse aufbauen,die
im Fall schwererVersetzungen zu einer Abminderung desOberwas-
serabflussesum biszu ca.70%führenkönnen.Als FolgekönnenWas-
serspiegelanstiegeoberhalb dieser Abflusshindernissevon mehreren
Metern innerhalb sehr kurzer Zeit auftreten, mit schwerwiegenden
Folgen für die Deiche.Wenn die Eisbarriereauf Grund desWasser-
druckes bricht, werden ähnlich einem Dammbruch plötzlich groûe
Wassermassen freigesetzt,die tonnenschwereEismassen mit sich füh-
ren. Neben der hydraulischenBelastung sind die Deiche in solchen
Fällenstarkenmechanischenund dynamischenBelastungendurch die
Eismassenausgesetzt.

97. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Inwieweit wird das Risiko dadurch erhöht,
dassnur noch eine unzureichende Unterhal-
tung der Elbe zu verzeichnenist und die Ver-
buschungder Buhnenund desVorlandesprak-
tischgewolltzugenommenhat?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 25. März 2003

JedeunzureichendeUnterhaltung führt grundsätzlichin Abhängigkeit
vom Grad und der Art desUnterhaltungsmangelszu einer Erhöhung
desHochwasserrisikos.

Die grundlegendenUnterhaltungsaufgabenan der Elbe, soweitdiese
die Wasser-und Schifffahrtsverwaltungbetreffen,

· Vorbeugengegenübereiner Verschlechterungder Schifffahrtsver-
hältnisse,

· SicherungdesMittelwasserabflusses

werdenerfüllt.

98. Abgeordneter
Bernd
Heynemann
(CDU/CSU)

Wann und in welchemUmfang prüft die Bun-
desregierung alternativ das Airport-Angebot
Stendal-Buchholz International, da vorauszu-
sehenist, dassBerlin-Schönefeld nur noch mit
groûenzeitlichenund finanziellenAufwendun-
genzu realisierenist?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 25. März 2003

Die PositiondesBundesist durch Miteignerschaft an der Berlin-Bran-
denburg-Flughafen-Holding,den Konsortialvertrag, den Konsensbe-
schlussund die gefälltenPlanungsentscheidungender Länder Berlin
und Brandenburgauf Ausbau des FlughafensSchönefeldfestgelegt.
Die Bundesregierung sieht daher keinen Anlass, zum jetzigen Zeit-
punkt alternativeStandortezu prüfen.

99. Abgeordneter
Robert
Hochbaum
(CDU/CSU)

Welcheeinzelnenpersonellenund organisato-
rischenMaûnahmenhat die Bundesregierung
unter angemessenerBeteiligung deutschen
Fachpersonals zur Errichtung einer Europä-
ischenAgentur für Flugsicherheit (EASA) er-
griffen, die am 28.September2003ihre Arbeit
aufnehmensoll ± Verordnung(EG) Nr. 1592/
2002 des EuropäischenParlaments und des
Rates vom 15.Juli 2002 zur Festlegungge-
meinsamerVorschriften für die Zivilluft fahrt
und zur Errichtung einer Europäischen Agen-
tur für Flugsicherheit±, um die Sicherheit des
Luftverkehrs in Europa auf eine gemeinsame
rechtlicheBasiszu stellenund die gleichmäûi-
ge Anwendung der Sicherheitsanforderungen
in Europa und im Vergleich zu den USA zu
sichern, und wann sind die einzelnen Maû-
nahmenerfolgt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 20. März 2003

Die Verordnung (EG) Nr. 1592/2002ist am 28.September2002 in
Kraft getreten.Seit dieser Zeit wird der Aufbau der Europäischen
Agentur für Flugsicherheit (EASA) von der Kommission mit Nach-
druck vorangebracht.Der Aufsichtsrat der EASA tagte erstmalsam
16.Oktober 2002.In den zwischenzeitlich 6 TagungendesAufsichts-
rats standendie Beschlüssezur Struktur der Agentur, zum Haushalt
2002,2003,zum Haushaltsentwurf für 2004sowiedie Arbeitsverfah-
ren der Agentur im Vordergrund.WeitereSitzungensind in Abstän-
denvon drei bisvier Wochengeplant.

BezüglichdesPersonalsder Agentur standenbisherdie Wahl desVor-
sitzendendesAufsichtsratessowiedie Wahl desExekutivdirektorsan.
Am 3. Dezember2002 wurde dasdeutscheMitglied im Aufsichtsrat
der EASA zum Vorsitzendengewählt.Die Wahl des Exekutivdirek-
tors ist noch offen. Erst nachErnennungdesExekutivdirektorskann
die Wahl der übrigen Direktoren und in der weiterenFolge die Ein-
stellungdesFachpersonalserfolgen.

Die Bundesregierung hält weiterhin mit Priorität an der Bewerbung
der StadtKöln um denStandortder EASA fest.
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100. Abgeordneter
Dr. Günter
Krings
(CDU/CSU)

Inwieweit berücksichtigtdie Bundesregierung
im Rahmender Vorbereitung und Aufstellung
desBVWP und der dort zu treffendenAussa-
gen zur Lückenschlieûung der Bundesauto-
bahn A 44 zwischenMönchengladbach-Oden-
kirchen und Mönchengladbach-Neuwerkdie
Planungendes BraunkohletagebausGarzwei-
ler II, und stelltsiehierbeizugunsteneinervor-
dringlichen Verfolgung der Lückenschlieûung
in Rechnung,dassetwa im Jahr 2015 ± mit
dem teilweisenAbbau der im Südender Stadt
Mönchengladbach parallel verlaufendenBun-
desautobahnA 61 ± ohne den Weiterbau der
BundesautobahnA 44 für den Autoverkehr in
Nord-Süd-RichtungeineUmfahrung der Stadt
mit erheblichennegativenökonomischenund
ökologischenFolgewirkungennotwendigwer-
denkönnte?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Achim Großmann
vom 25. März 2003

Die Untersuchungen zur Fortschreibung des BVWP für den Neu-
bzw. Ausbau der Bundesautobahnen im Raum Mönchengladbach
berücksichtigen selbstverständlich den Braunkohlentagebau Gar-
zweilerII und die damit verbundenenInanspruchnahmen der Auto-
bahnenin der Region. Das ErgebnisdieserUntersuchungen ist in
denEntwurf zum BVWP eingegangen,der auchallenAbgeordneten
desDeutschenBundestagesam20.März 2003übersandt wordenist.

101. Abgeordneter
Peter
Letzgus
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Auffassungdes
Bundesministers für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen,Dr. Manfred Stolpe, die der
Magdeburger ¹Volksstimmeª vom 22.Februar
2003zu entnehmenwar, demzufolgedie Nord-
verlängerungder BundesautobahnA 14 alsPa-
ketlösungin der H-Variante (Bundesautobahn
A 39 Wolfsburg±Lüneburg, Bundesautobahn
A 14 Magdeburg±Schwerin, verbunden mit
einer vierspurigen Querverbindung in Höhe
Salzwedel)gebautwerdensoll?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Achim Großmann
vom 25. März 2003

Die immer wiederals¹HosenträgervarianteªbezeichneteKonsenslö-
sungzwischendem Bund und den Ländern Brandenburg,Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wird als ein
zusammenhängendes Projekt betrachtet.Die planerischeVorberei-
tung und künftige Realisierungder einzelnenElementeerfolgt ent-
sprechendArtikel 90 Grundgesetz durch die jeweils zuständigen
Länder.
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102. Abgeordneter
Peter
Letzgus
(CDU/CSU)

Schätztdie Bundesregierung die Bemühungen
desLandesSachsen-Anhalt als realistischein,
dass die Paketlösung/H-Variante, falls sie
kommt, vor den BVWP gezogenwird, d.h.
demLand Sachsen-Anhalt bei der Vergabeder
Finanzmittelnicht angerechnetwird?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim
Großmann
vom 25. März 2003

Nein.

103. Abgeordnete
Dorothee
Mantel
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung den Fort-
schritt der Bauabschnitte desVerkehrsprojek-
tes DeutscheEinheit (VDE) 16 (Bundesauto-
bahnenA 71/A 73), und wann kann nachEin-
schätzungder Bundesregierung mit dem Ab-
schlussdesVDE 16gerechnetwerden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 24. März 2003

Das Verkehrsprojekt DeutscheEinheit (VDE) Nr. 16 umfasstden
vierstreifigenAutobahnneubaumit einer Gesamtlängevon 222km
zwischenErfurt und Schweinfurt(BundesautobahnA 71) sowieSuhl
und Lichtenfels(BundesautobahnA 73).

Der nachstehenden Übersicht ist der aktuelleRealisierungsstandzu
entnehmen.

AbschnittedesVDE Nr. 16 Länge
(km)

in
Verkehr

im Bau
(km)

Planung
(km)

A 71,Erfurt-Bindersleben(B 7)±AD Suhl(A 73) 62 46 16 ±

A 71,AD Suhl(A 73)±Berkach(Landesgrenze) 34 17 17 ±

A 71,Berkach(Landesgr.TH/BY)±Schweinfurt (A 71) 56 ± 56 ±

A 73,AD Suhl(A 71)±Herbartswind (GrenzeTH/BY) 33 ± 22 11

A 73,Herbartswind(GrenzeTH/BY)±Lic htenfels(A 73) 37 12 ± 25

insgesamt 222 75 111 36

Knapp 34%der Gesamtneubaustreckesind somit bereitsunter Ver-
kehr, weitere50% sind im Bau. Für rund 16% der Gesamtneubau-
streckelaufenderzeitdie bauvorbereitendenPlanungsarbeiten.

Die Gesamtkostendes VDE Nr. 16 belaufen sich auf insgesamt
2,3Mrd. Euro; bis einschlieûlich 2002 wurden hiervon bereits
1,2Mrd. Euro verausgabt.
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Angesichtsihrer besonderenBedeutungwerdendie VDE mit dem
Ziel der frühestmöglichenGesamtfertigstellungbevorzugt finanziert.
Die Baudispositionen im Einzelnen werden auf der Basis der für
VDE-Straûebereitgestellten Haushaltsmitteljährlich zwischendem
Bund und den beteiligtenLändern abgestimmt.Danachist der Teil-
abschnittder Bundesautobahn A 71 von Erfurt bis zum Autobahn-
dreieckSuhl voraussichtlich Ende 2003durchgängigbefahrbar. Die
Bundesautobahnen A 71 und A 73 werdenbis 2005 in wesentlichen
Teilen fertig gestellt sein. Die Gesamtfertigstellung erfolgt voraus-
sichtlichbis2007/2008.

104. Abgeordneter
Markus
Meckel
(SPD)

Was gedenktdie Bundesregierung gegenden
Wohnungsleerstand im ländlichen Raum ins-
besonderein Ostdeutschland zu tun, und wel-
chesRessortder Bundesregierung ist für die-
senSachverhaltfederführend zuständig?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 17. März 2003

Die Bundesregierung stellt zur Förderung desRückbausauf Dauer
nicht mehr benötigterWohnungen und zur Unterstützungvon Auf-
wertungsmaûnahmenim Zeitraum 2002bis 2009über 1 Mrd. Euro
Fördermittel zur Verfügung,die von den Ländern in gleichemUm-
fang kofinanziert werden.Die Vergabeder Mittel an einzelneKom-
munen erfolgt auf der Grundlage von Stadtentwicklungskonzepten
durch die Länder, die somit auch darüber entscheiden,in welchem
Umfang Mittel in denländlichenRaumflieûen.Für denStadtumbau
Ost ist dasBundesministerium für Verkehr, Bau-und Wohnungswe-
senfederführendzuständig.

105. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

Ist die AusbaustreckeBerlin±Dresden im Vor-
dringlichen Bedarf SchienedesneuenBVWP
vorgesehen?

106. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

In welchemZeitraumsoll dasProjekt realisiert
werden,und welchefinanziellenMittel sindda-
für in denBundeshaushalteinzustellen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 18. März 2003

Die Arbeiten am Entwurf des neuen BVWP befinden sich in der
abschlieûenden Phase.Der weitereZeitplan siehtvor, dassim März
2003 der Entwurf des neuen BVWP den Bundesressorts, den
Ländern, der DB AG und den Verbänden zugesandtwird, um
anschlieûend die Abstimmungen und Anhörungendurchzuführen.
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Vor der Sommerpausesollender BVWP-Entwurf dem Bundeskabi-
nett zur Beschlussfassung vorgelegtund anschlieûenddie Gesetzge-
bungsverfahren zur Novellierungder Ausbaugesetzefür die Bereiche
Schieneund Straûeeingeleitetwerden.

Die abschlieûendeEntscheidunghinsichtlichder Einstufungvon Ein-
zelprojektenim BedarfsplanSchiene± damit auchzur Dringlichkeit
der Maûnahme AusbaustreckeBerlin±Dresden ± trifft der Deutsche
Bundestagim Gesetzgebungsverfahren für die Novelle zum Bundes-
schienenwegeausbaugesetz.DiesemgesamtenAbwägungs-und Ent-
scheidungsprozesskannnicht vorgegriffenwerden.

107. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

Ist die Schlieûungder Elektrifizierungslücke
Reichenbach±Hof, an der ein durchgängiger
elektrischerBahnverkehrscheiternwürde, Be-
standteildesVordringlichenBedarfsdesneuen
BVWP?

108. Abgeordneter
Henry
Nitzsche
(CDU/CSU)

Wenn ja, innerhalbwelchesZeitraumssoll die
Elektrifizierung Reichenbach±Hof nachgerüs-
tet werden, und welche Kosten/Finanzierun-
genentstehenbzw.sindvorgesehen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 18. März 2003

Die Arbeiten am Entwurf desneuenBVWP befindensich in der ab-
schlieûendenPhase.Der weitere Zeitplan sieht vor, dassim März
2003 der Entwurf desneuenBVWP den Bundesressorts, den Län-
dern, der DB AG und den Verbändenzugesandtwird, um anschlie-
ûenddie Abstimmungen und Anhörungendurchzuführen.

Vor der Sommerpausesollender BVWP-Entwurf dem Bundeskabi-
nett zur Beschlussfassung vorgelegtund anschlieûenddie Gesetzge-
bungsverfahren zur Novellierungder Ausbaugesetzefür die Bereiche
Schieneund Straûeeingeleitetwerden.

Die abschlieûendeEntscheidunghinsichtlichder Einstufungvon Ein-
zelprojektenim BedarfsplanSchiene± damit auchzur Dringlichkeit
der Elektrifizierung der StreckeNürnberg±Marktredwitz±Hof±Rei-
chenbach/Vogtland ± trifft der DeutscheBundestagim Gesetzge-
bungsverfahren für die Novelle zum Bundesschienenwegeausbauge-
setz.DiesemgesamtenAbwägungs-und Entscheidungsprozesskann
nicht vorgegriffenwerden.

109. Abgeordneter
Siegfried
Scheffler
(SPD)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,dass
nach den Festlegungendes neuen Ausbil-
dungsberufes¹Fachkraft im Fahrdienstª aus-
gebildete Busfahrer- und Busfahrerinnen ein
wesentlichesQualitätskriterium für denÖffent-
lichen Personennahverkehr(ÖPNV) bilden
können?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 24. März 2003

Die Bundesregierunghat im Rahmen ihrer Qualitätsoffensive für
einen leistungsfähigen und attraktiven ÖPNV unter anderemMaû-
nahmenzur Sicherungund Steigerungder Qualtität des Personals
benanntund dabeiauf die Notwendigkeit der Schaffungeinesspezi-
fischenAusbildungsberufeshingewiesen. Nur mit gut ausgebildetem
Personalkann ein qualitativ hochwertigerÖPNV gewährleistet wer-
den.

110. Abgeordneter
Siegfried
Scheffler
(SPD)

Wie bewertetdie Bundesregierung unter dem
Aspektder FörderungdesÖPNV die Möglich-
keit, mit dem neuenAusbildungsberuf ¹Fach-
kraft im Fahrdienstª zusätzlicheAusbildungs-
angebotefür Jugendlichezu schaffen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 24. März 2003

Es ist zu erwarten,dassdie UnternehmendesÖPNV, die die Schaf-
fung diesesneuenAusbildungsberufesaktiv begleitethaben,die sich
mit demneuenBeruf verbindendenChancender besserenQualifizie-
rung ihres Personalsin zunehmendemMaûe systematischnutzen
werden.

111. Abgeordneter
Siegfried
Scheffler
(SPD)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,dass
durch den Zeitraum zwischenAusbildungsab-
schluss(in der Regel mit 19 Jahren),der da-
durch entsteht,dassfür dasFahreneinesOm-
nibussesim ÖPNV ein Mindestalter von 21
Jahren(in Ausnahmefällen20Jahren)gegeben
seinmuss,und der Möglichkeit, den erlernten
Beruf auszuüben,sowohlder Umfang der Aus-
bildungsangebote insgesamt, als auch die
Chancender ausgebildeten Fachkraft im Aus-
bildungsunternehmen einen festen Arbeits-
platz zu finden, erheblichgeschmälertwerden,
auchvor demHintergrund, dassdasFührenei-
nes Straûenbahnzugesoder einer U-Bahn im
ÖPNV bereitsmit 18Jahrenerlaubtist?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 24. März 2003

Der SchaffungdesneuenAusbildungsberufs¹Fachkraft im Fahrbe-
triebª lag der Gedankezugrunde,Fachkräftenicht nur auf Tätigkei-
ten im Fahrdienstvorzubereiten,sonderndarüberhinausbreit ange-
legtenQualifikationen im Servicebereich, in der Kundenbetreuung,
der Planungund Disposition sowieder Fahrzeugtechnikzu vermit-
teln, um ihnen umfassendeEinsatzmöglichkeiten im ÖPNV bieten
zu können.
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Auf Initiative desBundesministeriums für Verkehr, Bau-und Woh-
nungswesen(BMVBW) ist dasMindestalterzumFührenvon Bussen
der FahrerlaubnisklassenD und D1 zum1. September2002national
unter bestimmtenRahmenbedingungenauf 20 Jahreabgesenkt wor-
den.Im Übrigen hat der Rat der EuropäischenUnion einenGemein-
samenStandpunktzum Vorschlagder Kommissionfür eineRichtli-
nie desEuropäischenParlamentsund desRatesüberdie Ausbildung
von Berufskraftfahrern im Güter- und Personenverkehrim Dezem-
ber 2002angenommen.Der Entwurf enthältalsOption die Möglich-
keit für die Mitgliedstaaten,dasMindestalterauf demjeweiligenHo-
heitsgebietauf 18Jahreabzusenken.

Das generelle Mindestalter für das Führen eines Straûen- oder
U-Bahnzugesist und bleibt weiterhin bei 21 Jahren.Nur unter der
Voraussetzung der AbsolvierungdesAusbildungsberufes¹Fachkraft
im Fahrbetriebª können aufgrund eineseinstimmigen Beschlusses
deszuständigenLänderfachausschusses(auf Initiative desBMVBW)
die zuständigenTechnischenAufsichtsbehörden der Länder unter
AuferlegungbestimmterRandbedingungenhiervon Ausnahmenbis
zu einemMindestaltervon 18Jahrengenehmigen.

112. Abgeordneter
Siegfried
Scheffler
(SPD)

Wie bewertet die Bundesregierung den Vor-
schlag, für das Busfahren im Linienverkehr
über einen Modellversuch ¹Mindestalter
18Jahreª in denneuenBundesländern Ausbil-
dungsangebote für Jugendliche zu erhöhen
und den Qualitätsstandard im Fahrdienstdes
ÖPNV auch angesichtsder anstehendenEU-
Osterweiterung zu erhöhen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 24. März 2003

Baden-Württemberg führt derzeit einen Modellversuch durch mit
dem Ziel, Schulabgängerund Schulabgängerinnen für eine qualifi-
ziertedreijährigeErstausbildung alsBusfahrer/Busfahrerinnenzu ge-
winnen.Bevor einezeitlicheund räumlicheAusweitungdesModell-
versuchsin Erwägunggezogenwird, solltenzunächstdie in Baden-
Württemberg gesammeltenErfahrungenausgewertet werden.

113. Abgeordneter
Gero
Storjohann
(CDU/CSU)

Trifft es zu, dasses die Bundesregierung als
Verantwortliche für die Bundeswasserstraûe
Elbe ablehnt, für die Unterhaltung und Wie-
derherstellungdes1969alsHochwasserschutz-
anlagedesBundeserrichtetenLeitdammesan
den BorghorsterElbwiesen(Kreis Herzogtum
Lauenburg/Schleswig-Holstein) finanziell auf-
zukommen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 19. März 2003

Der Bund ist mit seinerWasser-und Schifffahrtsverwaltung(WSV)
nach der verfassungsrechtlichenKompetenzverteilung lediglich für
die Bundeswasserstraûen in ihrer Eigenschaftals Verkehrswegzu-
ständig;das gilt auch für die entsprechendenAnlagen. Zu Verwal-
tungsmaûnahmen ist der Bund nur insoweit befugt, als deren
¹Zweckbestimmung erkennbarauf dem Gebiet desVerkehrsª liegt
(BVerfGE 15,1). Dementsprechend unterhält die WSV den Damm
nur in seinerFunktion alsLeitdammfür die Schifffahrt.

Darüber hinausgehendeMaûnahmen insbesondereim Interesseei-
nes Hochwasserschutzesfallen ausschlieûlich in die Verwaltungs-
kompetenzder Länder. Das entsprichtauchden maûgeblichenLan-
desgesetzen.Nach §63 Abs.1 LandeswassergesetzSchleswig-Hol-
stein(LWG S-H)obliegtder Bauund die Unterhaltung von Deichen
und Dämmen,die im InteressedesWohls der Allgemeinheit erfor-
derlich sind, als öffentliche Aufgabe hinsichtlich der Landesschutz-
deiche(§64Abs.2 Nr. 1 LWG S-H)demLand Schleswig-Holstein.

114. Abgeordneter
Gero
Storjohann
(CDU/CSU)

Beabsichtigtdie Bundesregierung, zur Umset-
zung desEU-Life-Projektes¹Borghorster Elb-
wiesenª der Öffnung des Leitdammes zuzu-
stimmen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 19. März 2003

Die WSV wird im Rahmenihrer Beteiligungim Planfeststellungsver-
fahrenfür die ¹Borghorster Wiesenªgemäû§31 Wasserhaushaltsge-
setz prüfen, ob durch die beabsichtigten Maûnahmen eine Beein-
trächtigungdesfür die Schifffahrt erforderlichen Zustandesder Bun-
deswasserstraûeElbe oder der Sicherheit und Leichtigkeit desVer-
kehrszu erwartenist.

Bislangist die WSV erst mit Schreiben der Planfeststellungsbehörde
vom 11.März 2003aufgefordertworden,Stellungzum Umfang der
Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsuntersuchung bzw. für
den ¹§ 5 UVPG-Terminª zu nehmen.Weitere Planungsunterlagen
liegennoch nicht vor. Eine abschlieûende Aussagekann dahernicht
getroffenwerden.

115. Abgeordnete
Annette
Widmann-Mauz
(CDU/CSU)

Welche Forschungseinrichtungensind seitens
der EuropäischenUnion sowievon denzustän-
digen Bundesministerien und den mit ihnen
verbundenen Forschungseinrichtungen zum
ThemaFlächenrecycling geplant,insbesondere
zu den Themen Begrenzungdes steigenden
Flächenverbrauchs/schonender Umgang mit
der RessourceBodenund Förderungder Revi-
talisierungvon Industriebrachen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 25. März 2003

Die Bundesregierung plant keineentsprechendenForschungseinrich-
tungen. Im Bereich ¹Flächenrecyclingª fördert die Europäische
Kommission zwei bereits laufende Vorhaben, an denen das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutzund Reaktorsicherheit
(BMU) und dasUmweltbundesamt (UBA) beteiligtsind.Dabei han-
delt es sich um CABERNET, ein Expertennetzwerk, das auf die
ErarbeitungpraktischerLösungenfür städtischeBrachflächenzielt,
und um RESCUE, ein Projekt, das internationaleFallstudien des
Brachflächenrecyclingszur Entwicklung einesganzheitlichen,euro-
päischen Systemansatzesanalysiert und bewertet. Das Vorhaben
NORISC mit der Stadt Köln als Koordinator wird im Rahmendes
5. Rahmenprogrammsder EuropäischenKommissiondurchgeführt.
Darüber hinausläuft national bei dem UBA ein Vorhaben,dassich
mit den Anforderungen an die Flächenqualität nach Brachflächen-
aufbereitungund Monitoringkonzeptenfür derenFolgenutzung auf
vormalsaltlastenrelevantenStandortenbefasst.

116. Abgeordnete
Annette
Widmann-Mauz
(CDU/CSU)

Welche Forschungseinrichtungen seitens der
in Frage115 genanntenInitiatoren sind insbe-
sonderezu den ThemenFörderungder Innen-
entwicklung von Kommunen und Durchfüh-
rung beispielhafter Vorhaben(Modellprojekte)
zum Themenkomplex nachhaltigeFlächennut-
zunggeplant?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 25. März 2003

Die Bundesregierung befasstsichintensivmit demThema¹Nachhal-
tigesFlächenmanagementª.Ein ErgebnisdieserArbeiten enthältdie
Nationale Nachhaltigkeitsstrategie.Das Bundesamtfür Bauwesen
und Raumordnung (BBR) hat sich mit Unterstützung des Instituts
für Regionalentwicklung und Strukturplanung und desInstituts für
ökologischeRaumentwicklung mit Fragen der ressourcenschonen-
den Siedlungsentwicklung auseinandergesetzt. Das UBA schlieût
zurzeit das Vorhaben¹Handlungsansätzezur Berücksichtigung der
Umwelt-,Aufenthalts- und Lebensqualität im Rahmender Innenent-
wicklungin Städtenund Gemeinden ± Fallstudienªab.

Im Rahmen des Forschungsprogramms ¹Bauen und Wohnen im
21.Jahrhundertª fördert das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) Forschungsvorhaben, einschlieûlich Modell-
vorhaben.DasProgrammrichtet sichan Kommunenbzw.Regional-
verbände sowie wissenschaftliche Einrichtungen. Gegenstandder
Förderung ist die Erarbeitung von (Um-)Nutzungskonzepten für
Stadtbrachen,Konversionsflächen, Industrie- und Gewerbeflächen,
nicht zuletztauchin Verbindungmit flächensparenden und verkehr-
reduzierendenStadt-und Regionalentwicklungsmodellen. In Bezug
auf die Innenentwicklung von Kommmunen bietet das BMBF-
Programmüber dasThema¹Flächenrecycling, nachhaltige Flächen-
entwicklungª hinaus vielfache thematischeAnsatzpunkte für For-
schungsvorhaben, bei denenes u.a. um die Gestaltungvon Wohn-
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umfeld und Wohnquartier, eine stadt-und regionalverträgliche Mo-
bilitätssteuerung,die Telearbeitund die Modernisierungder kommu-
nalenInfrastruktur zur Ver-und Entsorgung geht.

117. Abgeordnete
Annette
Widmann-Mauz
(CDU/CSU)

Welche Fördermöglichkeiten existieren oder
sind geplant,um Kommunen die Entwicklung
brachliegender Flächen zu erleichtern, und
sind Fördermöglichkeiten für mittelständische
Firmen, denen für solche Flächenrecycling-
maûnahmenkaum Fremdkapital zur Verfü-
gunggestelltwird, geplant?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 25. März 2003

Es gibt zahlreicheFördermöglichkeitenauf europäischerund natio-
naler Ebene,die im FuE-Vorhaben¹Leitfaden über Finanzierungs-
möglichkeiten und -hilfen in der Altlastenbearbeitungund im Brach-
flächenrecyclingª zusammengestellt und bewertetwurden. Öffentli-
cheund private Anlegerkönnenim WesentlichenDarlehenund Zu-
schüsseaus den verschiedenstenFörderprogrammen beantragen.
Hinsichtlich der Strukturförderung stehen Mittel bei EFRE,
URBAN II und INTERREG III EU zur Verfügung.Danebenbie-
ten die Finanzhilfen desBundeszur Städtebauförderungden Kom-
munenvielfältigeMöglichkeitenzur Unterstützungder Entwicklung
brachliegender Flächen.Ein Schwerpunktder Bundesfinanzhilfen ist
die Wiedernutzungvon Flächen, insbesondere der in Innenstädten
brachliegenden Industrie-,Konversions-oder Eisenbahnflächen,zur
Errichtung von Wohn-und Arbeitsstätten, Gemeinbedarfs-und Fol-
geeinrichtungen sowievon umweltschonenden, kosten-und flächen-
sparendenBauweisen(vgl. §164b Abs.2 Nr. 2 Baugesetzbuchund
Nr. I.2. der Präambelzur VerwaltungsvereinbarungStädtebauförde-
rung 2002). Des Weiteren gibt es Kreditprogramme des Bundes,
Forschungs-und EntwicklungsvorhabendesBundesund der Länder,
Altlastenförderprogrammeund die Städtebauförderungder Länder.

118. Abgeordnete
Annette
Widmann-Mauz
(CDU/CSU)

In welcherWeisewerden die Aktivitäten der
einzelnenMinisterien bei der Querschnittsauf-
gabenachhaltigerFlächenentwicklung koordi-
niert?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 25. März 2003

Es erfolgt stets eine Frühkoordinierung von Forschungsvorhaben
mit anderenBundesressortsim Vorfeld von Förderentscheidungen.
Darüber hinausgibt esRessortabstimmungenzur Nutzung von Syn-
ergieeeffekten in wichtigen inhaltlichen Forschungsfragen.Die Ko-
ordinierung erfolgt hier nach der GemeinsamenGeschäftsordnung
der Bundesregierung.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

119. Abgeordneter
Peter H.
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Wie stellt sich die Bundesregierung zu dem
Vorschlag des Ministers für Umwelt, Natur-
schutzund LandwirtschaftdesLandesSchles-
wig-Holstein, Klaus Müller, die Vergütungs-
sätzeje kWh für Biogasanlagen,mit einerLeis-
tung von 0,5 bis 2 MW sozu erhöhen,dasssie
von intensiverFörderungunabhängigsind?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 26. März 2003

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz(EEG) vom 29.März 2000 ent-
hält bereits eine leistungsabhängigeVergütung für Strom aus Bio-
masseanlagen.Damit die Förderungdurch dasEEG nochzielgenau-
er wird, sollenmit seinerNovellierungeinzelneVergütungssätzeneu
justiert werden.

Grundlagehierfür ist der Erfahrungsberichtzum EEG an denDeut-
schenBundestagvom Juli 2002.Um Anlagen in den verschiedenen
Leistungsklassen einen wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen,ist
esnotwendig,weitereVergütungsstufen einzuführenund Vergütun-
gen im unterenLeistungssegment entsprechendanzuheben.Dies ist
im EckpunktepapierdesBMU dargelegt,dasEndeJanuar2003vor-
gestelltwurde.

Der genaueZuschnittder LeistungsklassensowieVorschlägefür die
Höhe der neuenVergütungssätzewerdenderzeit im BMU erarbei-
tet.

120. Abgeordneter
Hans-Joachim
Fuchtel
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, dassdurch
die geplanteEU-Richtlinie über die Qualität
der Badegewässerfür die seit Jahrzehnten
bestehendenFreibäder von den Gemeinden
Investitionen von mindestens20000 Euro er-
bracht werdenmüssenund diesin der jetzigen
Finanzlagezur Schlieûungvieler Bäderführen
könnte?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Simone Probst
vom 18. März 2003

Der zurzeit im Rat diskutierteVorschlagfür eineRichtlinie über die
Qualität der Badegewässer soll die geltendeBadegewässerrichtlinie
(Richtlinie 76/160) ablösen,da sie nicht mehr dem wissenschaftli-
chenErkenntnisstandund denErfahrungen in der Praxisentspricht.
Die geltendeund die künftige Richtlinie erfassennur Badestellenin
natürlichen Gewässern.Die von der Kommission vorgeschlagenen
Anforderungen sollen zu einer weiterenVerbesserung der Badege-
wässerqualität und somit zu einem verbessertenGesundheitsschutz
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führen.Die Bundesregierung setztsichin denBeratungenim Rat für
einevollziehbareund verhältnismäûigeRichtlinie ein,die auchdie fi-
nanziellenAuswirkungenberücksichtigenmuss.

Die o. g. Richtlinie regelt nicht die Anforderungen an die Beschaf-
fenheit desWassersin Schwimm-und Badebecken(sowohlHallen-
alsauchFreibäder).AllgemeineAnforderungen hierzuwerdennatio-
nal im §37 Abs.2 des Infektionsschutzgesetzes(IfSG) festgelegt.
Eine entsprechendeuntergesetzliche Regelung (Verordnung nach
§38Abs.2 IfSG) wird gegenwärtigdiskutiert.

121. Abgeordneter
Horst
Kubatschka
(SPD)

Hat die BundesregierungÜbersicht über die
aktuellenim In- und Ausland veröffentlichten
Forschungsergebnisse über Auswirkungen
hochfrequenter elektromagnetischer Strah-
lung, und wenn ja, in welcherArt und Weise
erfolgt ihre Aus- und Bewertungsowie deren
Veröffentlichung?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 21. März 2003

Die Bundesregierung verfolgt und begleitetmit groûer Intensitätdie
politische und wissenschaftliche Diskussionzu möglichenGesund-
heitsgefahrendurch elektromagnetischeFelder. Sie unterstützt mit
Forschungsmitteln internationale und nationale Vorhaben auf die-
sem Gebiet. Die Strahlenschutzkommissionveröffentlicht ihre Be-
wertungenin Form von Empfehlungenbzw.Stellungnahmenan das
BMU, dasBundesamtfür Strahlenschutz gibt seineBewertungenals
Bericht an dasBMU. Die Bewertungen sind auchim Internet unter
www.ssk.debzw.www.bfs.deabrufbar.

122. Abgeordneter
Horst
Kubatschka
(SPD)

Inwieweit sind die durch die Mobilfunkbetrei-
ber zugesagtenForschungsgeldervergeben
und wofür?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 21. März 2003

Bisherkonntenmit den Betreibermitteln noch keineProjekte verge-
benwerden,da erstam 29.Januar2003eineEinigungüber ein Ver-
gabe-und Managementverfahren erzielt werdenkonnte. Daraufhin
wurdenEndeFebruar2003von einzelnenBetreibernersteTeilbeträ-
ge angewiesen.In der erstenHälfte desJahres2003 wird über die
Projekteentschiedenund danachsoll sehrschnelldie Vergabeerfol-
gen.

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/730 ± 74±



123. Abgeordneter
Horst
Kubatschka
(SPD)

Wie oft wurde der ¹Blaue Engelª für strah-
lungsarmeHandysvergeben?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 21. März 2003

Am 14.Juni 2002 hat die Jury Umweltzeichendie Grundlagenfür
die VergabedesUmweltzeichens¹Blauer Engelª an strahlungsarme
Mobiltelefone beschlossen. Hersteller von Mobiltelefonen können
den¹Blauen Engelª beantragen, soferndie Handysdie von der Jury
festgelegtenKriterien erfüllen. Dazu gehört u. a. nebenübersichtli-
chenVerbraucherinformationenvor allemeinevergleichsweisegerin-
gemaximaleStrahlungsintensität der Geräte,ausgedrücktalsspezifi-
scheAbsorptionsrate (SAR-Wert),von höchstens0,6Watt pro Kilo-
gramm.Der Wert für die höchstzulässigeBelastungliegt demgegen-
über bei 2 Watt pro Kilogramm. Das Gütesiegelsoll Anreiz für die
Hersteller sein,dem Vorsorgegedanken bei der Entwicklung künfti-
ger Handy-GenerationenRechnungzu tragenund den Kunden eine
Entscheidungshilfe vor dem Kauf einesHandyszu bieten.Die Bun-
desregierung bedauert,dassdie Handy-Hersteller von diesemAnge-
bot bishernochnicht Gebrauchgemachthabenund fordert die Her-
stellerweiterauf, sichdemvorsorgendenVerbraucherschutznicht zu
verschlieûen.

124. Abgeordneter
Horst
Kubatschka
(SPD)

WelcheFormen der Information der Verbrau-
cher und Verbraucherinnen über eine mög-
lichst strahlungsarme Nutzung auf Verpa-
ckung und in der Gebrauchsanleitung von
Endgerätenund Kennzeichnung von Endgerä-
ten durch die diversenAnbieter und Hersteller
werdenangewandt, und wie beurteilt die Bun-
desregierung deren Qualität hinsichtlich der
gesundheitlichen Vorsorge für Kinder und
JugendlichebeimHandygebrauch?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 21. März 2003

Die Bundesregierungfühlt sich einem aktiven Verbraucherschutz
verpflichtetund möchteerreichen,dassdie Belastung durch hochfre-
quenteFelderfür Nutzerinnenund Nutzer von Handysmöglichstge-
ring ist.

Die Bundesregierung unterstütztdie Empfehlungder Strahlenschutz-
kommission,dassfür alle Geräteund Anlagen,die relevanteExposi-
tionen verursachenkönnen, entsprechende Produktinformationen
zur Verfügunggestelltwerdensowiedie Forderungnachgeeigneten
einheitlichenKennzeichnungen, welchedie Expositiondurch Geräte
angeben,z. B. in welchemAusmaûBasisgrenzwerte bzw. Referenz-
werteder EU-Ratsempfehlungausgeschöpftwerden.
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Die im Mobile ManufacturersForum (MMF) zusammengeschlosse-
nenHerstellervon MobilfunkendgerätenAlcatel,Ericsson,Mitsubis-
hi Electric, Motorola, Nokia, Panasonic,Philips, Sagem,Siemens
und Sony Ericssonhabenim Jahr 2001 erklärt, bei neuenHandys,
die nachdem 1. Oktober 2001auf den Markt gebrachtwerden,die
SAR-Werte in den Gebrauchsanleitungenanzugebenund im Inter-
net zu veröffentlichen. Auûerdem haben sie erklärt, bis zum
31. März 2002 bei allen im Handel befindlichenHandys die SAR-
Werteauszuweisen. DieserSchritt auf freiwilliger Basisist grundsätz-
lich zu begrüûen,bedarf abereiner verbraucherfreundlichenAusge-
staltung.

Am 6. Dezember2001habendie Mobilfunkbetreibereinefreiwillige
Selbstverpflichtung ¹Maûnahmen zur Verbesserung von Sicherheit
und Verbraucher-, Umwelt- und Gesundheitsschutz, Information
und vertrauensbildende Maûnahmenbeim Ausbau der Mobilfunk-
netzeªabgegeben(im Internet unter www.bmu.de/strahlenschutzab-
rufbar). Darin sagensieim Abschnitt III.2 (¹Verbraucherschutz und
Verbraucherinformation zu Handysª) u. a.Folgendeszu:

± Die Mobilfunkbetreiber unterstützendie Initiative der Hersteller-
unternehmen, zugunstenverbesserterVerbraucherinformationen
Angabender SAR-Werte(SAR = spezifischeAbsorptionsrate)der
Handys in geeigneterForm zu veröffentlichen. Sie werden die
Herstellerauf eineverbraucherfreundlicheund transparente Aus-
gestaltungdieserInformationen drängen,so dassder Kunde vor
der Kaufentscheidung die jeweilshöchstmögliche spezifischeAb-
sorptionsrate in Erfahrungbringenkann.

± Die Mobilfunkbetreiber werdendie Hersteller dazu drängen,ein
Qualitätssiegel für Handysmit besondersniedrigemSAR-Wertzu
entwickeln.

± Soweitdie Mobilfunkbetreiber ihrerseitsHandys vertreiben,wer-
densiezusätzlichdie o. g. Informationengeben.

In ihrem dem Bundeskanzleramt vorgelegten erstenRechenschafts-
bericht betonendie Mobilfunkbetreiber, die Informationen über Si-
cherheitsaspekteund SAR-Werte der Handysverbraucherfreundlich
und zielgruppenorientiert aufbereitet zu haben. Zur Veranschauli-
chung sind dem Bericht entsprechendeInformationsblätter beige-
fügt. Der Bericht lässtaber nicht erkennen, ob dieseInformationen
offen und unmittelbar für jeden Kunden sichtbarvorgehaltenoder
nur interessiertenKunden auf Nachfragezur Verfügunggestelltwer-
den. Es liegenkeine Informationen darüber vor, ob die Darstellun-
gen auchspeziellfür handynutzendeKinder leicht verständlichauf-
bereitetwordensind und in den Geschäftender Mobilfunkbetreiber
zur Verfügungstehen.

Aus Sicht der Bundesregierung bedarf es weiterer Anstrengungen
seitensder Mobilfunkbetreiber, um die in der Selbstverpflichtung
hinsichtlich der Verbraucherinformation vorgegebenenZiele zu er-
reichen.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung

125. Abgeordneter
Uwe
Schummer
(CDU/CSU)

WelcheForschungsmittel gibt die Bundesregie-
rung für alternative Heilmethoden aus, und
aus welchemEtat können dieseMittel bean-
tragt werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Christoph Matschie
vom 24. März 2003

Die Bundesregierung hat die ErforschungalternativerHeilverfahren
mit bislanginsgesamt14,5Mio. Euro gefördert.Zurzeit werdenim
RahmendesauslaufendenFörderschwerpunktes¹Unkonventionelle
MedizinischeRichtungenªnochdrei Forschungsvorhabenmit insge-
samt1,4Mio. Euro gefördert.

Neuvorhabenkönnengrundsätzlich im RahmeneinergeplantenIni-
tiative für die Förderung klinischer Studienbeantragtwerden.Die
Veröffentlichung der Förderrichtlinien für dieseneueMaûnahmeist
für denHerbst2003geplant.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

126. Abgeordneter
Peter
Weiß
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Welcheüber die in der Übersicht2 zum Ein-
zelplan23 des Bundesministeriums für wirt-
schaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung
hinausgehendenAusgabenwerden in welcher
Höhe der Berechnungder Official-Develop-
ment-Aid-Quote Deutschlands für das Jahr
2003zugrundegelegt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Uschi Eid
vom 20. März 2003

In der genanntenÜbersichtwerdensowohldie geplantenAusgaben
für Entwicklungsländer (Official DevelopmentAssistance) als auch
für Übergangsländer(Official Aid) aufgeführt.

Über die dort aufgeführtenPositionenhinauswerdensolcheAusga-
ben in die Berechnungder deutschenODA einflieûen, die sicheiner
Planungentziehen.Diesesgilt insbesondere für die einzurechnenden
Marktmittel in Darlehender FinanziellenZusammenarbeit,für das
Eigengeschäftder DeutschenInvestitions-und Entwicklungsgesell-
schaft sowiefür die Forderungsverzichte ausHermes-Umschuldun-
genund Schuldenerlassen.
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